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Endlich wieder Fasching!

 Freitag, 10.02. Prunksitzung FFG

 Samstag, 11.02. Prunksitzung FFG

 Sonntag, 12.02. Kinderfasching FFG

 Faschingssamstag, 18.02. Faschingstanz MVG

 Faschingsdienstag, 21.02. Faschingszug (14:11 Uhr)

 Samstag, 04.02. Elferratssitzung Häracha

 Sonntag, 12.02. Kindergarten-Kinderfasching

 Faschingssamstag, 18.02. Faschingstanz Häracha

 Faschingssonntag, 19.02. Kinderfasching Häracha

 Rosenmontag, 20.02. Rosenmontagsball SGH

 Faschingsdienstag, 21.02. Buntes Treiben (13:33 Uhr)
 + Faschingsausklang

           
H E T T S T A D T

           
G R E U S S E N H E I  M

Wir 

freue
n 

uns

auf eu
ch!

Mehr Infos im Innenteil!
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Abfallentsorgung
Containerstandplatz / Grüngutsammelstelle Hettstadt 
Am Hoff eld – Raiff eisenstraße Tel. 0151 - 62 67 15 58 
(nur während der Öff nungszeit erreichbar) 
Die Grüngutannahmestelle ist ab Dezember 2022 bis 
einschließlich Februar 2023 geschlossen.

Containerstandorte (Altglas- und Altkleidercontainer) 
Hettstadt: fi nden sie an der Herzog-Hedan-Halle, 
Am Vogelherd, Neuer Weg, Valentinusstraße, Am Hoff eld. 

Containerstandplatz / Grüngutsammelstelle Greußenheim
Am Mühlweg, Annahme von Grüngut in haushaltsüblichen 
Mengen. Die Grüngutsammelstelle am Wertstoff hof ist 
ab 24.11.2022 – 04.03.2023 geschlossen, ab 11.03.2023 ist 
diese wieder geöff net.

Containerstandorte (Altglas- und Altkleidercontainer) 
Greußenheim: fi nden Sie in der Adam-Stegerwald-Straße 
und Kreuzwegstraße.

Öff nungszeiten Wertstoff hof 
Waldbüttelbrunn
Di.   9:00 – 18:00 Uhr 
Mi.   7:00 – 12:00 Uhr 
Do. / Fr.   9:00 – 18:00 Uhr
Sa.   9:00 – 14:00 Uhr 

Daneben stehen aber auch alle anderen Wertstoff höfe des 
Team Orange im Landkreis Würzburg zur Verfügung.

Zentrale:  Tel. 0931 - 468 61 -0
Tina Väth  Tel. 0931 - 468 61 -17 
tina.vaeth@vgem-hettstadt.de Fax 0931 - 468 61 -50
Bürgermeisterin: 
Andrea Rothenbucher Tel. 0931 - 468 61 -12
andrea.rothenbucher@hettstadt.de 

Vorzimmer / Red. MBL: 
Nicole Götz Tel. 0931 - 468 61 -12 
nicole.goetz@vgem-hettstadt.de 
rathaus@hettstadt.de

Geschäftsstellenleiter: 
Thomas Aufmuth Tel. 0931 - 468 61 -16
thomas.aufmuth@vgem-hettstadt.de 

Kämmerei 
Manuel Engels  Tel. 0931 - 468 61 -19
manuel.engels@vgem-hettstadt.de 

Standesamt/Bürgerbüro: 
Jutta Feil Tel. 0931 - 468 61 -14
jutta.feil@vgem-hettstadt.de 

Stefanie Deines Tel. 0931 - 468 61 -23
stefanie.deines@vgem-hettstadt.de 

Michael Schmidt Tel. 0931 - 468 61 -13
michael.schmidt@vgem-hettstadt.de 

Margret Sendelbach Tel. 09369 - 98 16 -0
margret.sendelbach@vgem-hettstadt.de 

Kasse:  Peter Fischer  Tel. 0931 - 468 61 -25
peter.fi scher@vgem-hettstadt.de 

Finanzabteilung:  
Nicolas Hofmann Tel. 0931 - 468 61 -22
nicolas.hofmann@vgem-hettstadt.de 

Nicole Hubert Tel. 0931 - 468 61 -32
nicole.hubert@vgem-hettstadt.de 

Manuel Rügamer Tel. 0931 - 468 61 -30
manuel.ruegamer@vgem-hettstadt.de 

Bauamt:  
Alexander Hild Tel. 0931 - 468 61 -15
alexander.hild@vgem-hettstadt.de  

Alexander Luft Tel. 0931 - 468 61 -24
alexander.luft@vgem-hettstadt.de

Gemeindejugendpfl egerin Hettstadt: 
Hanna Schwarzott Tel. 0931 - 468 61 - 26
jugendarbeit@hettstadt.de Mob. 0170 - 657 63 54
 

Sekretariat: Margret Sendelbach  Tel. 09369 - 98 16 -0
rathaus@greussenheim.de 
Bürgermeisterin: Karin Kuhn Tel. 09369 - 98 16 -10
buergermeister@greussenheim.de Fax 09369 - 98 16 -20

Ansprechpartner der VGem Hettstadt
und der Gemeinde Hettstadt

Ansprechpartner der Gemeinde Greußenheim

Anschrift des Bezirkskaminkehrermeisters
Jochen Kempf,   Tel. 0931 - 32 08 79 47
Eiserne Hand 8, Hettstadt
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VGem Hettstadt
Gemeinschaftsvorsitzende Andrea Rothenbucher

Rathausplatz 2, 97265 Hettstadt

 0931 - 46 86 10
rathaus@hettstadt.de

Geschäftszeiten Rathaus Hettstadt:
Montag bis Freitag  08:00 - 12:00 Uhr
Donnerstag   15:00 - 18:00 Uhr
Wir bitten dennoch in diesen Zeiten Termine telefonisch 
vorab zu vereinbaren.
Informationen unter:  www.hettstadt.de

ACHTUNG - Rathäuser geschlossen: 
Die Rathäuser in Hettstadt und Greußenheim 

sind am Faschingsdienstag, 21.02.2023, geschlossen.

Geschäftszeiten Rathaus Greußenheim:
Montag und Mittwoch: 08:00 – 12:00 Uhr
Dienstag:  17:30 - 19:30 Uhr
Informationen unter: www.greussenheim.de

Besuchen Sie uns im Internet unter
www.vgem-hettstadt.de

Auch dort stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Ihre Verwaltungsgemeinschaft Hettstadt

Bankverbindungen
Bankverbindungen der Gemeinde Hettstadt:
Sparkasse Mainfranken Würzburg:
IBAN: DE92 7905 0000 0120 1001 02 BIC: BYLADEM1SWU
VR-Bank Würzburg:
IBAN: DE94 7909 0000 0008 1107 35 BIC: GENODEF1WU1

Bankverbindungen der Gemeinde Greußenheim:
Sparkasse Mainfranken Würzburg:
IBAN: DE14 7905 0000 0042 2303 91 BIC: BYLADEM1SWU
Raiff eisenbank Höchberg:
IBAN: DE81 7906 3122 0003 5105 06 BIC: GENODEF1HBG

Bankverbindungen der Verwaltungsgemeinschaft:
Sparkasse Mainfranken Würzburg:
IBAN: DE91 7905 0000 0120 1005 08 BIC: BYLADEM1SWUPUBLIKUMSVERKEHR IM RATHAUS 

Wir bitten die Bürger vor Besuch des Rathauses, die Notwendig-
keit des persönlichen Erscheinens telefonisch oder per E-Mail mit 
der Verwaltung abzuklären und einen Termin zu vereinbaren. 

Es ist uns ein großes Anliegen, dass Sie sich auch weiterhin vorab an-
melden, damit wir möglichst wenige Besucher gleichzeitig im Rathaus 
haben und Sie mit dem nötigen Abstand beraten, informieren und ggf. 
mit Unterlagen etc. versorgen können. Vieles kann auch per Telefon, 
E-Mail, Post oder Fax erledigt werden. Auf diesem Wege können 
persönliche Kontakte nach wie vor minimiert werden. 

Nutzen Sie gerne auch das Bürgerserviceportal, das Ihnen auf 
den Internetseiten der Gemeinden Hettstadt und Greußenheim 
zur Verfügung steht. Über dieses können Sie viele Dienstleistun-
gen der Gemeinde direkt online abwickeln und ein persönlicher 
Kontakt ist nicht notwendig.

VGem Hettstadt
Kassenverwaltung

Nachrichten aus der Verwaltung
STELLUNG VON RENTENANTRÄGEN
Leider können in der Verwaltungsgemeinschaft Hettstadt 
keine Rentenanträge mehr gestellt werden.

Sie erhalten weitere Informationen bei der:
Deutsche Rentenversicherung Nordbayern
Friedenstraße 12 – 14, 97072 Würzburg
Tel. 0931 - 802-0,    Fax 0931- 802-98 00 00
https://www.deutscherentenversicherung.de/Nordbayern/DE/
Home/home_node.html
Sie können auch gerne den Antrag Online ausfüllen:

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Online-
Dienste/Juli_2021/antrag_stellen.html

ZAHLUNGSTERMINE KASSE
Am Mittwoch, 15.02.2023, werden zur Zahlung fällig:
Grundsteuer 1. Rate für das Jahr 2023

Gewerbesteuer 1. Vorauszahlung für das Jahr 2023

Ihre Verwaltung

Die Gemeinde Hettstadt 
sucht ab sofort eine
Reinigungskraft (m/w/d)
für das Kinderhaus Blumenwiese

Wir bieten Ihnen:
•  unbefristete Anstellung 

(7,5 Std./Wo an 3 Tagen)
• regelmäßige Arbeitszeit
• Vergütung nach TVöD

Ihre Voraussetzungen:
• zuverlässig und sorgfältig
• selbständiges Arbeiten
• freundlich und fl exibel

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an:

Gemeinde Hettstadt
Andrea Rothenbucher, 1. Bürgermeisterin
Rathausplatz 2, 97265 Hettstadt
Tel.: 0931 - 46861-12
Mail: andrea.rothenbucher@hettstadt.de
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G  - B  -
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U   H  -
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Ambulanter Dienst 09369 8575
Birkenfelder Str. 1, 97259 Greußenheim

Tagespflegen 0931 45228981
Margetshöchheim & Greußenheim

www.sozialstation-greussenheim.de

#bestesteam
#bewerbung

Willst Du ein Teil
unseres ambulanten 

Teams sein?
Wir haben einen Platz 
als Fachkra  für Dich 

frei und freuen uns auf 
Deine Bewerbung.

Caritas-Sozialstation St. Burkard e.V.
Birkenfelder Str. 1, 97259 Greußenheim

   

Würzburger Straße 52    I    97264 Helmstadt     I    Tel.: 09369/1666    I    www.bauunternehmung-blank.de

jobs@bauunternehmung-blank.de

 Maurer(m/w/d)  

Beton-/Stahlbeton-
bauer(m/w/d)  

Polier/Vorarbeiter(m/w/d) 

EINER WIE DU 
FEHLT HIER 
NOCH!

 Jetzt bewerben.
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             Mitteilungen aus dem Finanzamt

Endspurt bei der Abgabe der 
Grundsteuererklärungen  
 
Um Fehler beim Ausfüllen der Grundsteuererklä-
rung zu vermeiden, hat der Amtsleiter  
Herr LRD Stefan Decke vom Finanzamt  
Würzburg folgende Tipps für Sie: 

 
 Nutzen Sie für jedes Grundstück das Akten-

zeichen, welches Sie in der Regel mit dem In-
formationsschreiben im 1. Halbjahr mitgeteilt 
bekommen haben. Für jedes Aktenzeichen ist 
eine vollständige Grundsteuererklärung 
(Hauptvordruck und Anlage Grundstück bzw. 
Anlage Land- und Forstwirtschaft) abzuge-
ben.  

 
 Bei Gebäuden, die ausschließlich zu Wohn-

zwecken genutzt werden, ist keine Nutzflä-
che anzugeben. Die Grundsteuer berechnet 
sich hier nach der Wohnflächenverordnung. 
Zubehörräume (wie z.B. Kellerräume, Hei-
zungsräume, …) bleiben außer Ansatz. Sie 
sind beim privaten Wohnhaus weder Wohnflä-
che noch Nutzfläche. 

 
 Bei zu einer Wohneinheit gehörenden Gara-

gen ist in fast allen Fällen ein Freibetrag von 
50 m² vorgesehen. Für Nebengebäude von 
untergeordneter Bedeutung und in unmittelba-
rer Nähe zur Wohnung, zu der sie gehören, 
(z. B. Gartenhaus) gilt ein Freibetrag von 
30 m². Diese Freibeträge müssen Sie auf der 
Anlage Grundstück berücksichtigen. Über-
steigt jeweils die gesamte Nutzfläche nicht 
den genannten Freibetrag, tragen Sie bitte 
0 m² ein. 
 
(Beispiel:  Garage 45 m²  Freibetrag 50 m² 

 Eintrag 0 m²). 
 

 Bei Streuobstwiesen, Wiesen- und Wald-
flurstücken ist besonders zu prüfen, ob sie 
zur Grundsteuer A (Betriebe der Land- und 
Forstwirtschaft) oder zur Grundsteuer B 
(Grundstücke des Grundvermögens) gehö-
ren. Auch Privatleute können unter die Grund-
steuer A fallen (z. B. an einen Landwirt ver-
pachtete Wiesen).  

  

 

 
 

 

Weitere wichtige Informationen: 
1. Sollten Sie bereits eine fehlerhafte Erklärung abgegeben haben, können Sie gegen die erhal-

tenen Bescheide innerhalb der Frist von einem Monat Einspruch einlegen. Sind aus Ihrer Sicht 
mehrere Bescheide falsch (z. B. Bescheide über die Grundsteueräquivalenzbeträge und den 
Grundsteuermessbetrag), sind gegen alle Bescheide jeweils eigene Rechtsbehelfe erforderlich. 
Fällt Ihnen der Fehler erst nach Ablauf der Frist auf, müssen Sie dies Ihrem Finanzamt mitteilen 
und wird der Fehler zumindest für die Zukunft korrigiert. 

2. Der ab dem 01.01.2025 zu zahlende Grundsteuerbetrag ergibt sich erst aus dem Grundsteu-
erbescheid Ihrer Gemeinde, die im Jahr 2024 hierfür ihre Hebesätze neu festsetzen wird. Des-
halb sind Vergleichsrechnungen mit den aktuellen Hebesätzen nicht sinnvoll.

 

Wer? 
Bis zum 31. Januar 2023 müssen Eigentü-
merinnen und Eigentümer (Stichtag 1. Ja-
nuar 2022) von Grundstücken und Betrie-
ben der Land- und Forstwirtschaft eine 
Grundsteuererklärung beim zuständigen 
Finanzamt abgeben.  
 
 
Wie? 
Die Grundsteuererklärungen können Sie 
entweder elektronisch über ELSTER - Ihr 
Online Finanzamt unter www.elster.de 
oder auf Papier abgeben. Die Vordrucke 
stehen Ihnen im Internet, bei uns im Fi-
nanzamt Würzburg, Ludwigstr. 25, 97070 
Würzburg oder bei Ihrer Kommune zur 
Verfügung. 
 
 
Wo gibt es Hilfe? 
Bitte nutzen Sie nach Möglichkeit vor Aus-
füllen der Formulare die Video-Ausfüllan-
leitungen unter www.grundsteuer.bay-
ern.de – die Videos dauern jeweils nur ca. 
15 Min, die Zeit lohnt sich 

 

 

Für weitergehende Fragen steht Ihnen 
gerne unsere Hotline zur Verfügung. 
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Fuderer Real Estate GmbH 
Lizenzpartner der Engel & Völkers Residential GmbH 

Tel. +49-931-99 17 500 · Wuerzburg@engelvoelkers.com 
www.engelvoelkers.com/wuerzburg

Möchten Sie wissen, welches Potenzial Ihre 
Immobilie hat? Mittels QR-Code oder unter 
www.immo-online-bewerten.de erhalten Sie 
schnell und präzise eine kostenlose Erstein-
schätzung.

Sandra Fuderer 
Gesellschafterin

Immobilie kostenlos 
online bewerten 

mit QR-Code
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             Mitteilungen aus dem Landkreis Würzburg

SERVICESTELLE EHRENAMT: „FIT FÜRS EHRENAMT“ 
Weiterbildungsangebote im 1. Halbjahr 2023
Mit einem kostenfreien Qualifi zierungs- und Weiterbildungs-
angebot will die Servicestelle Ehrenamt als Zentrum für lokales 
Freiwilligenmanagement alle freiwillig Engagierten im Land-
kreis Würzburg (unabhängig von der Ehrenamtskarte) in ihrem 
Engagement fördern und stärken. 

Mittwoch, 08. Februar 2023, 18:30 - 20:30 Uhr (ONLINE)
Online-Fundraising: Digital Spendengelder sammeln
Der Workshop beschäftigt sich mit den digitalen Möglichkei-
ten des Fundraisings. Neben den wichtigsten Grundlagen des 
Online-Fundraisings wird die Planung und Durchführung von 
konkreten Spenden- und Crowdfunding-Aktionen erläutert. 

Donnerstag, 30. März 2023, 18:30 - 20:30 Uhr
Probleme ansprechen: 
Schwierige Situationen im Ehrenamt meistern
Kommunikation ist die Grundlage zwischenmenschlicher Situ-
ationen, auch in schwierigen Momenten. Doch viele Menschen 
scheuen sich, Kritik zu üben oder Fehler off en auszusprechen. 
Dabei hilft die richtige Form der Kommunikation, Ursachen 
aufzudecken und künftig Fehler wirkungsvoll zu vermeiden. 

Donnerstag, 20. April 2023, 18:30 - 21:00 Uhr
Kurz und knackig Schreiben: 
Öff entlichkeitsarbeit in sozialen Medien
Soziale Medien sind wichtige Kommunikationsplattformen, 
wenn es um die Verbreitung von Informationen oder auch um 
die Gewinnung neuer Mitglieder für den Verein geht. Tipps & 
Tricks und die Gestaltung wirkungsvoller Social-Media-Beiträge
stehen im Mittelpunkt dieser Veranstaltung. 

Mittwoch, 24. Mai 2023, 17:00 - 20:00 Uhr
Soziale Netzwerke für den Verein entdecken und nutzen
Die Diff erenzierung verschiedener sozialer Netzwerke, die Nut-
zung sozialer Medien sowie Social-Media-Strategien werden in 
diesem Workshop thematisiert. Folgenden Fragen wird dabei 
auf den Grund gegangen: 
Welchen Nutzen haben soziale Medien für einen Verein? 
Wie fi ndet man das richtige Medium für den eigenen Verein? 
Wer ist die Zielgruppe? 
Was für Möglichkeiten der Interaktion bieten soziale Medien? 
Wie sichert man die Privatsphäre der Vereinsmitglieder und 
Besucherinnen und Besucher? 

Veranstaltungsort und Anmeldung:
Alle Präsenzangebote fi nden im Sitzungssaal II im Landratsamt
Würzburg, Zeppelinstraße 15, 97074 Würzburg statt. 
Die Anmeldung ist ab sofort unter Angabe von Namen, 
Adresse, Engagement und Kontaktmöglichkeit 
per E-Mail an ehrenamt@lra-wue.bayern.de oder 
telefonisch unter 0931 8003-5839 möglich. 
Die Platzvergabe erfolgt nach der Reihenfolge der Anmeldungen.

PRANA VINYASA FLOW® - 
YOGA GRUND- UND AUFBAUSTUFE
Prana Vinyasa Flow® ist ein dynamischer Yogastil. Er ist ge-
prägt durch das Prinzip "Ausrichtung durch Bewegung". Das 
bedeutet, dass die Asanas nicht statisch gehalten werden, son-
dern wir uns in den eingenommen Yogahaltungen langsam 
und vorsichtig bewegen, bis wir die bestmögliche Ausrichtung 
erreicht haben. Je nach Thema der Stunde üben wir kraftvoll 
und energetisierend oder meditativ und regenerierend. Der 
Kurs ist für alle geeignet, die Yoga einmal kennenlernen möch-
ten und sich sportliche Aktivität zutrauen.

Bitte bringen Sie eine Yogamatte, bequeme Kleidung, ein klei-
nes Kissen und eine Decke mit, wenn bereits vorhanden auch 
Yogablöcke und einen Gurt.

Kursnr.: 51360A-HG, Do., 20.4.2023, 18:00 - 19:30 Uhr; 12x; 
Kindergarten St. Sixtus Hettstadt, Veitsweg 6, Turnhalle; 
7-10 TN; Ramona Hemmerich; 146,00 € (erm.: 125,80 €)

Örtliche vhs Leitung: Henriette Alkan; 

Anmeldung zu allen Kursen bei vhs Würzburg, 
unter www.vhs-wuerzburg.info

Tel. 0931-355930 oder E-Mail: info vhs-wuerzburg.de

ANZEIGEN



8  Mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Hettstadt   Februar 2023

ANZEIGEN

ein Zuhause!

WIR SUCHEN
DR I NGEND

Wir, Eva-Maria W. (35 Jahre, Sozialpädagogin
und Promovendin an der Uni Würzburg)

und Benedikt J. (35 Jahre, psychologischer
Psychotherapeut) und unsere (bald) 3 Kinder

suchen dringend 
ein Haus oder eine große Wohnung 
(mind. 5 Zimmer, gerne auch größer)

zur Miete.

Wir freuen uns über jedes Angebot. 

Bei weiteren Fragen oder Angeboten,
melden Sie sich gerne einfach 

per Telefon 0177/1468709 oder
E-Mail:  eva-mariaweiss@gmx.de

Junge Familie mit einem festen Einkommen und Hund 
sucht dringend Wohnung in Hettstadt ab 3 Zimmer.

Bitte alles anbieten!    Tel. 0160-94 44 20 85
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TERMINE IN MARGETSHÖCHHEIM & HÖCHBERG
Die Abteilung Senioren sieht sich als erste Anlaufstelle für alle 
Fragen rund um das Thema Pfl ege, Demenz und Wohnen im Al-
ter. Vertreten durch seinen Pfl egestützpunkt (PSP), möchte die 
Abteilung Senioren für Pfl egebedürftige und ihre Angehörigen 
sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger im vorpfl egerischen 
Bereich eine wohnortnahe Beratung in den Gemeinden anbieten. 

Je nach Beratungsanfrage sind die Mitarbeitenden der Abtei-
lung Senioren/des Pfl egestützpunktes Landkreis Würzburg an 
diesen Tagen vor Ort und beraten zu folgenden Themen:

• Pfl egeberatung und Pfl egekoordination: unabhängige 
Beratung für Pfl egebedürftige und Angehörige

• Wohnberatung und Wohnungsanpassung: Beratung zum 
selbstständigen Wohnen im Alter oder mit Behinderung

• Fachstelle für pfl egende Angehörige: Beratung und Hilfe in 
besonders belastenden Lebenssituationen (Demenz)

Die „Pfl egeberatung vor Ort“ fi ndet von 14:00 – 17:00 Uhr nur 
nach Terminvereinbarung statt:

Rathaus Margetshöchheim, Mainstraße 15:
Mittwoch: 01.02.2023 01.03.2023 29.03.2023

Rathaus II Höchberg, Hauptstraße 65:
Mittwoch: 15.02.2023 15.03.2023 12.04.2023

Termine können kostenfrei unter Tel. 0800 / 000 10 27 oder per 
E-Mail: pfl egeberatung@kommunalunternehmen.de vereinbart werden. 

GARTENPFLEGER-GRUNDKURS 
ALS ONLINE-VERANSTALTUNG
Gerade die letzten Jahre haben uns durch die verschiedensten 
Krisen deutlich gemacht, wie wichtig Selbstversorgung aus und 
Erholung im eigenen Garten für uns alle ist. Leider ging das 
Wissen um den „Grünen Daumen“ über mehrere Generatio-
nen hinweg immer mehr verloren. Man ist sich unsicher, was 
und vor allem wie man in seinem grünen Reich einen hohen 
Selbstversorgungsgrad mit Wohlfühloase erreichen kann.

Aus diesem Grund bieten der Kreisverband für Gartenbau 
und Landespfl ege Würzburg und die Kreisfachberatung am 
Landratsamt Würzburg auch in diesem Jahr für alle Garten-In-
teressierte mit wenigen Vorkenntnissen einen Gartenpfl eger-
Grundkurs an. Bei diesem Kurs sollen vor allem Grundlagen 
zu den Themen Botanik, Bodenkunde und Pfl anzenernährung, 
Pfl anzenschutz, Obst- und Gemüseanbau sowie Einstieg in die 
Gartenplanung und Ökologischen Zusammenhänge im Garten 
vermittelt werden.

Diese für Einsteiger besonders gut geeignete Grundausbildung 
fi ndet als Online-Veranstaltung statt. Der Kurs ist in theoreti-
sche und praktische Teile untergliedert. Die Theorie wird in 
fünf ungefähr dreistündigen Online-Seminaren vermittelt.  Im 
Praxisteil können sich die Teilnehmenden auf den Austausch 
mit praktizierenden Gärtnern an der Bayerischen Landesan-
stalt für Weinbau und Gartenbau Veitshöchheim und einen 
Obstbaumschnittkurs freuen. Am Ende des Kurses erhalten 
alle Teilnehmer eine Urkunde und Mitglieder von Obst- und 
Gartenbauvereinen zusätzlich ihren Gartenpfl eger-Ausweis, 
der zu weiteren Fortbildungen berechtigt.

Zur besseren Planbarkeit können die Termine nachfolgender 
Tabelle entnommen werden:

Theorie 1 Mittwoch, 19.4.2023 18:30 – 21:30 Uhr

Theorie 2 Mittwoch, 17.5.2023  18:30 – 21:30 Uhr

Theorie 3 Mittwoch, 14.6.2023  18:30 – 21:30 Uhr

Praxis 1 Freitag, 21.7.2023  09:45 – 15:30 Uhr
oder Samstag, 22.7.2023 09:45 – 15:30 Uhr

Theorie 4 Mittwoch, 13.9.2023  18:30 – 21:30 Uhr

Theorie 5 Mittwoch, 18.10.2023  18:30 – 21:30 Uhr

Praxis 2 Samstag, 11.11.2023 09:30 – 13:30 Uhr 
oder Samstag, 18.11.2023 09:30 – 13:30 Uhr

Dieser durch die Kreisfachberaterin fachlich abgestimmte Kurs 
ist für Mitglieder eines Obst- und Gartenbauvereins kostenlos, 
für Nicht-Mitglieder wird ein Unkostenbeitrag von 40 Euro er-
hoben. Die Teilnehmerzahl ist auf 90 Personen begrenzt. Bei zu 
geringen Anmeldungen behält sich der Kreisverband für Gar-
tenbau und Landespfl ege die Absage der Veranstaltung vor.

Wer also in diesem Jahr mehr über das Gärtnern erfahren 
möchte, sollte sich bis zum 28. Februar 2023 mit Jessica Tokarek
in Verbindung setzen. 

Weitere Informationen und Anmeldung bei Jessica Tokarek, 
Kreisfachberaterin für Gartenkultur und Landespfl ege beim 
Landratsamt Würzburg, Zeppelinstraße 15, 97074 Würzburg, 
Tel. 0931 8003-5463, E-Mail: j.tokarek@lra-wue.bayern.de

ANZEIGE

www.goldschmiede-valentin.de

UHREN & SCHMUCK MEISTERWERKSTATT
Hauptstr. 51 | 97204 Höchberg | Tel. 0931-46583050

Die Goldschmiede für das Besondere
Tradition seit 1966

Die schönsten
Symbole
der Liebe

10 % Messerabatt

Sie finden uns auf der
Hochzeitsmesse „Just Married“

am 5. Februar 2023
im Novum conference & events, Würzburg.
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ANZEIGEN

Ihr neuer Job in Margetshöchheim:

Kaufmann / Kauffrau (m/w/d)

für Versicherungen und Finanzen

Mehr Informationen unter www.fritzufritz.de

 

Ich suche eine(n) 
 
Steuerfachangestellte(n) (m/w/d) 
in Teilzeit 
 
Aufgabengebiet: 
Erstellen von Steuererklärungen und  
Jahresabschlüssen mit Datev. 
 
Arbeitszeit: Frei vereinbar. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an: 
Dipl. Fw. (FH) Siegfried Pfuhlmann 
Brenndörfel 4 
97265 Hettstadt 
 
 

Merowingerstraße 4 
97209 Waldbüttelbrunn
info@weber-martin.de
www.weber-martin.de

                                               

KUNDENDIENSTMONTEUR
(m/w/d) ab sofort und unbefristet

- unter anderem zur Kundenbetreuung
- Ermittlung von Störungsursachen sowie
- Fehlerbeseitigung und Instandhaltung an  

Heizungen, Sanitäranlagen und in der
WasserversorgungWa

un
be

fr
ist

et angepasste     AB SOFORT

Arbeitszeitmodelle
AUCH QUEREINSTEIGERQ
zukunftsor ient ier ter
und sicherer Arbeitsplatz

T

e

z

individuell

WIR STELLEN EIN
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             Mitteilungen aus dem Landkreis Würzburg

GEWUSST WIE IM WALD
Bildungsprogramm Wald (BiWa) - Fortbildungsreihe für 
Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer aus dem Landkreis 
Kitzingen und dem Landkreis Würzburg
Kitzingen/ Würzburg– "Was muss ich, was darf ich in meinem 
Wald tun?", "Was erhält die Qualität meines Waldes?", "Was 
kommt auf mein Waldstück zu - jetzt im Klimawandel?"

All dies sind Fragen, die Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer 
bewegen.

Antworten gibt das neue Fortbildungsprogramm Wald (BiWa), 
das am 15.02.2023 startet und für das man sich ab jetzt online 
anmelden kann unter

https://www.aelf-kw.bayern.de/forstwirtschaft/280389/index.php.

Anmeldeschluss
für diesen kostenfreien Kurs ist der 08.02.2023.

Für die Landkreise Kitzingen und Würzburg lädt das Amt für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kitzingen-Würzburg 
interessierte Waldbesitzende an 6 Abenden – immer mitt-
wochs von 18:30 - 19:30 Uhr - zu Fachvorträgen, die online 
angeboten werden.

Försterinnen und Förster des Amtes stellen darin wichtige 
Ansprechpartner vor, erläutern die Grundlagen der Baumar-
tenwahl, zeigen die Entwicklung eines Waldbestandes und die 
jeweils sinnvollen Pfl egemaßnahmen. Sie vermitteln weitere 
interessante Aspekte aus dem Waldnaturschutz, den aktuellen 
Förderprogrammen oder zu Gefahren für Bäume und Wald.

Austausch und Fragen begleiten die Abendeinheiten, und wer-
den bei den Praxistagen vertieft:

Am Samstag, den 04.03.2023 steht von 9:00 - 12:00 Uhr das 
Thema Holzernte, Holzsortierung und Holzverkauf im Wald auf 
dem Programm und am Samstag, den 25.03.2023 wird von 
9:00 - 12:00 Uhr die praktische Wiederauff orstung und Wald-
pfl ege im Wald gezeigt.

Mit dieser Fortbildungsreihe wird den Teilnehmenden Erfah-
rungen und Fachwissen vermittelt, um selbständig Entschei-
dungen für den Wald treff en zu können. Wertvoll und hilfreich 
ist immer auch der Erfahrungsaustausch zwischen den Wald-
besitzenden und Forstleuten in der Region.

Amt für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten Kitzingen-Würzburg 
mit Landwirtschaftsschule

Ausbildung 
bei der Agentur für Arbeit Würzburg
Mi., 22. Februar 9:00 – 14:30 Uhr
Informationen über die Ausbildung zum/zur Fachangestellten 
für Arbeitsmarktdienstleistungen im Rahmen eines Schnup-
pertages  
Frau Katzorek, Fachkraft Ausbildung 

Wie bekomme ich (m)einen Studienplatz 
in Medizin/Zahnmedizin? 
Do., 23. Februar 9:00 – 14:00 Uhr
Informationen zum Zulassungsverfahren, Studienaufbau und 
zu alternativen Wegen ins Medizinstudium. Kennenlernen der 
Aufgaben des Tests für medizinische Studiengänge (TMS) und 
Erprobung in einer Prüfungssimulation 
Herr Ziegler, Studien- und Berufsberater

Die Bundespolizei – Mit Sicherheit vielfältig 
Do., 2. März 15:00 Uhr
Vorstellung der Aufgaben, Einstellungsvoraussetzungen und 
verschiedenen Laufbahnen  
Herr Frank, Einstellungsberater

Die Veranstaltungen fi nden im Berufsinformationszentrum 
(BiZ) der Agentur für Arbeit Würzburg, Schießhausstraße 9, 
statt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. 

Um eine Anmeldung unter Telefon 0931 7949-202 oder 
wuerzburg.biz@arbeitsagentur.de wird gebeten.

ANZEIGEN
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Terminübersicht 

Termine in Hettstadt Termine in Greußenheim Termine anderere Orte

TAG ZEIT VERANSTALTUNG ORT / TREFFPUNKT VERANSTALTER

So., 29.01. 14:30 Uhr Wanderung Am Pfarrheim Kolpingfamilie

So., 29.01. 14:30 Uhr Vorstellung Leitbild Geisberghalle SV Greußenheim

Mo., 30.01. Jahreshauptversammlung Pfarrheim Vinzenzverein

Di., 31.01. 15:30-19:00 Uhr Abschiedsrunde + Vorstellung Jugendzentrum JUZ

Di., 31.01. 19:30 Uhr JHV Förderverein Kinderhaus Kinderhaus Blumenwiese

Mi., 01.02. 14:00-17:00 Uhr Pfl egeberatung vor Ort Rathaus Margetshöchheim Kommunale Pfl egeberatung

Do., 02.02. 19:00 Uhr Infoabend Würzburg Städt.Wirtschaftsschule

Do., 02.02. 15:30-16:30 Uhr Vorlesenachmittag Bücherei Hettstadt Bücherei Hettstadt

Do., 02.02. 20:00 Uhr Treff en UBH „La Corona“ UBH

Sa., 04.02. 10:00-12:30 Uhr Jugendgruppen Treff en Ökohäuschen / Bolzplatz Bund Naturschutz

Sa., 04.02. 10:30 Uhr Meet families and friends Geisberghalle SV Greußenheim

Sa., 04.02. 19:11 Uhr Elferratssitzung Herzog-Hedan-Halle Häracha

Mo., 06.02. 19:00 Uhr Gemeinderatssitzung Pfarrheim Gemeinderat Greußenheim

Di., 07.02. 13:30 Uhr Hobby teilen, Stricken, Sticken … Soleo Aktiv Gemeindl. Seniorenvertretung

Mi., 08.02. 18:30-20:30 Uhr Workshop: Online-Fundraising Servicestelle Ehrenamt

Do., 09.02. 9:00-12:00 Uhr Info Unternehmensnachfolge ZDI Mainfranken Aktivsenioren

Do., 09.02. 12:00 Uhr Redaktionsschluss MBL 3/2023 VGem Hettstadt

Do., 09.02. 19:30 Uhr Monatstreff en Gaststätte ''La Corona'' Bund Naturschutz

Do., 09.02. 14:00 Uhr Seniorennachmittag Pfarrheim St. Sixtus Seniorenkreis

Do., 09.02. 14:00 Uhr Seniorennachmittag Gaststätte ''Nino'' Seniorenkreis Greußenheim

Fr., 10.02. 10:00-11:00 Uhr Seniorensprechstunde Altes Rathaus Seniorenvertretung Hettstadt

Fr., 10.02. 19:11 Uhr Prunksitzung Geisberghalle FaschingsFreunde

Sa., 11.02. Tag der off enen Tür Würzburg Maria-Ward-Realschule

Sa., 11.02. 19:11 Uhr Prunksitzung Geisberghalle FaschingsFreunde

So., 12.02. 14:00-17:00 Uhr Kinderfasching Geisberghalle FaschingsFreunde

So., 12.02. 14:30-17:00 Uhr Kindergarten-Kinderfasching Herzog-Hedan-Halle Kinderhaus Blumenwiese

Di., 14.02. 17:30-20:30 Uhr Blutspendetermin Herzog-Hedan-Halle Rotes Kreuz

Di., 14.02. 20:00 Uhr CSU-Besenstammtisch Gaststätte „La Corona“ CSU-OV

Mi., 15.02. 14:00 Uhr Spielenachmittag Pfarrhaus Seniorenkreis

Mi., 15.02. 14:00-17:00 Uhr Pfl egeberatung vor Ort Rathaus Höchberg Kommunale Pfl egeberatung

Mi., 15.02. 19:00 Uhr Gemeinderatssitzung Rathaus/Sitzungssaal Gemeinde Hettstadt

Sa., 18.02. 19:00 Uhr Faschingstanz Herzog-Hedan-Halle Hettschter Häracha

Sa., 18.02. 20:11 Uhr Die "Geisbergalm" lebt Geisberghalle Musikverein

So., 19.02. 14:33-18:00 Uhr Kinderfasching Häracha Herzog-Hedan-Halle Hettschter Häracha

Mo., 20.02. 19:00 Uhr Rosenmontagsball Herzog-Hedan-Halle SG Hettstadt

Di., 21.02. 13:33 Uhr Faschingsausklang Herzog-Hedan-Halle Festgemeinschaft Faschingsausklang

Di., 21.02. 14:11 Uhr Faschingszug Backhaus Greußenheim Vereinsring

Fr., 24.02. 19:30 Uhr Starkbieranstich Kürnach Höllberghalle CSU-OV Hettstadt

So., 26.02. 15:00 Uhr Generalversammlung Radlerheim Radlerverein Edelweiß

Di., 28.02. 19:00 Uhr Infoabend Würzburg St. Ursula-Schule

Di., 28.02. 19:30 Uhr Vortrag Partnerkaff ee Pfarrheim, Neuer Weg Bosembo/Kolpingfamilie Hettstadt

Mi., 01.03. 19:00 Uhr Treff en Gaststätte „La Corona“ Grüne Ortsgruppe
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Mitteilungen aus der Gemeinde

Hettstadt 
NEUJAHRSEMPFANG in der Herzog-Hedan-Halle

7. Januar 2023
Ein glückliches, gesundes und friedliches neues Jahr!

Alle Fotos vom Neujahrsempfang: Harald Bock, Gemeindefotograf
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Mitteilungen der Gemeinde Hettstadt

Am Ende der Auszeichnungen angekommen, hörten die Gäste 
dann noch etwas über die Geschichte der Metzgerei Seiden-
spinner seit den 60er Jahren. Auf die Bühne haben wir hierzu 
Gerd und Rita Seidenspinner gebeten. Bereits seit 1986 ha-
ben unser Lieblingsmetzger Gerd mit seiner Frau Rita die Metz-
gerei und Gaststätte „Zum Engel“ von den Eltern übernommen 
und seitdem über viele Jahre sehr erfolgreich geführt.

Die beiden haben einen Party-
service angeboten, der kein Wo-
chenende kennt und sich einen 
Namen in zweiter Generation, 
nicht nur in Hettstadt, sondern in 
der ganzen Region gemacht.

Ein Glück ist es nun, dass die Sei-
denspinners einen Metzgerlehr-
ling ausgebildet haben und der 
dann noch seinen Meister hinten 
angehängt hat. 

Seit Anfang diesen Jahres hat Martin Emmerling nun seinen 
Lehrlingsbetrieb übernommen und ist der neue Chef hinter 
der Metzgertheke. Gerd und Rita denken aber noch nicht ans 
Faulenzen und arbeiten als Angestellte bei Martin noch ein 
wenig mit. Am Neujahrsempfang hat sich die Gemeinde ganz 
besonders bei Gerd und Rita für ihr langjähriges Engagement 
zum Wohle der Gemeinde und das Wohlwollen zugunsten der 
Vereine bedankt. 

NEUJAHRSEMPFANG DER GEMEINDE
Willy Brandt hat einmal gesagt: „Frieden ist nicht alles, aber 
ohne Frieden ist alles nichts.“

Wie recht er damit hat. Wer hätte gedacht, dass wir in Europa 
nochmal Krieg haben könnten? Wer hätte gedacht, dass wir im 
Jahr 2022 ukrainische Flüchtlinge bei uns in Hettstadt aufneh-
men, weil Russland unsere Friedensordnung durcheinander 
und gebrochen hat.

Wir sind dankbar und 
glücklich, dass wir das Jahr 
2023 hier in Deutschland, 
im Landkreis Würzburg, 
hier in Hettstadt, in Frie-
den beginnen dürfen. 

Aus diesem Grund gab es beim diesjährigen Neujahrsempfang 
der Gemeinde als Eingangsgeschichte die Geschichte vom 
„kleinen Frieden“, vorgetragen von den 3 Ortsbürgermeistern.

Neben Musiker*innen, Sportler*innen verschiedener Sportar-
ten, Schütz*innen und Feuerwehrfrauen und -männer, gab es 
auch ein paar besondere Ehrungen im Rahmen des öff entli-
chen Teils der Veranstaltung. 

Guido Hetzer, der nun schon knapp 20 Jahre bei der Feuer-
wehr Hettstadt in den Dienst gestellt ist, haben wir herzlich 
gedankt, für 6 Jahre Verantwortung als stellvertretender Kom-
mandant von 2016-2022. Nicht nur als „Ruhepol“ beim Füh-
rungsteam und in der ganzen Wehr sondern auch als Zugfüh-
rer und bei den First Respondern ist er weiterhin sehr aktiv. 

Mit bereits knapp 17 Jahren ist Werner Seubert als aktiver 
Feuerwehrmann bei der Feuerwehr eingetreten und was ganz 
besonders ist: Werner ist bis zur Höchstaltersgrenze (65 Jahre) 
im aktiv Dienst geblieben. In seiner Sitzung vom 12. Dezem-
ber 2017 beschloss der Bayerische Ministerrat die Einführung 
eines Großen Ehrenzeichens für 50-jährige aktive Dienstzeit 
bei Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz. Wer-
ner kann jedoch das große Ehrenzeichen nicht erhalten, da er 
„nur“ 48 Jahre aktiven Dienst leisten durfte. Darum hat er es 
sich mehr als verdient, beim Neujahrsempfang für diese Leis-
tung ausgezeichnet zu werden.

Weiterhin haben wir Ma-
rion Gabel für ihr lang-
jähriges, ehrenamtliches 
Engagement als Schulweg-
helferin und Organisatorin 
des Schulweghelferdiens-
tes Danke gesagt. 

Die schönsten Ehrungen sind 
immer die, wo die Geehr-
ten nichts davon wissen. So 
erging es Dieter Reinhart
am Empfang. Dieter ist am 
1. Juni 1986 beim Musikver-
ein Hettstadt eingetreten und
wird heuer auch noch direkt 
im Verein für sein 30-jähriges 
Engagement geehrt. 

Dass der Musikverein sein Leben ist, und Dieter diese Liebe 
auch an seinen Sohn Jürgen weitergegeben hat, ist hier im Ort 
wohl kein Geheimnis. Die Recherche erbrachte viele wertschät-
zenden Worten aus Reihen des Vereins, und darüber hinaus 
war es der Gemeinde wichtig, Dieter mal Danke für 30 Jahre 
Ehrenamt zum Wohle vieler großer und kleiner BügerInnen 
von Hettstadt zu sagen. Mit seiner ruhigen Art war und ist er 
stets Vermittler zwischen Verein und Gemeinde, hilft wo im-
mer er kann und sorgt für einen fairen Umgang miteinander. 
Die Musikkapelle, die den Neujahrsempfang, wie immer, musi-
kalisch umrahmte, spielte exklusiv für Dieter den „Böhmischen 
Traum“.
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             Mitteilungen der Gemeinde Hettstadt

Wir wünschen der neuen Patchwork-Metzgerei Seidenspinner 
mit ihrem neuen Chef alles Gute! Ach ja, was am Neujahrsemp-
fang echt gut ankam: alle Geehrten erhielten von der Gemein-
de u.a. einen „Leberkäsbrötchen-Gutschein“!

Apropos gut angekommen... Einen spektakulären Auftritt hat 
die Cheerleading-Mannschaft der „Flashlights Würzburg“
hingelegt. Die Gruppe, darunter auch 2 Hettstadter Mädels, 
Zoe Astuto und Victoria Intat, haben bei den „Bayern-Cheer-
Masters“ im Cheerleading den 2. Platz belegt und dem Publi-
kum richtig eingeheizt.

(Jugendliche Jungs und Mädchen, die Lust haben, bei der Gruppe
mitzuturnen, zu tanzen oder menschliche Pyramiden zu sta-
peln, können sich gerne bei Trainerin Nicole Krumm, unter 
Tel. 0176 - 806 46 134, melden.)

Und am Ende traten noch die angekündigten „Weltstars“ auf. 
Zuerst kamen zu ihrem Revival die „Glitterboys“, gemeinsam 
mit ihrem Tanzlehrer Hossa Rodriguez und dann bebte die 
Halle beim Auftritt von „Boney M.“. Die Theaterbühne Hett-
stadt schloss mit viel Spaß und guter Laune an ihr Laienspiel-
stück aus dem November 2022 an und alle Gäste des Neu-
jahrsempfangs tanzten, sangen und lachten mit. 

Da bleibt am Ende nur zu sagen: Schö‘ war‘s wieder!

Nachrichten aus der Gemeinde

NEUJAHRSBLASEN 
Nach der Corona-Pause der letzten Jahre konnte am 1. Januar 
endlich wieder das Neujahrsblasen stattfi nden. Etliche Musi-
ker des Musikvereins besuchten politische Vertreter*innen, 
Gewerbetreibende und private Familien und spielten zum 
neuen Jahr auf. Das musikalische Überbringen der Neujahrs-
grüße nutzen die Musiker nicht nur um gesellig beisammen zu 
sein, sondern auch als Spendenaufruf für den Ortsverein. Und 
natürlich freuen sie sich auch über das ein oder andere "gute 
Tröpfchen zum Anstoßen" auf ihrer Tour von Haus zu Haus 
oder die Flasche "Schnaps-To-Go"!

FotFoFotFFotFotFotFotFotFoFotFotFotFototFFFoFoF o:o:o:o:oo:oo F.-F.-F.-F-F-F-F.-F-F.-F.-F--F.--------J.JJJ.J.JJ.JJJJ.JJ.JJ WelWelWelWelWelWelWeWeWelWelWelWeelWelW schschschschchhhhschschschschscsccchccccccccccccccc erererererrrerererr

Nach dem Ständchen beim Dritten Bürgermeister gab es Mittagessen bei 
Familie Welscher.

WEIHNACHTSGESCHENKE 
FÜR FLÜCHTLINGE AUS DER UKRAINE
in der Weihnachtszeit erhielten unsere ukrainischen Familien, 
die in Hettstadt untergebracht sind, Weihnachtsgeschenke. 
Die hübsch verpackten Säcke mit tollen Überraschungen wa-
ren Spenden, organisiert durch den Elternbeirat des Kinder-
hauses Blumenwiese. Ein Dankeschön geht besonders an Frau 
Amelie Meyer, die die Aktion federführend organisiert hat.

DAUERPARKER
Immer wieder mal gibt es Nachfragen im Rathaus, ob eine öf-
fentliche Parkplätze dauerhaft nur von einer Person aus der 
Nachbarschaft genutzt werden darf.

Parken in Wohngebieten oder öff entlichen Straßen ist grund-
sätzlich zulässig, solange kein Parkverbot besteht. Allerdings 
muss das Fahrzeug, was dort (auch länger) abgestellt wird 
ordnungsgemäß angemeldet sein, eine gültige TÜV-Plaktte be-
sitzen und die Beleuchtung und Kennzeichen müssen sauber 
bzw. lesbar sein.

Anders ist es bei Anhängern ohne Zugfahrzeug. Diese dürfen 
nicht länger als 2 Wochen an gleicher Stelle, unbewegt, geparkt 
werden. Auch für LKWs ist das Dauerparken in Wohngebieten 
verboten. 
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Nachrichten aus dem Rathaus

Sprechzeiten der Bürgermeisterin
Andrea Rothenbucher:
nach telefon. Vereinbarung.

BÜRGERTAXI
Das Bürgertaxi erreichen Sie unter:

Tel. 0151 - 52 55 74 15.

Montags:  8:30 – 12.30 Uhr und
Donnerstags:  8:30 – 12.30 und 15:00 – 18:00 Uhr

Wir bitten Sie, zu Ihrem eigenen Schutz und dem Schutz un-
serer ehrenamtlichen Fahrer*innen, während der gesamten 
Beförderung freiwillig einen eigenen Mund-Nasen-Schutz zu 
tragen. Vielen Dank für Ihre Mithilfe.

d

Fotomotive 
aus Hettstadt

LIEBE LESERINNEN UND LESER,
gerne veröff entlichen wir an dieser oder einer anderen Stelle 
in Ihrem Gemeindeteil schöne Fotomotive aus der Gemeinde, 
die Sie in Ihrem Garten, in Ihrer Umgebung oder beim Spazier-
gang in der Natur entdecken. 

Schicken Sie Ihre Bilder per E-Mail an: hettstadt@typo-werkstatt.de
Betreff : Fotomotiv Hettstadt

Wir freuen uns darauf!
Ronja Mende, Grafi k/Layout | Typo-Werkstatt

ACHTUNG - Rathäuser geschlossen: 
Die Rathäuser in Hettstadt und Greußenheim 

sind am Faschingsdienstag, 21.02.2023, geschlossen.

HETTSTADT HAT SICH ERFOLGREICH UM 
DIE BETEILIGUNG AM "KLIMASCHUTZ-NETZ-
WERK MAIN-RHÖN" BEWORBEN
Etliche unterfränkische Kommunen haben sich beworben und 
rund 50 Kommunen wurden nun ausgewählt für die Gründung 
eines "Klimaschutz-Netzwerks Main-Rhön", darunter auch 
Hettstadt.

Fachlich betreut und beraten werden die teilnehmenden 
Städte und Gemeinden durch das Institut für Energietechnik 
(IfE) der Hochschule Amberg-Weiden. Bei einem Info-Online-
Termin Anfang Januar, wurde ich als Bürgermeisterin bereits 
informiert, dass es vierteljährliche Treff en geben wird, um 
Erfahrungen und Ideen auszutauschen. Dabei können wir 
seitens der Gemeinde Hettstadt für beispielsweise Machbar-
keitsstudien, Handlungsempfehlungen, Ökobilanzen oder 
Wirtschaftlichkeitsberechnungen profi tieren, soweit unsere 
jeweilige Projektidee zum Ziel hat, Treibhausgasemissionen zu 
reduzieren. Dies ist die einzige Voraussetzung des Förderpro-
gramms. Die Energiewende wird uns künftig in der Gemeinde 
ordentlich beschäftigen, so freuen wir uns über eine fachlich 
kompetente Unterstützung seitens des Netzwerkes. Für die 
fachliche Beratung stehen der Gemeinde Hettstadt 40 Fachbe-
ratungstage des Instituts innerhalb der 3-jährigen Förderzeit 
zur Verfügung. Ich freue mich, gemeinsam mit dem Gemeinde-
rat, an einem Maßnahmenkatalog mit klimaschutzrelevanten 
Projekten zu arbeiten, die im Rahmen der fachlichen Beratung 
geprüft werden sollen (z.B. Ausbau erneuerbarer Energien, 
klimafreundliche Gebäudesanierung, Wasserstoff strategien, 
E-Mobilität etc.). Der Fördersatz über die Kommunalrichtlinie 
beträgt 70% bei bewilligten Fördermitteln in Höhe von 1,725 
Millionen Euro. Abzüglich dieser Förderung beläuft sich der 
jährliche Eigenanteil der Gemeinde Hettstadt für die Netzwerk-
treff en auf rund 1.200 Euro.

Ihre/Eure  Andrea Rothenbucher, Erste Bürgermeisterin

Was heißt das jetzt für ein persönliches Ärgernis in der Nach-
barschaft? Der beste Tipp ist: Reden Sie mit Ihrem Nachbarn/ 
Ihrer Nachbarin, wenn jemand ein Fahrzeug bei Ihnen vor der 
Haustür oder um die Ecke dauerhaft abstellt und Sie sich da-
durch gestört fühlen. In einem Wohnort, wie auch in Hettstadt, 
ist die gegenseitige Rücksichtnahme sehr wichtig, damit wir 
alle gut miteinander leben können. Ggf. prüfen Sie die o.g. Vo-
raussetzungen für das "Dauerparken" und melden Sie Mängel 
der Polizei. 

Und wenn jeder sich zu Herzen nimmt, dass öff entlicher Park-
raum kein persönlicher Parkraum ist sondern für jedermann 
da ist, dann kommt es erst gar nicht dazu, dass sich jemand 
ärgern muss...

LeLeLL seseriririnnnnenenfofototo vvonon SSususanannene SSSchchc mimitttt
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BUNTES FASCHINGSTREIBEN  
ZUM FASCHINGSAUSKLANG
  Faschingsdienstag, 21. Februar 2023
  in der Herzog-Hedan-Halle Hettstadt

+ PARTY MIT...
VEREINSGEMEINSCHAFT FASCHINGSAUSKLANG
• Hettschter Häracha
• Freiwillige Feuerwehr Hettstadt
• Radfahrverein Edelweiß
• Musikverein Hettstadt
• Partnerschaftskomitee Hettstadt
• Obst- und Gartenbauverein Hettstadt
• CSU-Ortsverband + Besenstammtisch
• Unabhängige Bürger Hettstadt (UBH)

13:33 Uhr

EINTRITT FREI!

Mit freundlicher Unterstützung  
der Gemeinde Hettstadt

bis 19:00 Uhr
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Sitzung des Gemeinderats

NÄCHSTER SITZUNGSTERMIN: 
MITTWOCH, 15. FEBRUAR 2023,

um 19:00 Uhr im Rathaus im Sitzungssaal

Bei Bedarf kann es möglich sein, weitere Sitzungstermine fest-
zulegen. Die Sitzungen des Bauausschusses können hier noch 
nicht angegeben werden, sie werden je nach Bedarf festgelegt. 
Bitte beachten Sie hierzu die öff entlichen Aushänge.

Zeigen Sie Interesse an der Arbeit des Gemeinderats und der 
Verwaltung und besuchen Sie den öff entlichen Teil der Sitzungen.

Wir freuen uns über Ihren Besuch!

AUS DER SITZUNG DES GEMEINDERATS 
VOM 23.11.2022

1. Bekanntgabe der in nichtöff entlicher Sitzung gefassten 
Beschlüsse (Art. 52 Abs. 3 GO) sowie Bekanntgabe von Themen 
deren Grund der Geheimhaltung weggefallen sind

1.1 Auftragsvergabe "Entsorgung von Erdaushubmaterial"
Der Gemeinderat beschloss die Auftragsvergabe zur Abfuhr und Entsor-
gung des Z1.1 Materials auf dem gemeindlichen Flurstück Fl.Nr. 3378, an 
die Fa. Georg Riegel GmbH aus Gerbrunn zu einem Angebotspreis von 
12.994,80 €. 

2. Informationen aus der Verwaltung

2.1 Defekter Überfl urhydrant
Die Erste Bürgermeisterin teilte mit, dass der Überfl urhydrant am Feuer-
wehrhaus defekt ist und dieser ersetzt werden muss. Die Kosten hierfür 
belaufen sich auf 2.087,95 €, brutto. 

2.2 Kinderbetreuung-Bedarfsplanung/anonymer Elternfragebogen
Die Erste Bürgermeisterin teilte mit, dass die Gemeinde Hettstadt für die 
Kinderbetreuungs-Bedarfsplanung einen anonymen Elternfragebogen 
erstellt hat. Hierbei wird der Betreuungsbedarf von allen Kindern von 
0 bis 14 Jahren abgefragt. 
Die Verwaltung wird die Elternfragebögen zeitnah an die Eltern verschi-
cken. Vor Weihnachten soll der Rücklauf erfolgen.

2.3 Aufhebung Zweckvereinbarung mit Waldbrunn und Neubrunn
Die Erste Bürgermeisterin teilte mit, dass die Zweckvereinbarung der 
Kommunalen Verkehrsüberwachung zwischen der VGem Hettstadt und 
dem Markt Neubrunn, sowie der Gemeinde Waldbrunn zum 31.12.2022 
aufgehoben wird. Die Gemeinden Hettstadt und Waldbrunn, sowie der 
Markt Neubrunn werden sich künftig am Zweckverband des Landkreises 
zur Kommunalen Verkehrsüberwachung beteiligen.

2.4 365-€-Ticket - Abrechnung September 2022
Die Erste Bürgermeisterin teilte mit, dass die Abrechnung der APG, des 
365-€-Tickets für September 2022 in der Verwaltung eingegangen ist. 
Demnach nutzen 79 Schüler, die nicht in die Schulwegkostenfreiheit 
bzw. Azubis das sogenannte 365-€-Ticket. Die Kosten werden anteilig 
von der Gemeinde Hettstadt übernommen (100 €/Ticket). Die Kosten 
hierfür belaufen sich im Abrechnungsmonat September auf 7.900 €. Im 
Laufe des Jahres kommen vereinzelt immer noch Nutzer*innen dazu. 
Der Gemeindeanteil wird dann entsprechend separat/mtl. verrechnet.

2.5 Preisanpassung APG-Seniorenabo
Die Erste Bürgermeisterin teilte mit, dass sich die anteiligen Kosten für 
das APG-Seniorenabo ab 2023 für die Gemeinde Hettstadt von 4,47 €/
Mon. auf 4,59 €/Mon. je Abo erhöhen. 

2.6 Informationen zur Finanzierung der Kläranlage
Die Erste Bürgermeisterin informierte, dass für den Kläranlagenneubau, 
wie in letzter Sitzung des Zweckverbandes Ahlbachgruppe Hoch5 be-
sprochen, die anfallenden Planungskosten in Höhe von rund 5 Mio. Euro 
im Jahr 2023 anteilig (nach Verteilungsschlüssel) auf die Kommunen des 
Zweckverbandes (ZV) aufgeteilt werden.
Hintergrund ist, dass diese Kosten dann in den jeweiligen Gemeinden 
kassenwirksam werden und somit für die RZWas-Förderung berücksich-
tigt werden können. Die Aussage, dass es zu Investitionskostenumlagen 
kommen muss, um Fördermittel nach der RZWas 2021 beantragen zu 
können, wurde auch vom Ministerium bestätigt.
Die Satzung des ZV wird derzeit überarbeitet, im Hinblick auf eine Mög-
lichkeit Kredite im ZV aufnehmen zu können. Die Mitglieder des ZV sind 
sich noch uneinig, ob die Kommunen selbst oder der ZV Ahlbachgruppe 
Hoch5 die Restfi nanzierung trägt. Herr Ostwald, Geschäftsführer des ZV, 
hatte in der letzten Sitzung die Vor- und Nachteile in Bezug auf die Kre-
ditaufnahme (in den Kommunen oder im ZV) ausführlich erläutert. 
Wenn die Gesamtmaßnahme in den kommunalen Haushalten fi nanziert 
werden würde, ist es sehr wahrscheinlich, dass mittlere bis hohe Ver-
besserungsbeiträge von der Bürgerschaft eingehoben werden müssen, 
unabhängig von einer zusätzlichen Erhöhung der Abwassergebühren. In 
der Bürgerversammlung 2021 und 2022 wurden die Bürger*innen dar-
über bereits informiert.

3. Grundhafte Sanierung Kirchgasse und Adlergasse
Nach der Anliegerversammlung im Frühjahr 2022 wurde in der Sitzung 
des Gemeinderates vom 17.05.2022 das Ingenieurbüro Arz beauftragt, 
die erste Entwurfsplanung anzupassen und eine Kostenschätzung zu er-
mitteln (Leistungsphase 3).

Diese angepasste Entwurfsplanung wurde in der Sitzung vorgestellt:
- Infos zu den Regelquerschnitten,
- Bemusterung für Pfl asterfl ächen aufgrund Hinweisen seitens des 

Gremiums zur topographischen Lage,
- städtebauliche Gestaltung (u. a. Pfl anzfl ächen/Art der Bepfl anzung) in 

Abstimmung mit dem Stadtplanungsbüro Holl Wieden Partnerschaft,
- Grundlagenermittlung: überbaute Flächen (sowohl gemeindlich als 

auch privat) müssen für die Endvermessung berücksichtigt werden,
- Schadensplan Kanalisation wird erörtert,
- Regelungen für Breitbandausbau werden erörtert.

Ergebnisse aus dem Bodengrundgutachten:
- stark lehmiger Boden erfordert eine Bodenverbesserung im Planum 

und Kanalgraben,
- Aushub kann verbessert und wieder eingebaut werden, 
- eine Beweissicherung vor der Baumaßnahme ist empfehlenswert.

Ausführungen zu 
- den Kosten
- Fördermöglichkeiten 

(Städtebauförderung, Kanalbauzuschuss, Straßenausbaupauschale)
- möglicher Bauzeitenplan
- Speedpipes gem. Masterplan

Dem Gremium wurde die Entwurfsplanung aufgezeigt. 
In der Entwurfsplanung werden an verschiedenen Stellen des Straßen-
verlaufes Pfl anzfl ächen vorgeschlagen. Die Pfl anzfl ächen könnten, so 
wie auch in der Würzburger Straße oder Friedensstraße von den Anwoh-
nern, nach Rücksprache, gepfl egt werden. Die Größen hierfür sind noch 
variabel in der Breite, jedoch maximal 50 cm tief.
Eine Gemeinderätin ist der Meinung, dass man mehr Grünfl ächen inte-
grieren sollte. 
Ein Vorschlag von einem Gemeinderat wäre, alternativ Pfl anzkübel, wie 
in der Würzburger Straße, aufzustellen. Diese könnten dann bei Bau-
maßnahmen weggeräumt werden und dienen auch nicht als „Hunde-
klo“. Die Gestaltung wäre sicher auch förderfähig. Dies soll verwaltungs-
seitig geklärt werden.
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Des Weiteren wurden Privatfl ächen in der Kirchgasse und Adlergasse 
gezeigt, die von der Gemeinde überbaut wurden. Gleichzeitig auch Ge-
meindefl ächen, die von privat überbaut wurden. Diese jeweiligen Flä-
chen müssen abschließend neu vermessen und zugeschrieben werden. 
Ein entsprechender Ausgleich ist zu leisten.
Es wurde vorgeschlagen, wie auch in der Friedensstraße, Speedpipes bis 
auf die privaten Grundstücke, bestenfalls bis in die Häuser, zu verlegen. 
Der Hausanschluss hierfür sollte für jeden Hauseigentümer kostenlos 
sein, da der Gemeinderat sich für den Breitbandausbau Hettstadt ent-
schlossen hat und es für die Eigentümer schwer vermittelbar wäre, jetzt 
Kosten zu erheben, wenn beim Gesamtausbau keine Kosten mehr für 
die Eigentümer anfallen (Hinweis zur Situation bei vormals Abschaff ung 
der Straßenausbaubeiträge in Martins- und Friedensstraße). Die Mehr-
kosten für den Ausbau würden beim gesamten Breitbandausbau dann 
dem Betreiber weiterverrechnet werden. Die Deutsche Telekom hat 
hierfür schon eine mündliche Zusage erteilt.

Weiter wurde seitens des Stadtplanungsbüros empfohlen: 
- einen aufgehellten Asphalt (wie z. B. Moräne, Diabas o. Gabbro) zu 

verwenden, 
- Pfl aster grundsätzlich vollfl ächig zu verwenden oder zumindest 

Kurven und Knotenpunkte auszupfl astern,
- sowohl für Zeiler als auch für die Kleinpfl asterfl ächen statt Granit-

pfl aster einen Einsatz von Betonsteinen in Muschelkalkoptik zu ver-
wenden.

3.1 Beschluss über Materialart für die Zeiler und Kleinpfl asterfl ächen
Im Gremium war man sich einig bei Granitpfl aster zu bleiben für den 
Ausbau von Bordsteinen, Rinnen oder Kleinpfl aster. Man hatte sich bei 
allen Maßnahmen hierfür entschieden, aufgrund der Belastbarkeit/Halt-
barkeit.

Beschluss: Der Gemeinderat sprach sich für Betonstein, anstatt Granit-
stein aus.

Einstimmig beschlossen: Ja 0  Nein 14  

3.2 Beschluss Kurvenbereich (oder vollfl ächig) auszupfl astern
Im Gemeinderat war man sich einig, dass es keine zusätzlichen Pfl aster-
fl ächen, weder vollfl ächig noch in den Kurvenbereichen geben soll. Das 
Ingenieurbüro hat zudem angemerkt, dass eine Pfl asterfl äche vor dem 
Getränkemarkt in der Kurve Adlergasse/Kirchgasse technisch kritisch zu 
bewerten ist, aufgrund der Topographie und des Befahrens mit Schwer-
verkehr bei Anlieferung.

Beschluss: Der Gemeinderat sprach sich für mehr Pfl asterfl ächen, voll-
fl ächig bzw. in den Kurvenbereichen aus.

Einstimmig abgelehnt: Ja 0  Nein 14  

3.3 Beschluss über hellen Asphalt
Die Vor- und Nachteile wurden entsprechend erläutert. 

Nach kurzer Diskussion erging folgender Beschluss: Der Gemeinderat 
sprach sich für einen hellen Asphalt aus.

Mehrheitlich beschlossen: Ja 13  Nein 1  

3.4 Beschluss über kugelgestrahltes Pfl aster
Das Gremium bat um Einholung der Preise und eine Bemusterung des 
kugelgestrahlten Pfl asters. Ein Bild wurde vorab gezeigt und das Kugel-
strahlen erläutert. Die Oberfl ächenbeschaff enheit wird mit dem Strah-
len verändert, das Pfl aster somit rutschhemmender.

Mehrheitlich beschlossen: Ja 12  Nein 2  

4. 2. Änderung des gemeinsamen Flächennutzungsplanes Wind-
energie
1. Vorbemerkung: Die Gemeinden Eisingen, Greußenheim, Hettstadt, 
Waldbrunn und Waldbüttelbrunn verfügen über einen rechtskräftigen Ge-
meinsamen Flächennutzungsplan gemäß § 204 BauGB für den sachlichen 
Teilbereich der Darstellung von Sondergebieten für Windkraftanlagen in 

der Fassung vom 04.12.2003, ergänzt am 08.04.2004 und 28.10.2005. Eine 
1. Änderung wurde begonnen, aber nicht abgeschlossen.
In der Fortschreibung des Regionalplans (12. Verordnung zur Änderung 
des Regionalplans vom 13. Dezember 2016, Kap B X „Energieversor-
gung“, Abschnitt 5.1 „Windkraftnutzung“) wurde mit dem Inkrafttreten 
am 23. Dezember 2016 innerhalb des Geltungsbereichs dieses Gemein-
samen Flächennutzungsplanes ein Vorranggebiet (WK 14) sowie ein Vor-
behaltsgebiet (WK 31) nordwestlich von Greußenheim aufgenommen, 
ein Vorranggebiet am „Ameisenberg“ in der Gemeinde Greußenheim 
gestrichen und das Vorranggebiet WK 18 an der nördlichen Gemeinde-
grenze zu Leinach in der Gemeinde Hettstadt in der Flächenausdehnung 
reduziert.
Die in Regionalplänen nach Art. 21 BayLplG festgelegten Ziele sind ver-
bindliche Vorgaben für die gemeindliche Bauleitplanung, für die eine 
Anpassungspfl icht der örtlichen Bauleitplanung besteht, die mit dieser 
2. Änderung des Gemeinsamen Flächennutzungsplans vorgenommen wird.
2. Sachverhalt: Ziel und Zweck der 2. Änderung des Gemeinsamen Flä-
chennutzungsplans der Gemeinden Eisingen, Greußenheim, Hettstadt, 
Waldbrunn und Waldbüttelbrunn gemäß § 204 BauGB für den sachli-
chen Teilbereich der Darstellung von Sondergebieten für Windkraftan-
lagen ist es deshalb, die im Zuge der 12. Verordnung zur Änderung des 
Regionalplans der Region 2 Würzburg für den Geltungsbereich des Ge-
meinsamen Flächennutzungsplans, nämlich
- die Aufnahme der Fläche eines Vorranggebietes für Windkraft nord-

westlich von Greußenheim (WK 14) sowie eines Vorbehaltsgebietes 
für Windkraft nordwestlich von Greußenheim (WK 31) in die Bauleit-
planung zu übernehmen und – unter Berücksichtigung kleinräumiger 
örtlicher Anpassungen - als „Flächen für die Konzentration von Wind-
kraftanlagen gemäß § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB einschl. notwendiger 
Nebenanlagen“ (nachfolgend verkürzt als „Sondergebiet Windkraft“ 
bezeichnet) darzustellen (Teilbereich 3) sowie

- die im gültigen Gemeinsamen Flächennutzungsplan der Gemeinden 
Eisingen, Greußenheim, Hettstadt, Waldbrunn und Waldbüttelbrunn 
gemäß § 204 BauGB für den sachlichen Teilbereich der Darstellung 
von Sondergebieten für Windkraftanlagen dargestellte Fläche am 
„Ameisenberg“ in der Gemeinde Greußenheim zu streichen (Teilbe-
reich 1) und wieder als „Fläche für Landwirtschaft“ darzustellen sowie

- die im gültigen Gemeinsamen Flächennutzungsplan der Gemeinden 
Eisingen, Greußenheim, Hettstadt, Waldbrunn und Waldbüttelbrunn 
gemäß § 204 BauGB für den sachlichen Teilbereich der Darstellung 
von Sondergebieten für Windkraftanlagen dargestellte Fläche an der 
nördlichen Gemeindegrenze zu Leinach in der Gemeinde Hettstadt 
auf die im Regionalplan als Vorranggebiet für Windkraft südwestlich 
Leinach (WK 18) dargestellte Fläche zu reduzieren (Teilbereich 2).

Ziel ist die Anpassung der Darstellungen des gemeinsamen Flächen-
nutzungsplans an die Flächendarstellungen der 12. Verordnung zur 
Änderung des Regionalplans vom 13. Dezember 2016, Kap. B X „Ener-
gieversorgung“, Abschnitt 5.1 „Windkraftnutzung“), um auch die Vor-
aussetzungen für die Aufstellung eines Bebauungsplans für ein Son-
dergebiet Windkraft in dem Teilbereich 3 des Änderungsbereichs des 
Flächennutzungsplans durch die Gemeinde Greußenheim zu schaff en.
Für diese Anpassungen ist eine Änderung des gültigen Gemeinsamen 
Flächennutzungsplans erforderlich, um die mit dem Gemeinsamen Flä-
chennutzungsplan verbundene Konzentrations- und Ausschlusswirkung 
nur für die Änderungsfl ächen anzupassen bzw. aufzuheben.

Beschluss: Unter Pkt. 4 wird kein Beschluss gefasst.

4.1. Billigungs- und Auslegungsbeschluss des angepassten Ent-
wurfs der 2. Änderung des gemeinsamen Flächennutzungsplans 
der Gemeinden Eisingen, Greußenheim, Hettstadt, Waldbrunn 
und Waldbüttelbrunn
Im Gremium bestanden keine weiteren Fragen. 

Nach kurzer Diskussion erging folgender Beschluss: Der Gemeinderat 
billigt den Entwurf der 2. Änderung des Gemeinsamen Flächennutzungs-
plans der Gemeinden Eisingen, Greußenheim, Hettstadt, Waldbrunn und 
Waldbüttelbrunn gemäß § 204 BauGB für den sachlichen Teilbereich der 
Darstellung von Sondergebieten für Windkraftanlagen in der Fassung 
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vom 04.12.2003, ergänzt am 08.04.2004 und 28.10.2005 mit Begrün-
dung und Umweltbericht in der Fassung vom 13.09.2022.

Gemäß der Beratung im Gemeinderat Greußenheim werden neben den 
Fl.Nrn. 26242 (TF), 26294, 26308, 26356 und 26359 der Gemarkung 
Greußenheim auch die Fl.Nrn. 22093, 22092, 22091, 22101, 22102, 
22103, 22104, 22030 (TF) und 22027 (TF) der Gemarkung Greußenheim 
aus dem Sondergebiet herausgenommen (wie in der Plandarstellung in 
der Fassung vom 13.09.2022 berücksichtigt). 

Die Verwaltung wurde beauftragt, die Beteiligung der Bürger und der 
Öff entlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung der Behörden 
und Träger öff entlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen.
Der Flächennutzungsplanentwurf wird nun in Abstimmung mit den 
übrigen beteiligten Gemeinden für einen Monat in der Geschäftsstelle 
Verwaltungsgemeinschaft Hettstadt, Rathausplatz 2, 97265 Hettstadt, 
ausgelegt.
Ort und Dauer der Auslegung werden mindestens eine Woche vorher 
öff entlich bekannt gemacht mit dem Hinweis darauf, dass Anregungen 
während der Auslegungsfrist vorgebracht werden können. 
Die Federführung für das Verfahren der frühzeitige Beteiligung der Be-
hörden und Träger öff entlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB liegt bei 
der Gemeinde Greußenheim, in deren Gemeindegebiet auch die we-
sentlichen Flächennutzungsplanänderungen liegen.

Einstimmig beschlossen: Ja 14  Nein 0  

5. Stellungnahme zur luftverkehrsrechtlichen Genehmigung 
von Außenlandungen auf Fl. Nr. 19000
Mit Schreiben vom 07.10.2022 hat das Luftamt Nordbayern um Stellung-
nahme gebeten. Es geht um maximal 3 Starts und Landungen mit einem 
durch amtliches Kennzeichen benannten Hubschrauber. In der Vergan-
genheit gab es bereits eine solche Genehmigung, welche stets befristet 
auf 3 Jahre erteilt wird.
Eine Rückfrage beim Luftamt Nordbayern, warum denn solche Außen-
starts und -landungen überhaupt genehmigt werden, wenn zwei Flug-
plätze (Veitshöchheim, Hettstadt) in der Nähe vorhanden sind brachte 
die Antwort, dass die Vergangenheitsregelungen bislang fortgeführt 
wurden.
Wenn Träger öff entlicher Belange (wie hier die Gemeinde) nun o. g. Ein-
wände vorbringt, werden diese bei der neuen Genehmigung berücksichtigt.
Ein Gemeinderat reichte hierzu einen Antrag ein. Dieser wurde von der 
Ersten Bürgermeisterin verlesen: 
„Zum TOP „Stellungnahme zur luftverkehrsrechtlichen Genehmigung 
von Außenlandungen auf Fl. Nr. 19000“ wird ein alternativer Beschluss-
vorschlag mit folgender Begründung eingereicht: 
Seit der letzten Stellungnahme sind keinerlei Beanstandungen bekannt 
geworden, daher gibt es keinen fundierten Anlass für eine geänderte 
Einschätzung. Auf Nachfrage beim Hofgut Lumee hat es in den ganzen 
15 Jahren keine einzige luftrechtliche Beanstandung gegeben. 
Daher lautet der alternative Beschlussvorschlag: Dem Gemeinderat 
Hettstadt liegen keine neuen Bedenken gegen die luftverkehrsrechtli-
chen Genehmigung von Außenlandungen vor.“

Nach kurzer Diskussion erging folgender Beschluss: Dem Gemeinderat 
Hettstadt liegen keine neuen Bedenken gegen die luftverkehrsrechtliche 
Genehmigung von Außenlandungen auf der Fl. Nr. 19000, Gemarkung 
Hettstadt, vor. 

Mehrheitlich beschlossen: Ja 13  Nein 1  

6. Grundsatzbeschluss über die Errichtung einer 
Photovoltaik-Anlage auf der Gemarkung Hettstadt
Im Rahmen eines Photovoltaik-Projekts eines privaten Investors, der die 
Errichtung einer PV-Anlage von insgesamt 92 Hektar im Gemeindegebiet 
von Leinach, Margetshöchheim und Hettstadt plant, bedarf es für den 
Investor eines Grundsatzbeschlusses, ob die Gemeinde Hettstadt diese 
Vorstellungen mitträgt.

Die Gemeinde Hettstadt ist weder durch Grundstücksfl äche noch fi -
nanziell an der Investition beteiligt, sondern stellt lediglich den Rahmen 
in der Bauleitplanung. Voraussetzung für die Gemeinde ist, dass die 
Grundstückseigentümer sich mit dem Investor einig sind und dass die 
Aussicht besteht, dass die Träger öff entlicher Belange diesem Projekt 
wohl zustimmen werden.
Die Gemeinde Hettstadt wird erneuerbare Energie im gesellschaftlichen 
Konsens mittragen müssen und beitragen wollen.
Die Flächen sind minderer Bonität, sodass der Ausfall an landwirtschaft-
licher Fläche durch die Vorteile der Erzeugung erneuerbarer Energie auf-
gewogen wird.
Der Investor benötigt für seine fi nanzierenden Banken ein Commitment 
der Gemeinde, dass sie dieses Vorhaben bauplanungsrechtlich unter-
stützt. Um diesen Grundsatzbeschluss ging es in der Gemeinderatssit-
zung. Alle weiteren Schritte, wie Änderung des Flächennutzungsplans 
und ein vorhabenbezogener Bebauungsplan erfolgen erst noch.
Die Erste Bürgermeisterin ging auf die Präsentation der Fa. enerlogo ein, 
die sich in einer gemeinsamen Sitzung der Gemeinderäte Margetshöch-
heim, Leinach und Hettstadt nochmals am 18.10.2022 vorgestellt hat 
und auch für off ene Fragen zur Verfügung stand. Die Firma hatte ange-
boten, auch nochmals im Gemeinderat vorstellig zu werden, bei Bedarf.
Ein Gemeinderat war der Meinung, dass eine Zustimmung über das ge-
plante Vorhaben in der jetzigen Zeit der sogenannten Energiekrise drin-
gend notwendig sei. 
Eine Gemeinderätin erfragte im Vorfeld der Sitzung nach Referen-
zen der Fa. enerlogo, da das Unternehmen doch noch sehr jung ist. 
Diese gingen bei der Ersten Bürgermeisterin ein und wurden an die 
Gemeinderät*innen bereits weitergeleitet.
Ein Gemeinderat erachtete das Gesamtprojekt als zu groß, wenngleich 
er nicht zum Ausdruck bringen möchte, dass er gegen PV-Freifl ächenan-
lagen sei. Die Dimension könnte nur kleiner sein, so wie die vormals er-
richtete PV-Anlage auf der ehemaligen Erdaushubdeponie von Hettstadt.

Nach kurzer Diskussion erging folgender Beschluss: Der Gemeinderat 
hat sich mit dem Projekt zur Errichtung einer Freifl ächen-PV-Anlage auf 
der Gemarkung Hettstadt befasst. Die Gemeinde Hettstadt wird nach ih-
ren rechtlichen Möglichkeiten im Rahmen der Bauleitplanung die Reali-
sierung des Projekts unterstützen.

Mehrheitlich beschlossen: Ja 13  Nein 1  

7. Grundsatzbeschluss 
für die Umstellung auf elektronische Wasserzähler
In der gemeinsamen Sitzung für Gemeinderäte der Allianz Waldsassen-
gau im Würzburger Westen am 15.9.2022 in Greußenheim wurde eine 
mögliche Umstellung von analogen auf digitale Wasserzähler vorgestellt.
Die Präsentation wurde im Nachgang an alle Gemeinderatsmitglieder 
verteilt. Bei der Bürgerversammlung wurde die Bürgerschaft ebenfalls 
auf eine mögliche Umstellung hingewiesen und aufgefordert bei Fragen 
oder Anmerkungen auf Gemeinderätinnen und -räte oder Bürgermeis-
terin und Verwaltung zuzugehen.
In der Gemeinderatssitzung wurden die Rückmeldungen besprochen 
und diskutiert.
Vorteile der Umstellung:
- stichtagsgenaue Erfassung,
- präzise Verbrauchsdatenmessung,
- keine Auslesefehler durch automatische Erfassung im System,
- unabhängige Fernauslesung (keine Hausbesuche, keine Ablesung 

vom Endkunden erforderlich),
- Intelligente Alarme ermöglichen ressoucenschonenden Um-

gang mit Wasser, vereinfachen die Leckagefi ndung nach innen 
und außen und helfen Rohrbrüche zu verhindern; erkennt Tro-
ckenlauf und Rückfl uss, Umgebungs- und Wassertemperatur,

- erkennt Manipulationsversuche,
- vereinfachte Jahresabrechnung, erheblich weniger Verwaltungsaufwand,
- Verlängerung der Eichfrist,
- Bis 16 Jahre Batterielebensdauer,
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- 460-Tage Speicher,
- datenschutzsicher für Endkunden: keinerlei Rückschlüsse auf Ver-

brauchsverhalten, kein Zugang für Dritte, Einweg-Kommunikati-
on und doppelte Verschlüsselung, keine Funkfernsteuerung, nur 
Gesamttageswerte ermittelbar, keine unautorisierte Auslesung der 
optischen Schnittstelle.

Sonstige Informationen: Wasseruhren in Hettstadt: ca. 1.150 Stück.
Für den Einbau ist eine externe Firma zu beauftragen. Bevorzugt soll 
zum Ende des nächsten Jahres die Umstellung erfolgen, vor der nächs-
ten Ablesung.
Bei Umstellung sollten verpfl ichtend alle Wasseruhren auf digital umge-
stellt werden. Hierzu muss die Satzung für die öff entlichen Wasserver-
sorgungseinrichtung der Gemeinde Hettstadt (Wasserabgabesetzung – 
WAS) angepasst und neu beschlossen werden.
Die Kosten fl ießen im nächsten Kalkulationszeitraum bei den Wasserge-
bühren mit ein.
Für die Vorbereitungen auf die Umstellung auf digitale Wasserzähler 
sollte nach einem Gemeinderat jeder Haushalt über eine Mängelanzeige 
(wie z. B. fehlender Wasserbügel, fehlender Rückfl ussverhinderer usw.) 
durch die Verwaltung schriftlich informiert werden, damit die Umstel-
lung auf digitale Wasserzähler reibungslos erfolgen kann. 
Ein Gemeinderat wollte wissen, ob auch Bauwasserzähler digitalisierte 
Wasserzähler erhalten. Die Erste Bürgermeisterin teilte mit, dass alle 
Zähler (Bauwasseranschlüsse, Gartenanschlüsse, etc.) auf digitale Was-
seruhren umgestellt werden würden. 
Weiter teilte die Erste Bürgermeisterin mit, dass bis dato keine Anmer-
kungen und Bedenken über die Umstellung der digitalen Wasserzähler 
der Bürger/Innen eingegangen sind, nachdem sie auf der Bürgerver-
sammlung dazu informiert hatte. Wenn man sich für die Umstellung 
entscheidet, sollte es in jedem Fall auch noch eine angekündigte Infor-
mationsveranstaltung für die Bürger*innen geben.

Nach kurzer Diskussion erging folgender Beschluss: Der Gemeinderat 
Hettstadt befürwortete die Umstellung auf digitale Wasseruhren, zum 
Ende des Jahres 2023. Die Verwaltung wird beauftragt dieses Interesse 
an die Allianz Waldsassengau im Würzburger Westen e.V. für eine ge-
meinsame Beschaff ung zu bekunden.

Einstimmig beschlossen: Ja 14  Nein 0  

8. Breitbandausbau Hettstadt
In der Sitzung vom 27.07.2022 hatte der Gemeinderat sich grundsätzlich 
für den Breitbandausbau in Hettstadt ausgesprochen.
Zwischenzeitlich lag der Gemeinde Hettstadt das eigenwirtschaftliche 
Angebot der Telekom Deutschland GmbH vor, was dem Gremium in der 
Sitzung zur Kenntnis gegeben wurde. 
Weiterhin hat die Telekom Deutschland GmbH eine gemeinsame Erklä-
rung aufgesetzt, welche die wesentlichen Eckdaten und die mögliche 
Vorgehensweise zum FTTH-Ausbau beschreibt.
Diese Erklärung würde durch die Interessen der Gemeinde ggf. noch er-
gänzt werden.
Hinweis neben dem eigenwirtschaftlichen Ausbau: Da der Bund völlig 
überraschend das Gigabit-Förderprogramm für den Ausbau der Glas-
faserinfrastruktur gestoppt hat, können derzeit keine Anträge mehr auf 
einen Zuschuss gestellt werden (z. B. für Aussiedlerhöfe). Die Verwaltung 
wird die weitere Vorgehensweise noch in enger Abstimmung mit dem 
Planungsbüro klären.
Die Erste Bürgermeisterin zeigte die Präsentation der Telekom Deutsch-
land GmbH. Hierbei wurde das geplante Ausbaugebiet Hettstadt gezeigt. 
Lediglich das Neubaugebiet „Altensteig“ und „Am Hoff eld“ sind nicht mit 
aufgeführt. Im Baugebiet „Altensteig“ wurde Glasfaser bereits verlegt, im 
Gewerbegebiet „Am Hoff eld“ haben sich bereits die meisten Gewerbe-
betriebe einen eigenen, privaten Glasfaseranschluss verlegt. 
Zwischenzeitlich wurde der Bebauungsplan „Burgleiten“ noch an die 
Telekom weitergegeben, so dass das Planungsgebiet nochmals ergänzt 
wird. Evtl. fällt dann, aufgrund der Anbindung, doch noch „Am Hoff eld“ 
mit in das Ausbaugebiet.

Weiterhin teilte die Erste Bürgermeisterin mit, dass die Aussiedlerhöfe 
eine dringende Anbindung benötigen. Hier wird eine Abstimmung erfol-
gen inwieweit das vorhandene Leerrohr am Gehägsweg genutzt werden 
kann. Der Hettstadter Hof kann, falls da Bedarf bestünde, evtl. am Flug-
platz am Übergabekasten anschließen. Auch das wäre abzustimmen.

9. Vergaberichtlinien der Gemeinde Hettstadt für die Veräuße-
rung von gemeindlichen Gewerbe- und Mischgewerbegrund-
stücken im Gewerbegebiet "Burgleiten" in Hettstadt
In der Sitzung vom 12.10.2022 wurde im Gemeinderat besprochen, dass 
die Vergaberichtlinien im Hinblick auf die Fragestellungen 4,7 und 8 
überarbeitet werden sollen.
Bisher: 
4. Falls Sie bereits Unternehmer sind: Haben Sie bereits Kooperationen 
mit Unternehmen in Hettstadt vor Ort (oder mit Nachbargemeinden, 
Landkreis oder Stadt Würzburg) oder haben Sie vor Kooperationen ein-
zugehen (z.B. gegenseitige Zulieferung / Zuarbeit)
7. Wohnen Sie in Hettstadt? Haben Sie familiäre Beziehungen in Hett-
stadt?
8. Sind Sie bereits Unternehmer mit Firmensitz in Hettstadt bzw. wird Ihr 
Firmensitz nach Hettstadt verlegt?

Variante 1 NEU:
4. Welche Kooperationen haben Sie bereits mit Unternehmen in Hett-
stadt vor Ort (oder mit Nachbargemeinden, Landkreis oder Stadt Würz-
burg)? Falls Sie Existenzgründer sind beschreiben Sie die Möglichkeiten 
aufgrund Ihrer Firmenidee Kooperationen (z.B. durch gegenseitige Zulie-
ferung, Zuarbeit) einzugehen.
7./8. Wie ist ihre persönliche Situation in Bezug auf die familiären Bezie-
hungen (u./od. Freundschaften) in Hettstadt? Wohnen Sie in Hettstadt 
oder haben Sie Interesse nach Hettstadt Ihren Wohnort zu verlagern? 
Sind Sie bereits Unternehmer mit Firmensitz in Hettstadt bzw. werden 
Sie den Firmensitz nach Hettstadt verlegen?

Variante 2 NEU:
4./7./8.: Wie ist ihre persönliche Situation in Bezug auf die familiären Be-
ziehungen (u./od. Freundschaften) in Hettstadt? Wohnen Sie in Hettstadt 
oder haben Sie Interesse nach Hettstadt Ihren Wohnort zu verlagern? 
Sind Sie bereits Unternehmer mit Firmensitz in Hettstadt bzw. werden 
Sie den Firmensitz nach Hettstadt verlegen? Welche Kooperationen ha-
ben Sie bereits mit Unternehmen in Hettstadt vor Ort (oder mit Nachbar-
gemeinden, Landkreis oder Stadt Würzburg)? Falls Sie Existenzgründer 
sind beschreiben Sie die Möglichkeiten aufgrund Ihrer Firmenidee Ko-
operationen (z. B. durch gegenseitige Zulieferung, Zuarbeit) einzugehen.
Die Erste Bürgermeisterin fasste zusammen, dass es grundsätzlich vom 
Gremium gewünscht war, Möglichkeiten zu schaff en, um ortsansässi-
ge Gewerbebetriebe zu bevorzugen. Man wollte bessere Bedingungen 
schaff en, als beim Baugebiet Altensteig, bei dem ein Einheimischen-
modell nicht infrage kam. Somit wäre es sinnvoll, die Punkte nicht allzu 
sehr zusammen zu fassen, denn somit bleibt mehr Spielraum für die 
Bepunktung.

Beschluss: Der Gemeinderat Hettstadt beschließt die vorliegenden Verga-
berichtlinien und den Bewerbungsbogen in der Variante 1 (NEU).

Einstimmig beschlossen: Ja 14  Nein 0  

10. Regionalbudget 2023 - Ideenfi ndung zur möglichen Antragstellung
Die bayerischen, kommunalen Allianzen haben durch das Amt für Länd-
liche Entwicklung (ALE), seitens des Freistaates Bayern, auch in 2023 wie-
der eine Förderung für die Region in Aussicht gestellt bekommen. Auch 
die Allianz Waldsassengau (der Hettstadt angehört) hat sich für dieses 
Förderprogramm beworben. 
Das bedeutet: Auch für 2023 können innovative Kleinprojekte, die die Re-
gion stärken, bezuschusst und mit bis zu 90 % (80 % durch das Amt und 
10 % durch die Allianz) gefördert werden; maximal jedoch bis zu 10.000 €. 
Projekte unter 500 € werden nicht gefördert. Kleinprojekte sind Projekte, 
deren förderfähige Gesamtausgaben 20.000 € netto nicht übersteigen.
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Jeder Verein, Privatbürger und auch die Gemeinde können Anträge 
hierzu stellen. Die Projekte dürfen noch nicht begonnen sein. Die Einrei-
chungsfrist endet am 21.01.2023. Alle eingereichten Projektanträge wer-
den auf die Einhaltung der Fördervoraussetzungen geprüft und durch 
eine Jury bewertet. Das Kleinprojekt muss so rechtzeitig umgesetzt wer-
den, dass der Durchführungsnachweis bis spätestens 01.10.2023 vor-
gelegt werden kann, d. h., es muss fertig gestellt und abgerechnet sein. 
Projektbeispiele sind auf der Website der Allianz Waldsassengau unter 
www.allianz-waldsassengau.de veröff entlicht.
Die Erste Bürgermeisterin übergab dem Naturschutzbeauftragte des 
Gemeinderates das Wort. Dieser trug die Idee eines Bio-Mehrgeneratio-
nengartens/Schulgartens vor. 
Hierbei könnten sowohl die Kindergartenkinder und die Grundschulkin-
der mit einbezogen werden. 
Im Gremium stellte sich die Frage nach einem geeigneten Grundstück. 
Die Erste Bürgermeisterin zeigte einen Lageplanausschnitt, dieser zeigte 
das Grundstück neben dem Radlerheim. Sie gab die Entfernung für die 
Pfl ege zu bedenken, wenngleich der Naturschutzbeauftrage den Vorteil 
zur Diskussion stellte, dass das Regenwasser aus der Zisterne des Rad-
lerheimes für die Bewässerung genutzt werden könnte.
Im Gremium war man sich einig, dass aufgrund der Erreichbarkeit dieses 
Grundstück nicht geeignet ist. 
Besser wäre eine Fläche die fußläufi g zu erreichen ist. Die Erste Bürger-
meisterin schlug das Grundstück hinter der Schule oder die Grünfl äche 
am Backhausareal vor.  
In der Verwaltung werden die vorgebrachten Flächen für eine Nutzung 
geprüft. 

Beschluss: Der Gemeinderat befürwortete die Idee zur Bewerbung im 
Regionalbudget für einen Bio-Mehrgenerationengarten. Es soll verwal-
tungsseitig geprüft werden, welcher Standort innerorts hierfür für die 
Antragstellung geeignet ist.

Einstimmig beschlossen: Ja 14  Nein 0  

11. Bepfl anzung Grünfl äche Regenrückhaltebecken "Altensteig"
Die Erste Bürgermeisterin berichtete über die Bepfl anzung am Regen-
rückhaltebecken im Neubaugebiet „Altensteig“. Hier wurden seitens des 
Bauhofes bereits fünf Bäume gepfl anzt. Erfreulicherweise wurden be-
reits drei von 5 Baumspender*innen gefunden. 
Ein Vor-Ort-Aktion und Pressetermin soll es noch geben. 
Des Weiteren werden die Bäume mit entsprechenden Baupatenschafts-
Täfelchen versehen.

12. Hettstadter Sozialfonds
Die Erste Bürgermeisterin bat das Gremium, sich grundsätzlich über die 
Überarbeitung des „Hettstadter Sozialfonds“ Gedanken zu machen. 
Zum jetzigen Zeitpunkt befi ndet sich bereits im „Alten Rathaus“ der 
Ukrainehilfeladen. 
Die Nutzung wird derzeit ausgeweitet und der Laden soll nun auch für 
hilfsbedürftige Hettstadter Bürger*innen und Familien zur Verfügung 
gestellt werden. Neben Geld- und Sachspenden aus der Bevölkerung 
könnte man fi nanzielle Mittel des Sozialfondes zur Verfügung stellen, 
um beispielsweise haltbare Lebensmittel zu kaufen.
Weiterhin wird derzeit eine Kooperation mit der Höchberger Tafel ge-
schlossen, um eine regelmäßige Lebensmittelausgabe in Hettstadt vor 
Ort zu ermöglichen. Derzeit nutzen 10-15 Personen bzw. Familien aus 
Hettstadt die Tafel.
Im Gremium herrschte eine große Zustimmung für die Idee. In einer der 
nächsten Sitzungen soll darüber beraten und beschlossen werden.

AUS DER SITZUNG DES GEMEINDERATS 
VOM 14.12.2022

1. Bekanntgabe der in nichtöff entlicher Sitzung gefassten 
Beschlüsse (Art. 52 Abs. 3 GO) sowie Bekanntgabe von Themen 
deren Grund der Geheimhaltung weggefallen sind

1.1 Beschaff ung Bauhof - Stampfer und Rüttelplatte 
für u. a. örtlichen Straßenbau
Der Gemeinderat stimmte der Beschaff ung für die Wacker Neuson Ak-
kugeräte (Stampfer und Rüttelplatte) zu einem Messeaktionspreis von 
11.073,26 € brutto zu. Die Mittel für die Beschaff ung wurden im Haus-
halt bereitgestellt. Vergleichsangebote wurden eingeholt. 

1.2 Beschaff ung Spielplätze - Point-Spielplatz
Der Gemeinderat beschloss die Beschaff ung der Spielgeräte für den 
Spielplatz an der Point. 
Hierbei wird ein Kletterspielgerät mit drei Spielgerätefunktionen (klet-
tern, balancieren, Begegnungen) in Höhe von 3.899,63 € brutto be-
schaff t. Weiter wird eine Wasserspielanlage inkl. Matschtisch und drei 
Wasserrinnen mit einer Automatikpumpe in Höhe von 10.721,90 € be-
schaff t. Für die Herstellung des Wasseranschlusses durch den örtlichen 
Bauhof fallen Kosten in Höhe von 1.371,63 € an, zzgl. Erdarbeiten und 
Erstellen eines Schachtes. 

1.3 Auftragsvergabe - Fettabscheider Herzog-Hedan-Halle
Der Gemeinderat beschloss den Auftrag für einen Fettabscheider für die 
Herzog-Hedan-Halle an die Fa. Richter und Frenzel aus Würzburg zu ei-
nem Bruttopreis von 11.768,10 €. 
Der Fettabscheider mit der Hebeanlage wird durch die Fa. Nees aus 
Hettstadt auf Stundenbasis eingebaut. 

1.4 Auftragsvergabe - Honorarangebot 
Architekt und Fachplaner für Bestandsanalyse Herzog-Hedan-Halle
Der Gemeinderat beschloss die Honorarangebote von Architekt und 
Fachplanern für die Bestandsanalyse der Herzog-Hedan-Halle.
Beauftragt wurden: stahl.lehrmann Architekten, Kimmelmann und Säl-
zer (Statik), Ingenieurbüro Pixis (Strom), Ingenieurbüro Martin (HLS)
Die Bestandsuntersuchung zum Brandschutz übernimmt Brandschutz-
planung Renninger.

1.5 Auftragsvergabe - Honorarangebot 
Architekt und Fachplaner für Bestandsanalyse Jugendzentrum
Der Gemeinderat beschloss die Honorarangebote von Architekt und 
Fachplanern für die Bestandsanalyse des Jugendzentrums Hettstadt 
(BlueBox).
Beauftragt wurden: stahl.lehrmann Architekten, Kimmelmann und 
Sälzer (Statik), Ingenieurbüro Pixis (Strom), Ingenieurbüro Martin (HLS)
Die Bestandsuntersuchung zum Brandschutz übernimmt Brandschutz-
planung Renninger.

2. Informationen aus der Verwaltung

2.1 Rückmeldung zum EFRE-Programm - Förderung Herzog-Hedan-Halle
Die Erste Bürgermeisterin erhielt eine Rückmeldung des Bayerischen 
Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr bezüglich des EFRE-
Programmes „Energieeffi  zienz in kommunalen Infrastrukturen“. Die 
Gemeinde Hettstadt hat eine Interessensbekundung für eine mögliche 
Förderung für die Sanierung der Herzog-Hedan-Halle eingereicht. 
Eine Bekanntgabe der ausgewählten Maßnahmen wird voraussichtlich 
Mitte März 2023 erfolgen. 

2.2 Stellenausschreibungen der Gemeinde Hettstadt bzw. VGem Hettstadt
Die Erste Bürgermeisterin teilte mit, dass verschiedene Stellenausschrei-
bungen veröff entlicht wurden. 
Die Gemeinde Hettstadt sucht ein/e Leiter/in für die Gemeindejugend-
arbeit in Vollzeit zunächst befristet auf zwei Jahre als Elternzeitvertre-
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tung, sowie ein/e pädagogische Mitarbeiter/in auf Honorarbasis für das 
Jugendzentrum. 
Weiter werden eine Reinigungskraft für das Kinderhaus „Blumenwiese“ 
gesucht.
Die Verwaltungsgemeinschaft sucht mittelfristig ein/e Sachbearbeiter/in 
für das Bürgerbüro in Hettstadt. 

2.3 Stellungnahme zur luftverkehrsrechtlichen Genehmigung von 
Außenlandungen auf Fl.Nr. 19000
Geschäftsstellenleiter Thomas Aufmuth teilte mit, dass für die Genehmi-
gung von Außenlandungen auf der Fl.Nr. 19000 ein Bescheid von der Re-
gierung von Unterfranken in der Verwaltung eingegangen ist (Stellung-
nahme der Gemeinde Hettstadt / Beschlussfassung in der GR-Sitzung 
vom 23.11.2022 / TOP 5). Die Genehmigung wurde für 3 Jahre von der 
zuständigen Behörde erteilt. 

2.4 Informationen zum kommunalen Klimaschutz-Netzwerk Main-Rhön
Die Erste Bürgermeisterin gab die Info, dass die Prüfung des Förderan-
trages durch den Fördermittelgeber mehr Zeit in Anspruch als ursprüng-
lich vorgesehen einnimmt. 
Einen Termin für ein offi  zielles Gründungstreff en soll im neuen Jahr 
vereinbart werden, damit ein Austausch im Rahmen des kommunalen 
Klimaschutz-Netzwerkes stattfi nden kann. 

3. Abwägung der Stellungnahmen zu Vorbereitenden 
Untersuchungen für den Altort nach Beteiligung der 
öff entlichen Aufgabenträger gemäß § 139 Abs. 2 BauGB
Vorbereitende Untersuchungen für den Altort
Beteiligung der öff entlichen Aufgabenträger gemäß § 139 Abs. 2 BauGB
Die Erste Bürgermeisterin begrüßte Herrn Kess, Büro Holl Wieden Part-
nerschaft. Herr Kess hatte die Abwägungen der Stellungnahmen für die 
Sitzung vorbereitet und stand für Fragen zur Verfügung. Anschließend 
wurden jeweils die Stellungnahmen zusammengefasst erläutert und die 
dazugehörigen Abwägungsempfehlungen verlesen. Diese können in der 
Verwaltungsgemeinschaft Hettstadt, Rathausplatz 2, eingesehen wer-
den. (redaktionelle Ergänzung)
Folgende Ergänzungen durch den Gemeinderat sollen in folgenden Ab-
wägungsempfehlungen mit aufgenommen werden: 
Deutsche Telekom Technik GmbH, Würzburg Stellungnahme vom 
10.11.2022: 
- Ergänzung der Ortsangabe von Sitz des Unternehmens Deutsche Te-

lekom Technik GmbH, Bayreuth Stellungnahme vom 22.11.2022
- Ergänzung der Ortsangaben von Sitz des Unternehmens

Beschluss: Der Gemeinderat Hettstadt nimmt die während der Beteili-
gung der Betroff enen nach § 137 BauGB sowie der Behörden und sonsti-
ger Träger öff entlicher Belange nach § 139 Abs. 2 BauGB eingegangenen 
Stellungnahmen mit Anregungen und Hinweisen zu den Vorbereiten-
den Untersuchungen (VU) für den Altort Hettstadt zur Kenntnis. Diese 
Stellungnahmen werden entsprechend der Abwägungsvorlage des Pla-
nungsbüros HWP Holl Wieden Partnerschaft, Würzburg, mit Stand vom 
14.12.2022 abgewogen. Die Übersicht mit den eingegangenen Stellung-
nahmen und den einzelnen Abwägungsempfehlungen in der Fassung 
vom 14.12.2022 wird zum Beschluss erhoben und der Niederschrift als 
Anlage beigefügt.

Einstimmig beschlossen Ja 16  Nein 0  

3.1 Beschlussfassung über die Billigung des Ergebnisses der Vorberei-
tenden Untersuchungen (VU) für den Altort Hettstadt einschließlich 
der darin aufgeführten Gründe und Ziele der Sanierung
Die in der Abwägung eingegangenen Hinweise wurden redaktionell 
eingearbeitet. Einwendungen gegen die VU mit dem hierin enthaltenen 
Rahmen- und Maßnahmenplan wurden nicht erhoben. Somit sollte die 
Billigung der Ergebnisse der VU erfolgen.

Beschluss: Der Gemeinderat Hettstadt nahm das vorliegende Ergebnis 
der Vorbereitenden Untersuchungen (VU) für den Altort Hettstadt in der 
Fassung vom 14.12.2022 mit den im Untersuchungsbericht dargestell-

ten Sanierungszielen und erforderlichen Sanierungsmaßnahmen ein-
schließlich des darin aufgeführten Rahmen- und Maßnahmenplans mit 
Zeitrahmen, Kosten- und Finanzierungsübersicht sowie der Begründung 
für das gewählte (vereinfachte) Verfahren zur Kenntnis. Der Wortlaut der 
VU für den Altort Hettstadt in der Fassung vom 14.12.2022 ist Bestand-
teil dieses Beschlusses. Damit werden insbesondere die in den VU für 
den Altort Hettstadt aufgeführten Gründe und Ziele der Sanierung, der 
detaillierte Rahmen- und Maßnahmenplan mit Zeitrahmen, Kosten- und 
Finanzierungsübersicht sowie die Begründung für die Wahl des verein-
fachten Verfahrens entsprechend dem Stand der Planung vom Gemein-
derat gebilligt.

Einstimmig beschlossen Ja 16  Nein 0  

3.2 Beschlussfassung zur Satzung der Gemeinde Hettstadt über die 
förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes "Altort Hettstadt"
Vorbereitende Untersuchungen mit städtebaulichem Rahmenplan 
Aufbauend auf dem Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept 
(ISEK) für die Gemeinde Hettstadt aus dem Jahr 2018 wurden für den 
Altortbereich der Gemeinde Hettstadt im Jahr 2022 Vorbereitende Un-
tersuchungen mit einem städtebaulichen Rahmenplan erarbeitet. 
Städtebauliche Missstände 
Im Rahmen der Vorbereitenden Untersuchungen von 2022 wurde fest-
gestellt, dass innerhalb des Untersuchungsgebiets folgende städtebauli-
che Missstände bestehen: 
Defi zite in der Erhaltung und Entwicklung des Ortskerns: 
• Vereinzelte Gebäudeleerstände, vor allem Unternutzung von Wirt-

schaftsgebäuden 
• Teilweise schlechter Bauzustand von Wohn- und Wirtschaftsgebäu-

den mit resultierendem Sanierungsbedarf 
• Fortschreitender Funktionsverlust des Ortskerns
• Fehlende Maßnahmen zur Erhaltung des Ortskerns 
• Gestalterische Defi zite an Gebäuden 
• Drohender Verlust der Ortsidentität 
• Hoher Versiegelungsgrad in einzelnen Hofbereichen 
• Nachholbedarf bzgl. klima- und energieoptimierter Bauweisen 
• Gestalterische Defi zite der Straßen und Gassen im Ortskern 
• Bedarf an Erweiterung des Dorfplatzes mit Neugestaltung des vom 

Rathausplatz entfernten Ziegenbrunnens 

Defi zite in der Ortsentwicklung:
• Fehlende Strategien zur Innenentwicklung des Ortes
• Fehlendes Gebäude- und Grundstücksmanagement 
• Fehlender Mehrfamilienhausbau 
• Fehlende Maßnahmen zur Entwicklung einer Nutzungsmischung im 

Ortskern 
• Defi zite in der Versorgungssituation, insbesondere Fehlen einer Apo-

theke 

Defi zite in der Mobilitätsentwicklung: 
• Starke Barrierewirkung der durch den Altort führenden Würzburger 

Straße als Hauptverkehrsachse 
• Mängel bzgl. eines barrierefreien Ausbaus einzelner Bushaltestellen 
• Fehlendes Radwegekonzept 
• Fehlen eines urbanen Mobilitätskonzepts mit Überlegungen zum ru-

henden Verkehr 
• Fehlen von Mobilstationen mit Bike Sharing, Car Sharing und Lade-

säulen 
• Gestaltungsbedarf bei Ortseingangssituationen 

Defi zite bei Grün- und Freifl ächen 
und bei der ökologischen Entwicklung des Ortes 
• Defi zite bei öff entlichen Grünfl ächen 
• Gestaltungsbedarf bei einzelnen Grünfl ächen, insb. zwischen Grundweg 

und Zeller Weg sowie zwischen Würzburger Straße und Schulstraße 
• Funktionsdefi zite bei Erholung und Freizeit 
• Defi zite bei der Gestaltung der Ortsränder 
• Fehlende Fassadenbegrünung an den Gebäuden 
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Insgesamt gilt für das Untersuchungsgebiet, dass es
• nach seiner vorhandenen Bebauung oder nach seiner sonstigen 

Beschaff enheit den allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse zumindest teilweise nicht entspricht (§ 136 
Abs. 2 S. 2 Nr. 1 BauGB) 

• in der Erfüllung der Aufgaben erheblich beeinträchtigt ist, die ihm 
nach seiner Lage und Funktion (zentraler Altortbereich mit erhöhter 
Funktionsvielfalt) obliegen (§ 136 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 BauGB) 

Sanierungsgebiet
Aufgrund der genannten städtebaulichen Missstände erscheint es aus städ-
tebaulicher Sicht nötig, für den Altort von Hettstadt eine Satzung über die 
förmliche Festlegung des Sanierungsgebiets „Altort Hettstadt“ zu erlassen. 
Das Sanierungsgebiet „Altort Hettstadt“ liegt innerhalb des Untersu-
chungsgebiets der Vorbereitenden Untersuchungen von 2022 und um-
fasst folgende Grundstücke der Gemarkung Hettstadt: 

Im Bereich der Adlergasse (Fl.Nr. 16/1): Grundstücke Fl.Nrn. 1, 3, 17, 18, 
19, 26, 27, 29, 29/1, 30. 
Im Bereich der Kirchgasse (Fl.Nr. 38/1): Grundstücke Fl.Nrn. 4, 5, 6, 8, 31, 
32, 32/2, 32/4, 33, 35, 36, 37, 127, 130, 131, 132, 133, 134, 134/1, 136, 137, 
138, 138/2, 138/3, 140, 141, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 151/2, 
153, 154, 155, 157, 157/2, 159, 161, 166, 166/1, 166/2, 168, 168/2, 168/3. 
Im Bereich der Würzburger Straße (Fl.Nr. 125/ tlw.): Grundstücke Fl.Nrn. 
11, 13, 14, 16, 20, 57, 58, 58/1, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 69/1, 
70, 71, 72, 76, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 87/2, 88, 90, 92, 92/1, 93, 95, 97, 98, 
110, 112, 118, 119, 119/1, 129, 256/2, 300, 491, 548, 885, 891, 894, 898, 
900/2, 907, 907/1, 918, 923, 924, 1196, 1196/1, 1196/2, 1239/1, 1359, 
1534/1, 1535, 1556, 1560. 
Im Bereich der Langgasse (Fl.Nr. 21/1): Grundstücke Fl.Nrn. 21, 22, 23, 
24, 25, 39, 41, 46, 47, 48, 48/1, 54, 55, 56. 
Im Bereich der Brunnenstraße (Fl.Nr. 42/1): Grundstücke Fl.Nrn. 38, 42, 
43, 45, 45/2, 49, 49/1, 49/2, 170, 170/1, 173, 178. 
Im Bereich der Sonnenstraße (Fl.Nr. 180): Grundstücke Fl.Nrn. 49/3, 
72/1, 73, 74, 189, 190, 193, 223, 240. 
Im Bereich der Sackgasse (Fl.Nr. 109/1): Grundstücke Fl.Nrn. 100, 102, 
103, 103/1, 104, 106, 107, 109, 109/2, 925/1, 1359/4, 1359/5, 1461, 
1461/1. 
Im Bereich des Zeller Wegs (Fl.Nr. 2332/ tlw.): Grundstücke Fl.Nrn. 114, 
115, 117, 1563/2, 1564, 1566, 1566/1, 1566/2, 2201, 2203, 2205, 2206/1, 
2207, 2208, 2210, 2211, 2212, 2346, 2347, 2351, 2352, 2353, 2354, 2357, 
2358, 2359. 
Im Bereich der Valentinusstraße (Fl.Nr. 2220/ tlw.): Grundstücke Fl.Nrn. 
121, 122, 123, 126, 126/1, 135/2, 2204, 2206, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218. 
Im Bereich der Gartenstraße (Fl.Nr. 2244/ tlw.): Grundstücke Fl.Nrn. 
135/3, 142, 143/1, 157/1. 
Im Bereich des Neuen Wegs (Fl.Nrn. 305/ tlw.): Grundstücke Fl.Nrn. 172, 
173/1, 182, 184, 302, 304. 
Im Bereich der Greußenheimer Straße (Fl.Nr. 357): Grundstücke Fl.Nrn. 
266, 268. 
Im Bereich der Blumenstraße (Fl.Nr. 408/ tlw.): Grundstücke Fl.Nrn. 421, 
422, 423, 472, 477, 482. 
Im Bereich der Martinsstraße (Fl.Nr. 589/ tlw.): Grundstücke Fl.Nrn. 538, 
567, 571, 572, 585, 590, 590/2, 592, 660, 662, 1223. 
Im Bereich der Friedensstraße (Fl.Nr. 1034/ tlw.): Grundstücke Fl.Nrn. 
594, 595, 596, 600, 602, 607, 608, 614, 1185, 1186, 1200, 1219, 1233, 1234.
Im Bereich des Wiesenwegs (Fl.Nr. 912/ tlw.): Grundstück Fl.Nr. 917. 
Im Bereich der Schulstraße (Fl.Nr. 1115/ tlw.): Grundstücke Fl.Nrn. 925, 
926, 1380. 
Im Bereich des Flößleinswegs (Fl.Nr. 2213/ tlw.): Grundstücke Fl.Nrn. 
2209, 2210/1, 2211/1. 
Im Bereich des Flurwegs Fl.Nr. 2363 (tlw.): Grundstücke Fl.Nrn. 2355, 
2356, 2359/1. 
Die genaue Abgrenzung des Sanierungsgebiets „Altort Hettstadt“ kann 
dem beigefügten Lageplan (M 1:1000) entnommen werden. 

Um zu gewährleisten, dass die Sanierung im Sanierungsgebiet zweck-
mäßig durchgeführt werden kann, sind in das Sanierungsgebiet auch 
Grundstücke mit einbezogen, auf denen zwar nicht selbst städtebauli-
che Missstände vorliegen, die jedoch in deren unmittelbarem Einfl uss-
bereich liegen. 

Sanierungsziele 
Zur Behebung der städtebaulichen Missstände sollen die im Sanierungs-
gebiet „Altort Hettstadt“ gelegenen Bereiche mittels städtebaulicher 
Sanierungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch (BauGB) wesentlich 
verbessert oder umgestaltet werden (§ 136 Abs. 2 S. 1 BauGB). 
Wesentliche Zielsetzung ist es, eine Art Strategieplanung für den Altort 
Hettstadt für einen mittelfristigen Zeitraum unter Berücksichtigung der 
im ISEK Hettstadt aus dem Jahr 2018 enthaltenen Ziele für die Gemein-
deentwicklung festzulegen. Dabei sollen folgende im ISEK genannten 
Vertiefungsbereiche mit ihren Projektideen, die zum Teil bereits umge-
setzt wurden, fortgeführt und ergänzt werden: 
• Vertiefungsbereich Kirche, Kultur und Verwaltung 
• Vertiefungsbereich Bildung, Veranstaltungen und Pfl ege 
• Vertiefungsbereich Erholung, Freizeit und Gartenbau 

Des Weiteren bestehen folgende Sanierungsziele für das Sanierungsgebiet: 
• Anpassung der Gemeindeentwicklung an den demographischen Wandel:

Bereitstellung eines breiten Angebots an unterschiedlichen Wohn- und 
Arbeitsformen, Sicherung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse im 
innerörtlichen Bereich, Steigerung der Wohnattraktivität. 

• Anpassung der Gemeindeentwicklung an den Klimawandel und an 
ökologische Erfordernisse: Sicherung und Entwicklung von Grün- und 
Freiräumen, Entsiegelung.

• Stärkung der Innenentwicklung vor der Außenentwicklung: Nutzung 
vorhandener Innenentwicklungspotenziale (Leerstände, Baulücken, 
mindergenutzte Areale), Wiedernutzung/ Nutzungsoptimierung leer-
stehender Gebäude, Sanierung/ Modernisierung des Gebäudebe-
stands, Nachverdichtung.

• Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und der Mobilität: Verkehrs-
beruhigung und Erhöhung der Aufenthaltsqualität im Bereich öf-
fentlicher Straßen und Plätze, Verbesserung des Stellplatzangebots, 
Verbesserung der Fuß- und Radwegeverbindungen, Sicherung von 
Mobilitätsangeboten.

• Erhaltung der örtlichen Identität: Erhaltung und Gestaltung des im 
Zweiten Weltkrieg zerstörten und nach dem Krieg wieder aufgebau-
ten Dorfkerns.

• Sicherung der Funktionsvielfalt im innerörtlichen Bereich: Sicherung/ 
Verbesserung der Nahversorgung, Ausweitung von Angeboten in den 
Bereichen Soziales und Freizeit.

• Stärkung des sozialen Miteinanders: Verbesserung des Raumange-
bots für sozialen und kulturellen Austausch.

Begründung für das gewählte Verfahren
Die Sanierungsmaßnahme im Sanierungsgebiet soll im vereinfachten 
Verfahren gemäß § 142 Abs. 4 BauGB durchgeführt werden. 
Die Anwendung der besonderen sanierungsrechtlichen Vorschriften der 
§§ 152 bis 156 BauGB wird ausgeschlossen, da sie für die Durchführung 
der Sanierung nicht erforderlich ist und die Durchführung hierdurch vo-
raussichtlich nicht erschwert wird. 
Die Sanierung im Sanierungsgebiet hat im Wesentlichen die Erhaltung, 
Modernisierung und Instandsetzung vorhandener baulicher Anlagen 
zum Ziel, durch welche Bodenwertsteigerungen nicht oder nicht kurz-
fristig zu erwarten sind. 
Punktuell soll – neben der Sicherung bestehender Nutzungen – eine 
Ergänzung des innerörtlichen Nutzungsspektrums (Nutzungen aus den 
Bereichen Versorgung, Wohnen, Kultur, Soziales und Freizeit) angestrebt 
werden. Eine Umstrukturierung innerörtlicher Bereiche, welche sanie-
rungsbedingte Bodenwertsteigerungen in nennenswertem Umfang aus-
lösen kann, ist nicht beabsichtigt. 
Insgesamt sind somit Bodenwertsteigerungen, durch welche die Durch-
führung der Sanierung erschwert werden kann und insbesondere der 
erforderliche Grunderwerb für Ordnungsmaßnahmen beeinträchtigt 
werden kann, im Sanierungsgebiet nicht zu erwarten.
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Hinweis zu Genehmigungspfl ichten
Die Vorschriften des § 144 BauGB über genehmigungspfl ichtige Vorha-
ben und Rechtsvorgänge fi nden keine Anwendung.

Beschluss: Satzung der Gemeinde Hettstadt über die förmliche Festle-
gung des Sanierungsgebietes „Altort Hettstadt“

Aufgrund der §§ 136 und 142 des Baugesetzbuches (BauBG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zu-
letzt geändert durch Art. 11 des Gesetzes vom 8. Oktober 2022 (BGBl. I 
S. 1726), und aufgrund Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 
(GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch Art. 57a Abs. 2 
des Gesetzes vom 22. Juli 2022 (GVBl. S. 374) hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Hettstadt in seiner Sitzung am 14.12.2022 folgende Satzung 
beschlossen:

§ 1 Festlegung des Sanierungsgebietes
Zur Behebung städtebaulicher Missstände im Gebiet „Altort Hettstadt“ 
sollen städtebauliche Sanierungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch 
(BauGB) durchgeführt und das Gebiet umgestaltet und verbessert werden. 
Das Sanierungsgebiet umfasst alle Grundstücke und Grundstücksteile 
innerhalb der im Lageplan M 1:1000 abgegrenzten Flächen. Dieser Lage-
plan ist Bestandteil dieser Satzung. 
Das Sanierungsgebiet wird hiermit förmlich festgelegt und erhält die Be-
zeichnung „Altort Hettstadt“.

§ 2 Verfahren
Die Sanierungsmaßnahme wird im vereinfachten Verfahren durchge-
führt. Die Anwendung der besonderen sanierungsrechtlichen Vorschrif-
ten der §§ 152 bis 156 BauGB ist ausgeschlossen. 

§ 3 Genehmigungspfl ichten
Die Vorschriften des § 144 BauGB über genehmigungspfl ichtige Vorha-
ben und Rechtsvorgänge fi nden keine Anwendung.

§ 4 Inkrafttreten
Diese Satzung wird gemäß § 143 Abs. 2 BauGB mit ihrer amtlichen Be-
kanntmachung durch Anschlag an der Gemeindetafel rechtsverbindlich.
Hettstadt, …...................... 
GEMEINDE HETTSTADT 
........................................... 
Andrea Rothenbucher, Erste Bürgermeisterin 

Hinweise: Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 und 2 des Bau-
gesetzbuches (BauGB) bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften 
bei der Aufstellung der Satzung ist nach § 215 Abs. 1 BauGB unbeacht-
lich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit Bekanntma-
chung der Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden 
ist. Mängel der Abwägung sind nach § 215 Abs. 1 BauGB unbeachtlich, 
wenn sie nicht schriftlich innerhalb von 7 Jahren seit Bekanntmachung 
der Satzung gegen-über der Gemeinde geltend gemacht worden sind. 
Der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, 
ist darzulegen.
Die Sanierungssatzung „Altort Hettstadt“ mit zugehöriger Begründung 
kann im Rathaus der Gemeinde Hettstadt, Zimmer Nr. 1-2, während der 
allgemeinen Dienststunden von jedermann eingesehen werden.

Der Gemeinderat Hettstadt beschloss, das im beiliegenden Lageplan im 
Maßstab 1:1000 dargestellte Gebiet „Altort Hettstadt“ förmlich als Sanie-
rungsgebiet gemäß § 142 Abs. 1 BauGB festzulegen, und beschließt ent-
sprechend dem vorliegenden Entwurf des Planungsbüros HWP Holl Wie-
den Partnerschaft, Würzburg, vom 14.12.2022 die förmliche Festlegung 
des Sanierungsgebiets „Altort Hettstadt“ als Satzung gemäß § 142 Abs. 
3 BauGB (Sanierungssatzung). Die Sanierung soll innerhalb einer Frist 
von 15 Jahren durchgeführt werden. Der Wortlaut des beschlossenen 
Satzungstextes nebst Begründung und Lageplan im Maßstab 1:1000, 
die Bestandteil der Sanierungssatzung für das Sanierungsgebiet „Altort 
Hettstadt“ sind, werden zum Beschluss erhoben und der Niederschrift 
als Anlage beigefügt. 

Die Erste Bürgermeisterin wird beauftragt, die Sanierungssatzung für 
das Sanierungsgebiet „Altort Hettstadt“ auszufertigen und mit ihrer Be-
gründung einschließlich Lageplan amtlich bekannt zu machen.

Einstimmig beschlossen Ja 16  Nein 0  

4. Grundhafter Ausbau Sackgasse; hier: Gestaltungsvarianten
In der Sitzung wurde grundsätzlich entschieden, in welcher Variante das 
Büro Holl.Wieden.Partnerschaft weiterarbeiten soll, um letztlich eine 
Kostenschätzung aufstellen und einen Förderantrag einreichen zu kön-
nen. In einer der letzten Sitzungen wurden die Fraktionen bereits gebe-
ten, sich grundsätzlich zu beraten, ob die Fläche in der Sackgasse mehr 
als Grünbereich / Ruhezone o. ä. genutzt werden soll oder als zusätzli-
cher, öff entlicher Parkraum. Sollte man sich für Parkraum entscheiden, 
wäre in einem nächsten Schritt auch der Umfang zu diskutieren. 
Die Erste Bürgermeisterin zeigte nochmals die ersten Entwürfe des Büro 
Holl Wieden Partnerschaft (Grünfl äche oder Varianten mit Parkfl ächen).
Im Gremium wurde grundsätzlich die Variante mit Parkraum befürwor-
tet, mehrheitlich ist man für eine maßvolle Anzahl von Parkfl ächen, um 
die Anwohner nicht durch Fremdverkehre zu sehr zu belasten.
Die Erste Bürgermeisterin teilte mit, dass das Thema Übersichtlichkeit 
Zufahrt/Ausfahrt Sackgasse bereits in der  Bauausschusssitzung bespro-
chen wurde. Aufgrund der 30-Zone im Ort ist dies jedoch unkritisch zu 
beurteilen.
Im Gremium sprach man sich für die fußläufi ge Anbindung über die 
Rampenanlage aus. Eine zusätzliche Treppe wurde nicht für nötig erach-
tet. Die Mauer könne dann erhalten bleiben. Die genaue Entwurfspla-
nung soll durch das Büro Holl Wieder Partnerschaft erfolgen und dem 
Gremium zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

Beschluss: Der Gemeinderat entscheidet sich für die Variante mit Park-
raum. Entsprechende Vorschläge werden vom Büro Holl Wieden Part-
nerschaft erarbeitet. 

Mehrheitlich beschlossen Ja 15  Nein 1  

5. Gebührenordnung für die Benutzung der Herzog-Hedan-Halle - 
Reinigungspauschale
Derzeit wird den Hallennutzern bei kulturellen Veranstaltungen und bei 
Tanzveranstaltungen bzw. Festen in der Herzog-Hedan-Halle für die End-
reinigung eine Pauschale in Höhe von 80 € in Rechnung gestellt. Der Be-
trag ist seit der letzten Änderung der Gebührenordnung vom 10.11.2004 
nicht angepasst worden. Für die Reinigung wird seit langem die Firma 
No.1 Dienstleistungen Thiel GmbH & Co. KG beauftragt. Zuletzt sind die 
Kosten für eine Reinigung zum Oktober von vorher 261,80 € auf aktuell 
297,50 € angestiegen, was mit der Erhöhung des Mindestlohnes zusam-
menhängt. Zum 01.01.2024 steht erneut eine Mindestlohnerhöhung an. 
Die gestiegenen Kosten sollten nicht alleine von der Gemeinde getra-
gen werden. Es wird durch die Finanzverwaltung daher empfohlen, den 
„Punkt 2“ der Gebührenordnung für die Benutzung der Herzog-Hedan-
Halle in Hettstadt zu ändern und eine Pauschale in Höhe von 160 € für 
die Endreinigung in Rechnung zu stellen.
Nach kurzer Diskussion ist man sich im Gremium einig, die Pauschale 
auf 160 € bei den ortsansässigen Vereinen zu erhöhen. Für ortsfremde 
Vereine sollen die Kosten in voller Höhe weiterberechnet werden.

Beschluss: Der Gemeinderat beschloss den Punkt 2 der Gebührenord-
nung für die Benutzung der Herzog-Hedan-Halle in Hettstadt wie folgt 
zu ändern:

Für die Endreinigung für ortsansässige Vereine wird eine Pauschale von 
160 € und für ortsfremde Vereine/Veranstalter in voller Höhe (kostende-
ckend) in Ansatz gebracht.

Einstimmig beschlossen Ja 16  Nein 0  

6. Kooperationsvereinbarung zur Unterbringung von Obdachlosen
zwischen den 12 Gemeinden in der Allianz Waldsassengau
Die zwölf Gemeinden Altertheim, Eisingen, Greußenheim, Helmstadt, 



26 Mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Hettstadt   Februar 2023

Mitteilungen der Gemeinde Hettstadt

Hettstadt, Holzkirchen, Kist, Kleinrinderfeld, Neubrunn, Remlingen, 
Waldbrunn und Waldbüttelbrunn bilden die Allianz Waldsassengau im 
Würzburger Westen e.V. Im Rahmen der Integrierten Ländlichen Ent-
wicklung (ILE) entwickelt der interkommunale Zusammenschluss seine 
Gemeinden weiter, indem in verschiedenen Bereichen zusammengear-
beitet wird, eigene Potenziale identifi ziert und in der Gemeinschaft ge-
stärkt werden. Grundlage für das gemeindeübergreifende Handeln ist 
ein Integriertes Ländliches Entwicklungskonzept (ILEK), das zusammen 
mit Bürger*innen, sonstigen regionalen Akteuren und den Verwaltun-
gen im Rahmen von themenbezogenen Arbeitskreisen ausgearbeitet 
worden ist. Projekte der Vergangenheit waren z. B. die Implementierung 
eines ISMS in den Rathäusern, eine Online-Freizeitkarte, Konzept Ländli-
ches Kernwegenetz, SOS-Notfalldose, Strategie zur Baulandaktivierung. 
Seit 2020 ruft die Allianz jährlich das Regionalbudget zur Förderung von 
Kleinprojekten aus und ist Teil der Staatlich anerkannten Öko-Modellre-
gion Landkreis Würzburg. 
Mit der neuen Umsetzungsphase 2021 bis 2025 werden einige Themen-
felder weiterbearbeitet, andere sind neu hinzugekommen, so auch das 
Thema Obdachlosenunterkünfte. Hierzu wurde innerhalb der ILE erho-
ben in wieweit es einen Bestand an Unterkünften für akut Wohnungs-
lose in den Mitgliedsgemeinden der ILE gibt. Zudem wurde mit Bürger-
meister Waldemar Brohm, Gemeinde Margetshöchheim, ein Vertreter 
aus der Nachbarallianz Main-Wein-Garten e.V. eingeladen, um in der 
Lenkungsgruppensitzung vom 11.10.2022 von der dortigen Umsetzung 
einer Kooperationsvereinbarung zur Unterbringung von Obdachlosen 
und den damit gemachten Praxiserfahrungen zu berichten. In der an-
schließenden Diskussion hat sich die Aktualität des Themas sowie der 
Vorteil einer gemeindeübergreifenden Kooperation gezeigt und dazu 
bewogen, einen gemeinsamen Willen zur Zusammenarbeit in diesem 
Bereich zu bekunden und das Vorhaben in die einzelnen Gemeinderäte 
zu bringen. 

Unterbringung von akut wohnungslosen Personen – 
zwischen Pfl icht und Realität 
Die Unterbringung von Obdachlosen ist eine öff entliche Aufgabe der 
Kommunen nach dem Polizeigesetz. Grund für die vorübergehende 
Aufnahme und Unterbringung obdachloser Personen können beispiels-
weise Fälle von Zwangsräumungen aber auch Notlagen durch Brände, 
Wasserschäden usw. sein. Die näheren Bestimmungen zur Benutzung 
und zu Kosten der Obdachlosenunterkünfte sind in der jeweils gemein-
deeigenen Satzung über die Benutzung von Obdachlosenunterkünften 
geregelt. (redaktionelle Ergänzung: in Hettstadt gibt es keine Kostensat-
zung für die Nutzung der Obdachlosenunterkunft)
Innerhalb der Allianz Waldsassengau sind die Unterbringungskapazitä-
ten und Formen nicht einheitlich. Die Mehrzahl der Gemeinden verfügt 
über eine Unterkunft (bspw. feste Wohnung) oder hält einen Standort für 
die Containerstellung bei Bedarf vor. Andere haben derzeit keine Unter-
bringungsmöglichkeit, suchen aber nach einem Standort. 

Aktualität des Themas 
Der interkommunale Austausch hat ergeben, dass Bedarf an Unterbrin-
gungsmöglichkeiten besteht und das Thema in seiner Aktualität nicht 
zu unterschätzen ist, insbesondere vor den aktuellen Hintergründen der 
steigenden Energiepreise und sich daraus ggf. ergebenden Wohnungs-
kündigungen auf einem ohnehin schon sehr angespannten freien 
Wohnungsmarkt mit mehr Nachfrage als Angebot. Auch die Kriegsge-
schehnisse in der Ukraine und anderen Ländern, die immer wieder zu 
Flüchtlingswellen und Nachzug von Familienangehörigen führen (bspw. 
wird bei Einreise mit Visum der Flüchtlingsstatus durch einen Obdachlo-
senstatus ersetzt) bergen die Gefahr einer zunehmenden Obdachlosig-
keit. Eine Kooperationsvereinbarung könnte temporär Kommunen mit 
bereits belegten oder nicht vorhandenen Einrichtungen entlasten und 
die betroff enen Personen in dieser ohnehin schon existenzbedrohen-
den Situation und sozialen Ausgrenzung vorübergehenden Schutz und 
„Normalität“ bieten. 

Praxisbeispiel aus der benachbarten ILE, dem wir folgen wollen 
Anlass zur Kooperationsvereinbarung zur Unterbringung von Obdach-
losen gab eine Zeit, in der verstärkte Obdachlosigkeit in einigen der 
Gemeinden der Nachbar-ILE auftrat. Die ILE verfolgt allgemein das Ziel, 
zusammen zu arbeiten und Synergien zu nutzen - mit dem Ergebnis, der 

Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung zur Unterbringung 
von Obdachlosen und weiteren informellen Vereinbarungen. Dabei ge-
währleisten die Unterzeichner*innen u. a., dass sie sich fair und korrekt 
gegenüber den Kollegen*innen verhalten, Eigenbedarf vor Fremdnut-
zung geht, gegen den Willen der Unterkunft gewährenden Gemeinde 
kein Wohnungsloser einquartiert werden kann, dass eine Begrenzung 
der Unterbringung auf vier Wochen besteht (Verlängerung im Ermessen 
der Gemeinde als Option) und die Kosten, Fürsorgepfl icht sowie Betreu-
ung weiterhin bei der Gemeinde liegt aus der die obdachlose Person 
kommt. Ziel ist immer, den Betroff enen schnellst möglichst auf dem 
freien Wohnungsmarkt oder innerhalb dessen Familie unterzubringen. 
Die Allianz Waldsassengau e.V. möchte dem positiven Beispiel der Al-
lianz Main-Wein-Garten e.V. folgen und bittet um Zustimmung der 
Gemeinderäte. Die Ersten Bürgermeister*innen werden gebeten, die 
Informationen aus dem Vortrag von Herrn Brohm vom 11.10.2022 so-
wie dessen positiven Erfahrungswerte in die Gremien zu tragen und zu 
erheben, welche Gemeinden verbindlich bei einer Kooperationsverein-
barung mitmachen und welche Unterkunftsmöglichkeiten die jeweilige 
Kommune einbringen möchte. Ziel ist es, im Rahmen der ILE bei Bele-
gungsengpässen eine Erleichterung zu schaff en. 

Diesbezüglich wurde angeregt folgende zwei Schritte zu diskutieren: 
1. Zusammenschluss im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung zur 
Unterbringung von Obdachlosen mit den aktuell vorhandenen Unter-
künften,
2. Zur Poolerweiterung an Unterkünften, Überprüfung von „Nachrüs-
tungsmöglichkeiten“ (Konzept Notunterkünfte zu Standort, Art der 
Unterkunft und Verfügbarkeit, Barrierefreiheit, Geschlechtertrennung, 
Unterbringung von Familien bzw. Kindern usw.), und dem Beschlussvor-
schlag zu folgen. 
Eine Kooperationsvereinbarung (Entwurf) zur Unterbringung von Ob-
dachlosen lag vor.
Kommunen, die aktuell über keine Unterbringungsmöglichkeit verfügen, 
können grundsätzlich an der Kooperationsvereinbarung teilnehmen, 
melden aber an das Allianzmanagement zurück, in welchem Zeitfenster 
mit einer eigenen Unterbringungsmöglichkeit zu rechnen ist. 
Grundsätzlich sollen alle Kommunen die Option einer Poolerweiterung 
durch neue Unterkünfte sowie die Anpassung der Einrichtungen an Be-
darfe (z. B. Geschlechtertrennung, Unterbringung von Familien, Kindern) 
sowie an heutige Standards (z. B. Barrierefreiheit) überprüfen.
-  Die Gemeinde Hettstadt kann sich mit ihrem Notunterkunftscontainer,

welcher an der Herzog-Hedan-Halle aufgestellt ist, an dem Pool be-
teiligen.

Die Erste Bürgermeisterin zeigte die Kooperationsvereinbarung und teilte
mit, dass unter Pkt. 4 noch folgendes ergänzt wird: 
-  Die nach LStVG zuständige Gemeinde erstattet der Gemeinde, die im 

Rahmen dieser Vereinbarung die/den Obdachlosen unterbringt, die 
Kosten auf der Grundlage der Gebührensatzung der aufnehmenden 
Gemeinde oder durch Abrechnung nach tatsächlichen Kosten. 

Beschluss: Der Gemeinderat Hettstadt beschließt, sich an der Koopera-
tionsvereinbarung zur Unterbringung von Obdachlosen im Rahmen der 
Allianz Waldsassengau im Würzburger Westen e. V. zu beteiligen und 
den Kooperationsvertrag, mit vorgestellter Ergänzung zur Abrechnung, 
zu unterzeichnen.

Einstimmig beschlossen Ja 16  Nein 0  

Die Verwaltung wurde beauftragt, die Beteiligung der Bürger und der 
Öff entlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung der Behörden 
und Träger öff entlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen.

Gekürzte Fassung. Ausführliche Protokolle können im Rathauseingesehen werden. 
Die Genehmigung der Protokolle ergeht in der nächsten Gemeinderatssitzung. 
Eventuelle Einwände werden ggf. im folgenden Mitteilungsblatt richtig gestellt.
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team orange | Am Güßgraben 9 | 97209 Veitshöchheim
Telefon | Fax 0931 / 6156 400
www.team-orange.info | info@team-orange.info
Öffnungszeiten KundenCenter: Mo bis Do 8-16 Uhr, Fr 8-12 Uhr

MÜLLFASTEN Verzichten Sie auf Verpackungen und wirken
Sie Lebensmittelabfällen entgegen.
Mit unseren Tipps klappt es ganz einfach:

3. Mülltüten adé sagen:
Altpapier und Zeitungen eignen
sich als Einlage für den Biomülleimer. 
Kompostierbare Plastiktüten können in 
der ortsansässigen Kompostieranlage 
nicht zersetzt werden.
Für den Restmülleimer können Sie die 
Plastikverpackungen, zum Beispiel vom 
WC-Papier, als Abfalltüten wiederver-
wenden.

4. Kreative Resteverwertung:
Übrig gebliebene Soßen / Säfte / flüssi-
ge Zutaten können in Eiswürfelformen 
eingefroren werden und bieten damit 
die Basis für die nächste Soße oder die 
nächste Kochrunde.

1.  Plastikfrei im Bad:
Shampoo, Conditioner, Zahnpasta und 
Duschgel gibt es in fester Form sowie in 
Pappe verpackt. Der Vorteil liegt auf der 
Hand: weniger Plastik im Bad und durch 
das eingesparte Wasser reist man mit den 
festen Alternativen auch leichter.

2. Konsum kritisch hinterfragen:
Sie haben etwas entdeckt, was Ihnen 
gefällt und wollen es kaufen? Warten
Sie wenigstens 24 Stunden ab. Wenn
Ihnen das Produkte dann immer
noch im Kopf rum spukt, schauen
Sie es sich erneut an.

SEIFE

?

„Wir vermitteln dem Nachwuchs aktuelles 
Wissen, binden die Auszubildenden in den 
Klinikbetrieb ein und begeben uns mit 
ihnen auf die Reise durch die Ausbildung.  
Wir, an der Main-Klinik, tragen damit 

auch morgen und übermorgen ein 
attraktiver und spannender sein wird. 
Denn das ist er!“

Susanne Saemann

Main-Klinik Ochsenfurt gGmbH
Akademisches Lehrkrankenhaus der  
Julius-Maximilians-Universität Würzburg

Am Greinberg 25 | 97199 Ochsenfurt 
Tel: 09331 908-0 | www.main-klinik.de

Ausbildungsstart September 2023: 

ist? Bewirb dich für ein Praktikum oder ein Freiwilliges Soziales Jahr.

Alle Infos unter:  
www.karriere-main-klinik.de

Das Genussbuch

Holen Sie  

sich das neue 

Genussbuch in 

Ihrer Gemeinde-

verwaltung!

Kontakt: 
Melanie Ziegler Tel. 0931 80442-18
Carmen Mayr Tel. 0931 80442-21

Freuen Sie sich auf  
interessante Ausflugstipps  

und gutes Essen in Gesellschaft  
direkt in Ihrer Region.
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Tickets unter: www.kulturscheune-hoechberg.de oder in der Bibliothek Markt Höchberg
kulturscheune höchberg, Wallweg 3, 97204 Höchberg @kulturscheunehoechberg

04.03.2023 - Pupkulies & Rebecca
Konzert - Electro, Pop

10.02.2023 - SouLecka
Konzert - Musik der 70er

06.05.2023 - Three 4 Fun
Konzert - STS Cover

Klavier Prof. Christoph Wünsch
12.02.2023 - Core Trio feat. Tizian Jost

Jazzkonzert

17.03.2023 - Häisd n Däisd
Musikkabarett „Miteinanner und nimma alloa“

24.03.2023 - „Hommage an Ella Fitzgerald“
Blue Friday Jazzlounge

21.04.2023 - Michael Martin
Multivision „TERRA - Gesichter der Erde“

09.03.2023 - Ingo Appelt
Comedy „Der Staatstrainer“

11.02.2023 - Musikalische Gartenfreunde
Konzert „Gassenhauer durch die Jahrhunderte“

25.03.2023 - Double One
Konzert - Oldies

Bleibe immer auf dem neuesten Stand und melde dich online für den Newsletter an!
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Unabhängige - Bürger 
Hettstadt

SITZUNG
Liebe Mitglieder, liebe Bürgerinnen und Bürger,
unsere nächste Sitzung fi ndet am Donnerstag, 2. Februar,
um 20:00 Uhr in der La Corona statt.

Schwerpunktthema: Was packen wir an in 2023?

Interessierte sind gerne willkommen.

Andreas Sauer, Schriftführer

Neue Öff nungszeiten des Eine-Welt-Ladens
 Dienstag:  9:00 Uhr – 12:00 Uhr
 Donnerstag:  9:00 Uhr – 12:00 Uhr
 Freitag:  9:00 Uhr – 12:00 Uhr
 Samstag:  9:00 Uhr – 11:30 Uhr

 „Milchhäusle“ Würzburgerstraße, Hettstadt
www.bosembo-hettstadt.de

bosembo
Eine-Welt-Verein

NEUE  ÖFFNUNGSZEITEN  UND  VORTRAG
Seit 01. Januar hat der Eine-Welt-Laden bosembo neue Öff -
nungszeiten. Am Dienstag, Donnerstag und Freitag ist der La-
den von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr geöff net. Am Samstag kann 
von 9:00 Uhr bis 11:30 Uhr im Weltladen eingekauft werden.

Eine-Welt-Verein und Kolpingsfamilie laden sehr herzlich zu 
einem Vortrag zum Würzburger Partnerkaff ee ein.

Er fi ndet statt am 
Dienstag, 28. Februar, um 19:30 Uhr

im Pfarrheim, Neuer Weg. 

Das Thema lautet: 

Würzburger Partnerkaff ee – Land und Leute; ein Reisebericht.
Referent ist Geschäftsführer Jochen Hackstein.

Schlepperfreunde
Hettstadt

Die Schlepperfreunde
Hettstadt
wünschen 

einen guten Start 
ins Neue Jahr

Bund Naturschutz e.V.
Ortsgruppe Hettstadt

MONATSTREFFEN
Unser nächstes Monatstreff en fi ndet am Donnerstag, 9. Februar, 
um 19:30 Uhr in der Gaststätte ''La Corona'' (Nebenzimmer) 
statt. Alle Mitglieder und auch interessierte Hettstadter*innen 
sind herzlich eingeladen. 

Unsere nächste Jahreshauptversammlung fi ndet am Donners-
tag, 9. März 2023, um 19:30 Uhr in der Gaststätte “La Corona” 
statt. Die Tagesordnung wird im nächsten Mitteilungsblatt ver-
öff entlicht.

TREFFEN DER KINDER- UND JUGENDGRUPPEN
Frechdachse (1./2. Klasse)
Samstag, 4. Februar, 10:00 -12:30 Uhr  Treff punkt: Ökohäuschen
Thema: Der Wald im Winter

Wühlmäuse (ab 3. Klasse)/ Die Großen
Samstag, 4. Februar, 10:00 -12:30 Uhr    Treff punkt: Bolzplatz
Thema: Spaß am Lagerfeuer
Anprechpartnerin für Kinder- und Jugendgruppen: 
Petra Staus, Tel. 0931 - 460 90 19

HERZLICHE  EINLADUNG 
zum ersten Treff en der Grünen Ortsgruppe Hettstadt  

am Mittwoch, 1. März, ab 19:00 Uhr,
in der Gaststätte „La Corona“

Bist du auch der Meinung, dass Hettstadt etwas frischen Wind 
vertragen kann? Bist du politisch interessiert und hast Lust auf 
anregenden Austausch und nette Gespräche? Dann komm‘ 
gerne vorbei, wir freuen uns auf dich und einen geselligen 
Abend in der Gaststätte „La Corona“.

Grüne Ortsgruppe 
Hettstadt

Hettschter Häracha
Faschingsverein

LIEBE  FASCHINGSFREUNDE!!!
Nicht vergessen!

Sa., 04.02.23, Elferratssitzung, Beginn 19:11 Uhr
(Kartenverkauf noch bis 02.02.23 im Postlädele)

Sa., 18.02.23, Faschingstanz, Einlass ab 19:00 Uhr

So., 19.02.23, Kinderfasching, Beginn 14:33 Uhr

Alle 3 Veranstaltungen fi nden unter dem Motto „Märchen“ statt.

„Neue Küche“ mit warmen und kalten Speisen!

Wir freuen uns endlich wieder Fasching

mit Euch feiern zu können.

Für die Vorstandschaft, Marco Christ (1. Vorstand)
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BARAUSZAHLUNG
MÖGLICH!

SOFORTIGE

Öffnungszeiten:

Mo - Fr
Sa

9.30 − 18.00 Uhr
9.30 − 13.30 Uhr

�    Gold & Silber
�    Münzen & Barren
�    Schmuck
�    Bestecke
�    Zahngold

�    Gold & Silber
�    Münzen & Barren

zur Kapitalanlage und 
Vermögenssicherung

ANKAUF VON VERKAUF VON

Wörthstraße 15  
97082 Würzburg
0931 404 556 - 24 
info@edelmetallshop-wuerzburg.de 
edelmetallshop-wuerzburg.de
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BESENSTAMMTISCH
Herzliche Einladung zu unserem nächsten CSU-Besenstammtisch 
am Dienstag, 14. Februar, ab 20:00 Uhr im Gasthaus "La Corona".

Wir freuen uns auf Sie und dich, kommunalpolitisch interes-
siert oder auch einfach nur mit Lust auf nette Gespräche in 
geselliger Runde.

Kolpingsfamilie 
Hettstadt

AUFTAKT 2023
„Mit Schwung und Elan ins Neue Jahr“: 
Sonntag, 29. Januar, um 14:30 Uhr, 
Treff punkt am Pfarrheim zur gemeinsamen Wanderung; 
anschließend gemütliches Beisammensein im Pfarrheim

Außerdem laden die Kolpingsfamilie und der Eine-Welt-Verein 
bosembo sehr herzlich zu einem Vortrag zum Würzburger 
Partnerkaff ee ein. 

Vortrag zum Würzburger Partnerkaff ee
Dienstag, 28. Februar, um 19:30 Uhr

im Pfarrheim, Neuer Weg. 

Das Thema lautet: 
Würzburger Partnerkaff ee – Land und Leute; ein Reisebericht.

Referent ist Geschäftsführer Jochen Hackstein.

GENERALVERSAMMLUNG 
Nach der Coronapause fi ndet unsere Generalversamm-
lung mit Neuwahlen statt am Sonntag, 26. Februar 2023, 
um 15:00 Uhr im Radlerheim
Tagesordnungspunkte:
- Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden Wilhelm Zorn
- Gedenken an die verstorbenen Mitglieder
- Jahresberichte 2019/2020/2021
- Kassenberichte 2019/2020/2021
- Stellungnahme der Kassenprüfer
- Entlastung der Vorstandschaft
- Bericht der Schriftführerin
- Bericht des Jugendleiters
- Neuwahlen
- Termine
- Wünsche und Anträge

Wir bitten um zahlreiche Teilnahme

DANKESCHÖN!
Verbunden mit den besten Wünschen fürs neue Jahr möchten 
wir uns nochmal ganz herzlich bei allen Gastgeber*innen und 
Gästen der letzten Adventsfensteraktion bedanken.

Es war wieder richtig schön, viele Leute zu treff en, sich nett 
zu unterhalten, Glühwein und Punsch zu trinken und Weih-
nachtsgebäck zu naschen. Außerdem haben wir wieder die 
schönsten Weihnachtsgeschichten, -musik und -lieder gehört. 

Am Lichtermeer, am 23.12., hat es leider geregnet, dennoch 
war das letzte Adventsfenster am Backhausplatz gut besucht. 
Hier stand auch, wie gewohnt, die Spendenbox. Wir haben 
noch ein paar Euro aufgefüllt und freuen uns für den neuen 
Jugend Grill- und Freizeitplatz 250,00 Euro an die Gemeinde 
übergeben zu können. Die Jugendlichen planen noch ein paar 
Sitzgruppen oder eine Tischtennisplatte zu beschaff en. Dafür 
kann das Geld gut verwendet werden.

Ortsverband
Hettstadt

Foto: N.Götz

Wer Lust hat in diesem Dezember 2023 bei den Adventsfens-
tern als Gastgeber*in (Verein, Firma, Privatpersonen) dabei zu 
sein, meldet sich bitte bei Sebastian Zorn unter Tel. 462201 
oder per Mail unter sebastian-zorn@gmx.de. Wir freuen uns!

Euer CSU-Ortsverband und Besenstammtisch

STARKBIERANSTICH IN KÜRNACH
Traditionell wird auch „nach Corona“ 

der politische Ascherfreitag in Kürnach begangen.

Dazu organisiert die Junge Union und der CSU-Ortsverband in 
Kürnach wieder ihren Starkbieranstich in der Höllberghalle.

Wann?: Fr., 24. Februar 2023 um 19:30 Uhr
Festredner: 
Ministerpräsident Dr. Markus Söder

Anschließend wird die Politik wieder von 
„Quirinus von Quirnaha“ (in Person MdL 
Manfred Ländner) gehörig auf die Schippe 
genommen.

Wir dürfen uns sicher wieder auf eine launige
Rede über die Landes- und Bundespolitik
freuen.

Außerdem gibt es immer eine zünftige Brotzeit und Unterhal-
tung der „Körnier Dorfmusik“.

Hast du Lust dabei zu sein?

Wir planen mit Fahrgemeinschaften nach Kürnach zu fahren, 
darum bitte bis spätestens 15.02.23  verbindlich anmelden
bei: Sebastian Zorn, Tel. 0931 – 46 22 01 
oder per Mail: sebastian-zorn@gmx.de

Treff punkt / Abfahrt ist am Ascherfreitag, 24.2., um 18:00 Uhr 
am Feuerwehrhaus.

Rückfahrt ca. um 23:00 Uhr.

Wir freuen uns auf einen schönen Abend mit euch!

CSU-Ortsverband Hettstadt und die CSU-Besen

Foto: Bayerische 
Staatskanzlei

Radfahrverein Edelweiß 
Hettstadt e.V.
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WIR SUCHEN DICH!!
Zur Unterstützung unseres Teams

Fliesenleger (m/w/d) in 
Voll-/ oder Teilzeit

mit Berufserfahrung.

Führerschein Klasse B erforderlich.
Bei Interesse gerne telefonisch oder per E-Mail 

melden.
Am Klingengraben 2 │ 97264 Helmstadt

begro-raumdesign@gmx.de │ 0176-71241751

BeGroro
Raumdesign

o
gn

UG (haftungsbeschränkt)t))
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Sportgemeinschaft Hettstadt e.V.

GASTSTÄTTE SPORTHEIM:

Unsere Öff nungszeiten im Februar:
Freitag, 10. Februar, Freitag, 24. Februar 2023,

jeweils ab 18:30 Uhr.

Wir freuen uns auf Euren Besuch!

Wir freuen uns auf Euren Besuch.

Das Sportheim-Team

INFORMATIONEN AN ALLE VEREINSMITGLIEDER
1. Zum 1. Februar 2023 werden die Mitglieder- und Sparten-

beiträge für 2023 eingezogen.
Sollte sich Ihre Bankverbindung oder Adresse im vergange-
nen Jahr geändert haben, bitten wir um zeitnahe Mitteilung.

2. Jugendliche, die im Jahr 2022 ihr 18. Lebensjahr vollendet 
haben, erhalten ab dem 01.01.2023 eine eigene Beitrags-
rechnung, da sie nun als Erwachsene gelten. Dies triff t 
auch für Jugendliche zu, die bisher im Rahmen einer Fami-
lienmitgliedschaft gemeldet waren.
Ein verminderter Beitrag ist für diese Mitglieder nur dann 
möglich, wenn rechtzeitig ein gültiger Schüler- oder Studen-
tenausweis vorgelegt wird.

3. Aufgrund der allgemein gestiegenen Preise und der Rück-
gang der Einnahmen durch dem Corona bedingten Ausfall 
verschiedener Veranstaltungen in den letzten Jahren, hat 
der Vorstand beschlossen, die Spartenbeiträge anzupassen.

Für 2023 werden folgenden Spartenbeiträge in den einzelnen 
Abteilungen erhoben:

Kinder/Jugendliche
unter 18 Jahren: 20,00 €

Erwachsene ab 18 Jahren
Fußball 1.+ 2. Mannschaft: 43,00 €
Fußball Alte Herren: 28,00 €
Tischtennis: 33,00 €
Chor: 28,00 €
Gymnastik / Turnen: 28,00 €
Bogensport: 28,00 €

Die Abteilungen Tennis und Karate haben für ihre Mitglieder 
eigene Regelungen, die von dieser Anpassung nicht erfasst 
werden.

Für den Vorstand

Thomas Lorey, Vorstandsvorsitzender
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Tanzmusik und 

Barbetrieb ab 

23:00 Uhr

www.faschingsfreunde-greussenheim.de

Beginn: 19:11 Uhr / Einlass: 18:33 Uhr
Eintritt: 10,00 Euro
Kartenvorverkauf im Pfarrheim-Rähstube am 28.01.2023, 9:00 - 11:00 Uhr.
Restkarten telefonisch unter 09369/982909 (Heike Engelhart).

(Es gelten die zu diesem Zeitpunkt gültigen Corona-Regeln)

mit warmen 

Speisen!

Ristorante Pizzeria

Geisberghalle Greußenheim
NIN
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tt
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© Faschingsfreunde Greußenheim e. V.
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             Mitteilungen der Gemeinde GreußenheimMitteilungen aus der Gemeinde

Greußenheim 

Endlich wieder Fasching

Faschingszug
am  Faschingsdienstag,  21.02.2023

14:11 Uhr,  Beginn  am  Backhaus

 DDiee „Geisbergalm““ lleebt 

    Am 18.2.2023 um 20.11 Uhr  
       in GreußenheimG
            Faschingstanz mit den 

                        mit Kostümprämierung
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Nachrichten aus der Gemeinde

LIEBE MITBÜRGERINNEN UND MITBÜRGER,
ich wünsche euch allen noch ein gesundes, zufriedenes neu-
es Jahr 2023. Nach wie vor hält der Krieg Russlands gegen die 
Ukraine die ganze Welt in Atem und auch die langanhaltende 
Corona-Pandemie ist noch nicht beendet. Dennoch wurde in 
unserer Gemeinde trotz vieler Schwierigkeiten im letzten Jahr 
Großartiges geleistet, worauf ich sehr stolz bin und auf das ich 
kurz eingehen möchte.

Unser größtes Highlight 2022 war wohl die Neueröff nung un-
serer Geisberghalle mit Gaststätte. Mit unserem Wirtsehepaar 
Nino und Paula, die sich bei uns sehr wohlfühlen, haben wir 
endlich wieder eine Gaststätte im Ort, die dank Nino sehr gut 
angenommen wird. Des Weiteren konnten unsere Kleinsten 
ihre neuen Räume im Oktober im Kinderhaus beziehen. Die 
Außenanlagen dazu werden gerade hergestellt, so dass unse-
re kleinen Bürger im Frühjahr ihren neuen Spielplatz benutzen 
können.

Das alte Schulhaus ist bereits abgerissen und damit unsere 
Schulkinder hier vor Ort am Nachmittag betreut werden kön-
nen, benötigen wir vorgeschriebene Räumlichkeiten im Haus 
der Begegnung. Nachdem die Gemeinde die Förderung bereits 
vor einigen Jahren erhielt, der Bau jedoch verschoben wurde, 
damit wir für neue Kindergarten- und Schulkindgruppen kei-
nen Container benötigen, ist auch hier mit einer Kostensteige-
rung von ca. 1 Million zu rechnen. Bauen wir es nicht, erhalten 
wir auch die Förderung nicht, ganz klar. Unsere Kinder wür-
den dann dort am Nachmittag untergebracht, wo sie beschult 
werden und das wäre nicht in Greußenheim und wir müssten 
natürlich über die Umlage die Unterbringung zu bezahlen. Wir 
hoff en, das Haus der Begegnung 2024 eröff nen zu können.

Weitere Großprojekte sind unsere 6 Windräder sowie der 
Mehrgenerationenpark.

Im Rahmen des Regionalbudgets ist der wunderschöne erleb-
nisreiche Walderlebnisweg durch Frau Dr. Tanja Hartmann 
entstanden und durch den Obst- und Gartenbauverein ein 
wunderschöner Weingarten.

WEIHNACHTSGESCHENKE 
FÜR FLÜCHTLINGE AUS DER UKRAINE
Rechtzeitig zu Weihnachten wurden unseren vier ukrainischen 
Familien Weihnachtsgeschenke durch die Bürgermeisterin 
übergeben. Die Geschenke sind Spenden des Elternbeirates 
des Kinderhauses Blumenwiese aus Hettstadt auch für unsere 
Greußenheimer Familien. Alle Familien freuten sich sehr. Vie-
len herzlichen Dank an Frau Amelie Meyer. 

AKTUELLE  
INFORMATIONEN

Foto: H. Ehehalt

Auf dem Foto 
Oleksandra, Nataliia 
und Dmytro Suproniuk 
mit Thomas Rützel 

Foto: F. Rützel

Viele verdiente Bürger wurden am Neujahrsempfang für ihr 
ehrenamtliches, soziales Engagement geehrt, ebenso für he-
rausragende Leistungen in der Schule, bei der Ausbildung so-
wie im sportlichen Bereich.

Nur gemeinsam können wir unseren Ort gestalten und unsere 
hohe Lebensqualität in Greußenheim erhalten.
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Nachrichten aus dem Rathaus

NEUES GENUSSBUCH 2023 
in allen Rathäusern im Landkreis erhältlich - Zwei-Gänge-
Menüs und Ausfl ugstipps für Seniorinnen und Senioren

Seit 2018 gibt es den Mittagstisch für Senioren. 2022 haben die 
Ideengeber und Organisatoren des Kommunalunternehmens 
des Landkreises Würzburg (KU) das Angebot ausgedehnt: Das 
preiswerte zweigängige Menü in verschiedenen Gaststätten im 
Landkreis und in der Stadt gibt es nun nicht nur mittags, son-
dern bis 18:00 Uhr abends. Mit der Ausweitung wandelte sich 
auch der Name: Nun besuchen Gäste nicht mehr den Mittags-
tisch, sondern den Genusstisch. 

Eine der 15 Gaststätten, die den Genusstisch 2023 anbieten, 
ist das Ristorante Pizzeria Nino in der Geisberghalle in 
Greußenheim. Wirt Nino und seine Familie laden montags von 
17:00 bis 18:30 Uhr und donnerstags von 11:00 bis 18:00 Uhr 
Ältere ab 60 Jahren ein, ein frisches und abwechslungsreiches 
Essen in Gemeinschaft bei ihnen zu genießen.

Damit Interessierte die Zeiten des Genusstisches aller teilneh-
menden Gaststätten im Überblick sehen können, gibt es für 
2023 wieder ein neues Genussbuch, das ab sofort in allen Ge-
meindeverwaltungen erhältlich ist. Dieses enthält auch wie-
der die weiteren üblichen Infos zu Erreichbarkeit, Kontaktda-
ten, Barrierefreiheit sowie die Vorgaben für die Teilnahme: an 
mindestens zwei Tagen unter der Woche ein seniorengerechtes 
Zwei-Gänge-Menü (Hauptgericht und Vorspeise oder Hauptge-
richt und Nachspeise) für max. 11,50 Euro zu servieren.

Neu ist im Genussbuch 2023, dass jetzt darin auch Ausfl ugsziele
im Landkreis Würzburg vorgestellt werden, die besonders für 
Seniorinnen und Senioren geeignet sind. Dazu gehören Kir-
chen, Schlösser und Historisches bis hin zu naturkundlichen 
Rundwegen, unter anderem auch der Wildkräutergarten in 
Greußenheim.

Weitere Informationen:
Melanie Ziegler, Telefon: 0931 80442-18, 
E-Mail: melanie.ziegler@kommunalunternehmen.de und 
Carmen Mayr, Telefon: 0931 80442-21, 
E-Mail: carmen.mayr@kommunalunternehmen.de
Das Kommunalunternehmen des Landkreises Würzburg,
Zeppelinstraße 67, 97074 Würzburg

Karin Kuhn,
Erste Bürgermeisterin

KLIMAKRISE UND GESUNDHEIT – EINFÜHRUNG 
In der Winterzeit rückt die Hitzewelle des vergangenen Som-
mers gedanklich bei vielen von uns in den Hintergrund, auch 
wenn wir einen ungewöhnlich warmen Winter erleben. Wir 
Menschen sind der Krisen überdrüssig und neigen dazu, Be-
drohungen, die nicht unmittelbar auf uns einwirken, zu ver-
drängen oder als nicht persönlich betreff end einzustufen. Die 
Energiepreisteuerung und die Infl ation insgesamt sowie Infek-
tionswellen und Kriege lenken uns ab von der größten Bedro-
hung unserer Zeit: der Überhitzung unserer Erdatmosphäre.

Dabei sind die nächsten Extremwetterereignisse in unseren 
Breiten schon bald zu erwarten, in unserer Heimat vor allem 
Hitzewellen. Diese setzen nicht nur Feldern, Gärten und Wäl-
dern mit all ihren Lebewesen zu, sondern direkt uns Men-
schen. Vor 14 Jahren formulierte es eine angesehene Gruppe  
ausführenden Wissenschaft-lern in einer der renommiertes-
ten Fachzeitschriften für Medizin so: Die Klimakrise ist die 
größte Bedrohung für die Gesundheit weltweit im 21. Jahrhun-
dert (The Lancet 2009). 

Diese Feststellung wurde in den letzten Jahren durch weitere 
Erkenntnisse immer wieder fundamental bestätigt. Das bedeu-
tet, dass unsere Gesundheit unmittelbar betroff en ist von den 
Folgen der Witterungsveränderungen: Hitze, Dürre, Staub, Fein-
staub, Schadstoff belastung der Luft und vieles andere machen 
uns anfällig und kränker. Das betriff t nicht nur chronisch Kran-
ke, nicht nur Menschen in fernen Ländern, sondern uns alle. 

Dieser Herausforderung müssen wir uns heute stellen. Nicht 
in den nächsten Jahren, sondern jetzt. Mit medizinischen Infor-
mationen dazu möchte ich in einigen Ausgaben des Gemeinde-
blatts beitragen.

Belastungen unserer Atemorgane

In Folge der Erderwärmung treten Extremwetterlagen immer 
häufi ger auf. Durch hohe Lufttemperaturen während einer 
sommerlichen Hitzeperiode wird die Schleimhaut unserer 
Atemwege gereizt, sie kann sich entzünden. Hinzu kommt eine 
toxische Wirkung auf das Gewebe der Atemwege durch ein-
geatmetes Ozon, dessen Konzentration in Bodennähe durch 
den Einfl uss energiereicher Sonnenstrahlung ansteigt. Einen 
weiteren Schadstoff einfl uss stellt die Zunahme von Staub und 
Feinstaub dar, der mangels Re-gen nicht weggespült wird. 
Feinstaub entsteht vor allem bei Verbrennungsprozessen.

Allergieauslösende Blütenpollen verbleiben aufgrund wär-
meren Klimas, längerer Blüteperioden und fehlender Nieder-
schläge anhaltend in der Luft. Dadurch dauern allergische 
Krankheiten an und fallen belastender aus. 

Rußpartikel und Ultrafeinstaub stören die Barrierefunktion 
von Haut und Schleimhaut. Dadurch gelangen Fremdstoff e 
in unsere Körper, die unsere Immunabwehr herausfordern. 
Auch Schadstoff e aus Industrie- und Kraftfahrzeugemissionen 
wie Stickstoff oxide und Schwefeldioxid, aber auch fl üchtige or-
ganische Verbindungen von landwirtschaftlichen Düngern be-
lasten unsere Atmung durch toxisch bedingte Entzündungen. 
Diese Gifte in der Luft stimulieren außerdem die Pollenpro-
duktion („Stressreaktion“ von Blütenpfl anzen) und erhöhen 
zudem die allergene Potenz der Blütenpollen. Die Häufi gkeit 
von Atemwegserkrankungen nimmt bereits zu und wird weiter 
ansteigen. Menschen mit chronischen Bronchialerkrankungen 
wie Asthma bronchiale oder COPD leiden besonders unter die-
sen Einfl üssen. Zudem müssen wir die Ausbreitung neu einge-
brachter, allergiefördernder Pfl anzenarten in unseren Breiten 
aufgrund der Erderwärmung feststellen, wie das Beispiel der 
Ambrosia (beifußblättriges Traubenkraut) vor Augen führt, de-
ren Blütenpollen hoch allergen sind. 

Die vermehrte Erwärmung und Verschmutzung unserer Luft 
bedeuten eine Gefährdung unserer Lebensgrundlage. Wir 
können die Belastung der Atmosphäre in der Regel nicht mit 
bloßem Auge erkennen, nur manchmal riechen und wir spü-
ren ihre Folgen häufi g erst im Laufe der Zeit. Das macht sie 
umso bedrohlicher. 

Dr. med. Stefan Heiduk

ACHTUNG - Rathäuser geschlossen: 
Die Rathäuser in Hettstadt und Greußenheim 

sind am Faschingsdienstag, 21.02.2023, geschlossen.
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ERREICHBARKEIT DES BAUHOFES GREUSSENHEIM
(MIT WASSERVERSORGUNG) IN NOTFÄLLEN
Der Bauhof Greußenheim ist in Notfällen (insbesondere an 
den Wochenenden) unter folgender Telefonnummer erreichbar:
Tel. 09369 - 98 16-14. 

Der Notruf wird entsprechend an den Bereitschaftsdienst um-
gehend weitergeleitet. 
Um Kenntnisnahme und Vormerkung wird gebeten. 

PERSONALAUSWEIS, REISEPASS UND 
KINDERAUSWEIS
Bitte beachten Sie, dass aufgrund der computertechnischen 
Voraussetzungen Ausweise (PA, RP, KA) nur in der VGem Hett-
stadt (Rathaus Hettstadt) und nicht im Rathaus Greußenheim 
beantragt werden können! 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Einwohnermeldeamt 
im Rathaus in Hettstadt.

SPRECHZEITEN DER BÜRGERMEISTERIN
KARIN KUHN:

Dienstags: 17:30 – 19:30 Uhr, sowie

außerhalb der Sprechzeiten nach telefon. Vereinbarung

Sitzung des Gemeinderats

NÄCHSTER SITZUNGSTERMIN: 
MONTAG, 6. FEBRUAR 2023,

um 19.00 Uhr im Pfarrheim Greußenheim

Bitte beachten Sie, dass aktuell nur begrenzte Besucherplätze 
zur Verfügung stehen, die im ausreichenden Abstand platziert 
sind. Bei Bedarf kann es möglich sein, weitere Sitzungstermine 
festzulegen. 

Zeigen Sie Interesse an der Arbeit des Gemeinderats und der Ver-
waltung und besuchen Sie den öff entlichen Teil der Sitzungen.

Wir freuen uns über Ihren Besuch!

AUS DER SITZUNG DES GEMEINDERATS 
VOM 15.11.2022

1. Bekanntgabe der in nichtöff entlicher Sitzung gefassten 
Beschlüsse (Art. 52 Abs. 3 GO) sowie Bekanntgabe von Themen 
deren Grund der Geheimhaltung weggefallen sind

1.1 Auftragsvergabe "Metallbauarbeiten - geänderter Treppenauf-
gang am Hintereingang Geisberghalle/Gaststätte"
Der Gemeinderat Greußenheim beschloss, die Auftragsvergabe für die 
abgeänderte Form des Treppenaufgangs am Hintereingang der Geis-
berghalle/Gaststätte zu einem Angebotspreis i.H.v. 26.775,00 € Brutto, 
an die Fa. Röder Metallbau.

1.2 Beschluss zur Einmalzahlung zum Walderlebnisweg
Der Gemeinderat beschloss, sich mit 10.000 € aus den Erlösen der Coro-
na-Teststrecke an der Finanzierung des Walderlebnisweges durch Frau 
Dr. Hartmann zu beteiligen.

2. Informationen der Bürgermeisterin

2.1 Vereinsgemeinschaft - Erlös vom Backhäuslesfest 2022
Die Erste Bürgermeisterin informierte, dass der Vereinsring in der letz-
ten Woche beschlossen hat, vom Erlös des Backhäuslesfestes eine mo-
bile Lautsprecheranlage zur Verfügung zu stellen.

2.2 Besichtigung Kinderhauserweiterung
Die Erste Bürgermeisterin informierte, dass die geplante Eröff nungsfeier 
mit Besichtigung der Räume am Sonntag, 09.07.2023, stattfi nden wird. 
Gleichzeitig wird 2023 das Kinderhaus 130 Jahre alt. 

3. Information, Beratung und Beschlussfassung zu den 
Außenanlagen an der Geisberghalle und Haus der Begegnung
Die Erste Bürgermeisterin begrüßte Herrn Viebahn und bedankte sich 
bei ihm für die Übersendung der Unterlagen, allerdings verwies sie 
gleich darauf, dass die Kostenberechnung in dieser Größenordnung 
nicht übernommen werden kann. Hier sind dringend Einsparungen er-
forderlich. Sie übergab ihm das Wort. Herr Viebahn stellte den Entwurf 
der Außenanlagen der Geisberghalle und Haus der Begegnung anhand 
des gezeigten Plans vor. 
Der Bauabschnitt 1, im Jahr 2023, Umfeld Geisberghalle:
- Der Gehweg von der Birkenfelder Straße kommend wird barrierefrei.
- Der Lärmschutz am Biergarten kann evtl. durch eine Bepfl anzung 

gemindert werden. Einen Lärmschutzwall lehnt Herr Viebahn, auch 
aufgrund der schönen Aussicht auf Greußenheim, ab.

- Das Pfl anzbeet unter dem Balkon wird entfernt. Hier kann eine 
Lösung direkt über eine Wasserrinne am Haus oder auch mit einer 
Rinne zur gegenüberliegenden Bepfl anzung des Balkons in den Un-
tergrund eingeleitet werden. Dies wird geprüft.

- Die Ecke/Kurve Zugang Spielplatz von der Zufahrt Weinbergstraße 
kommend zum Zugang Umkleide- und Lagerräume muss verbreitert 
werden, da diese für die Zufahrt von Pkw‘ s bereits sehr schmal ist.

- Die Öff nungsrichtung der Türen (Flügel der Tür nach links oder rechts 
öff net) müssen überprüft werden.

Bauabschnitt 2, im Jahr 2024, Umfeld Haus der Begegnung:
- Der Parkplatz vor dem Haus der Begegnung kann auch als Festplatz 

genutzt werden, die Vorkehrungen hierfür sind bereits eingeplant.
- Die Stellplätze oberhalb des Hauses der Begegnung (Nordseite 

Weinbergstraße) stellen ein Problem dar. Die Kosten hierfür betra-
gen pro Stellplatz 7.500 €, bei Gesamtkosten hierfür von 100.000 €.
Die hohen Kosten kommen aufgrund der Beton-, Mauer- und Trep-
penbauarbeiten zustande. Das Gremium ist sich einig, dass diese 
Parkplätze u. a. auch aufgrund der hohen Kosten vorerst nicht ge-
baut werden.

Evtl. können noch 3 - 4 Parkplätze unterhalb der Einfahrt Schulstraße 
auf dem Parkplatz vor dem Haus der Begegnung bzw. zur Geisberghalle 
entstehen. Dies wird Herr Viebahn prüfen.
Die Fertigstellung des gesamten Bauabschnitt 2 ist für das Jahr 2024 ge-
plant. Das Gremium ist sich zum jetzigen Zeitpunkt einig, dass über die-
sen Bauabschnitt zu gegebener Zeit beraten wird und in dieser Sitzung 
kein Beschluss hierüber gefasst wird.
Für beide Bauabschnitte gilt, dass jeweils ein Bodengutachten erstellt 
werden muss bzw. evtl. von der Geisberghalle bereits vorliegt, dies wird 
Alexander Luft, Bauamt, heraussuchen. 
Bei beiden Bauabschnitten könnte man für den Abtransport des Erd-
aushubs Kosten sparen, evtl. besteht die Möglichkeit, den Boden (hier 
Entsorgungsgebühren für den Asphaltaufbruch, Asphalt ohne Teer- und 
Phenolanteile, Beton-, Ziegel-, Fliesen-, Keramikaufbruch etc.) auf einem 
Grundstück in Greußenheim zwischenlagern, auch dies spart Kosten, 
sofern der Boden keine Schadstoff e erhält. Dies muss geprüft werden.
Ein Gemeinderat gab zu bedenken, dass die Gemeinde mittlerweile bei 
einer Investitionssumme von 2,4 Mio. € liegt. Es stellt sich die Frage, ob 
dies die Gemeinde nächs-tes Jahr noch fi nanziert bekommt? 
Die muss mit dem Landratsamt abgestimmt werden, dies muss geneh-
migt werden.
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Herr Viebahn schlug vor, das Bodengutachten/Schadstoff prüfung etc. 
und die Finanzierungssituation zu prüfen und dann erst einen Beschluss 
zu fassen.
Einer Ausschreibung stimmte das Gremium vorerst nicht zu.

Beschluss: Der Gemeinderat Greußenheim beschloss die Ausführung der 
Gestaltung der Außenanlagen der Geisberghalle sowie des Hauses der 
Begegnung für den Ab-schnitt I, inklusive der besprochenen Änderungen, 
wie vorgestellt. 

Einstimmig beschlossen Ja 10  Nein 0  

4. Stellungnahme zur luftverkehrsrechtlichen Genehmigung von 
Außenlandungen auf Fl.Nr. 19000, Gemarkung Hettstadt
Mit Schreiben vom 07.10.2022 hat das Luftamt Nordbayern um Stellung-
nahme gebeten. Es geht um maximal 3 Starts und Landungen pro Wo-
che mit einem durch amtliches Kennzeichen benannten Hubschrauber. 
In der Vergangenheit gab es bereits eine solche Genehmigung, welche 
stets befristet auf 3 Jahre erteilt wird.
Eine Rückfrage beim Luftamt Nordbayern, warum denn solche Außen-
starts und -landungen überhaupt genehmigt werden, wenn zwei Flug-
plätze (Veitshöchheim, Hettstadt) in der Nähe vorhanden sind, brachte 
die Antwort, dass dies durchaus relevante Dinge seien, wenn sie von 
Trägern öff entlicher Belange vorgebracht würden.

Beschluss: Der Gemeinderat Greußenheim teilt mit, dass gegen die Er-
teilung der luftverkehrsrechtlichen Genehmigung von Außenstarts und 
-landungen keine Bedenken bestehen.

Mehrheitlich abgelehnt Ja 5  Nein 5  

5. Bauanträge, Genehmigungsfreistellungsanträge

5.1 Information, Beratung und evtl. Beschlussfassung über 
den Antrag auf Stellplatzablöse des Anwesens Birkenfelder Str. 6
Am 02.11.2022 wurde der Antrag auf Stellplatzablöse, der in der Sitzung 
des Gemeinderats am 20.10.2022 behandelt wurde, wieder gestellt.
Das Schreiben des Antragsstellers:
„Ich beantrage die nochmalige Überprüfung meines Antrages vom 
13.09.2022 auf Stellplatzablöse für das Anwesen (Wohn- und Geschäftshaus) 
Birkenfelder Straße 6. Die Stellplätze sind auf dem Baugrundstück Pfarrgasse 
4 eingetragen. Herr S. möchte nun ein Einfamilienhaus auf dem Grundstück 
errichten. Ich möchte das Herrn S. und seiner Familie gerne ermöglichen und 
die Stellplätze an anderer Stelle ablösen. Leider ist es uns nicht gelungen die 
fehlenden 6 Stellplätze in der Nähe des Grundstückes Birkenfelder Straße zu 
fi nden. Nach Rücksprache mit dem Landratsamt kann Herr S. nur bauen, 
wenn wir die Stellplätze von der Gemeinde ablösen. Deshalb bitte ich noch-
mal um Überprüfung meines Antrages, um die Baulücke in der Pfarrgasse 
4 zu schließen und eine Innerörtliche Nachverdichtung zu ermöglichen. Im 
Wohn- und Geschäftshaus in der Birkenfelder Straße sind neben sechs Woh-
nungen auch eine Steuerkanzlei und eine Metzgerei untergebracht.
Ich bin bereit eine entsprechende Ablösesumme für die 6 Plätze der Gemein-
de zu bezahlen. Laut Information des Landratsamtes kann die Ablösesumme 
auch für Instandhaltung und Modernisierung der vorhandenen Parkplätze 
verwendet, zur Errichtung einer Ladestation für E-Autos oder mit diesem Geld 
neue Plätze z.B. am Friedhof geschaff en werden.
Argumente zur Gewährung der Stellplatzablöse gegen eine Ablösesumme 
wären:
1. Neue Parkplätze z. B. am Friedhof zu schaff en, da am Dr. Helmut-Kohl-
Platz Parkplätze aufgrund des Kindergarten-Neubaus entfallen sind. Durch 
Schotterung könnten zusätzliche Parkplätze am Friedhof erstellt werden. 
Durch die Schaff ung der zusätzlichen Stellplätze könnte die Parksituation im 
Bereich der St. Bartholomäus Kirche und der Geisberg Hall entzerrt werden. 
Gerade bei Großveranstaltungen in der renovierten Geisberg Halle oder bei 
Beerdigungen könnten so zusätzliche Stellplätze in unmittelbarer Nähe zur 
Verfügung gestellt werden.
2. Innerörtliche Nachverdichtung
3. Junge Familien durch Zuzug im Altort zu gewinnen

4. Bestmögliche Flächennutzung und somit Flächenverbrauch zu reduzieren
5. Belebung des Ortskerns, Reduzierung des Verkehrs durch Parkplatzsu-
chende und Behinderung des Durchgangsverkehrs, (Feuerwehr — Rettungs-
wagen)
6. Städtebauliche Aufwertung des Altortes (Kirchplatz)
7. Reduzierung der Parkplätze im Altort
Bei negativer Bescheidung ist der Bau eines Wohnhauses, Bauplatz Pfarr-
gasse 4 nicht möglich. Der Antrag auf Stellplatzablöse bezieht sich nicht auf 
einen Neubau, sondern auf einen Bau aus dem Jahr 1996.
Hier wurde damals auf engen Raum Wohnraum und auch Raum für eine 
Kanzlei und eine Metzgerei gewerbliche Nutzung mit Gewerbesteuer Einnah-
men für die Gemeinde geschaff en. Über einen positiven Bescheid würden wir 
uns sehr freuen.“ Ende des Schreibens.

Wie bereits in der Sitzung vom 20.10.2022 dargestellt, wurden im Jahr 
1995 von den notwendigen 15 Stellplätzen fünf Stellplätze abgelöst. Bei 
einer Ablöse von weiteren sechs Stellplätzen würde eine 73 % Stellplatz-
ablöse erfolgen. Es ist auch anzumerken, dass die im Bauantrag auf dem 
Grundstück der Birkenfelder Straße eingezeichneten Stellplätze nicht 
vorhanden sind. Die Verwaltung geht davon aus, dass auch die Stellplät-
ze auf der Pfarrgasse 4 nicht nutzbar sind. Somit ergibt sich als Gesamt-
bild, dass die Herstellung der Stellplätze nur auf dem Papier stattfand.
Der Antragsteller sollte die vier Stellplätze im Innenhof (Teil des Bauan-
trags von 1995) realisieren. Das sollte auch mit der geänderten Ausfüh-
rung im Innenhof möglich sein. Die Erstellung der Innenhofstellplätze 
würde die aktuelle Situation verbessern. Die Metzgerei und die Steu-
erkanzlei sind eine Aufwertung der Gemeinde und dienlich der Allge-
meinheit. Wie bereits in der Sitzung vom 20.10.2022 erläutert, hat die 
Gemeinde Höchberg, um die Gewerbetreibenden zu unterstützen, im 
Altort die Stellplätze abgelöst. Dies wäre auch in dem Fall möglich und 
würde keinen Präzedenzfall in der Gemeinde schaff en.
Durch die fehlende Stellplatzsatzung ist für jeden Einzelfall die Höhe der 
Stellplatzablöse zu entscheiden. Bei einer Ablöse wurde in der Gemein-
de Greußenheim und näheren Gemeinden ein Betrag zwischen 1.300 € 
und 10.000 € für einen Stellplatz fällig.
Im Art. 47 Abs. 4 BayBO wird geregelt, dass der Geldbetrag für die Ab-
löse:
- die Herstellung zusätzlicher oder die Instandhaltung, die Instandset-

zung oder die Modernisierung bestehender Parkeinrichtungen, ein-
schließlich der Ausstattung mit Elektroladestationen,

- den Bau und die Einrichtung von innerörtlichen Radverkehrsanlagen, 
die Schaff ung von öff entlichen Fahrradabstellplätzen und gemeindli-
chen Mietfahrradanlagen, einschließlich der Ausstattung mit Elektro-
ladestationen,

- sonstige Maßnahmen zur Entlastung der Straßen vom ruhenden 
Verkehr, einschließlich investiver Maßnahmen des öff entlichen Per-
sonennahverkehrs.

eingesetzt werden muss.
Die Erste Bürgermeisterin las den Sachverhalt aus dem Protokoll vom 
20.10.2022 für die Zuhörer nochmals vor:
Am 13.09.2022 wurde bei der Gemeinde ein Antrag auf Stellplatzablöse 
per E-Mail gestellt. Es geht um die Fl.Nr. 107, Birkenfelder Straße 6.
Im Jahr 1996 wurden 15 Stellplätze für die Genehmigung benötigt. Da 
die Bauherrschaft nicht alle Stellplätze auf dem Grundstück nachwei-
sen konnte, wurden fünf Stell-plätze durch die Gemeinde abgelöst. Die 
Ablösesumme betrug pro Stellplatz 3.000 DM. Weitere sechs Stellplätze 
wurden auf der Fl.Nr. 123, Pfarrgasse 2, durch eine Grunddienstbarkeit 
nachgewiesen. Die restlichen vier Stellplätze sollten auf dem eigenen 
Grundstück errichtet werden. Im Jahr 2017 wurde die Grunddienstbar-
keit der sechs Stellplätze von der Fl.Nr. 123 (Pfarrgasse 2) auf die Fl.Nr. 
125/1 (Pfarrgasse 4) übertragen.
In der Gemeinderatssitzung vom 12.09.2022 behandelte der Gemeinde-
rat einen Bauantrag, der ein Gebäude auf der Fl.Nr. 125/1 vorsieht. Dazu 
erging das Einvernehmen durch den Gemeinderat. Das Landratsamt 
Würzburg hat festgestellt, dass durch die eingetragenen Stellplätze auf 
der Fl.Nr. 125/1 keine Baugenehmigung ausgesprochen werden kann. 
Nach den Erkenntnissen aus der Verwaltung, hat der Eigentümer der 
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Birkenfelder Straße 6 bereits versucht, Parkfl ächen auf anderen Grund-
stücken zu regenerieren. Da der Eigentümer leider im August dieses Jah-
res verstorben ist, konnte das Problem nicht gelöst werden.
Die Erben geben an, dass keine anderen Stellplätze gefunden werden 
konnten und somit wenden sie sich an die Gemeinde, diese abzulösen.
Eine Nachfrage bei den anliegenden Gemeinden hat ergeben, dass 
die Gemeinden ähnliche Probleme mit Stellplatzablösen haben. In der 
Gemeinde Eisingen wurde eine Stellplatzablöse mit 10.000 € für einen 
Stellplatz bepreist. Der Gemeinderat Eisingen hat den Betrag so hoch 
gewählt, da es nicht gewollt ist, die Stellplatzproblematik so zu lösen.
Weitere Aussagen von:
- Randersacker: Bei einem großen Bauvorhaben wurde die angefragte

Stellplatzablöse nicht gewährt. 
- Waldbüttelbrunn: Kommt dies nur im Altort infrage, aber nicht, wenn 

z. B. als Kapitalanlage Wohnungsbau gemacht wurde.
- Markt Höchberg: Stellplatzablöse wurde nur an der Hauptstraße für 

Geschäfte angewandt, um diese am Leben zu erhalten.
Festzuhalten ist, dass, wenn eine Ablöse gewährt wurde, dann ein Betrag 
zwischen 1.300 € und 10.000 € für einen Stellplatz fällig wurde. In Art. 47 
Abs. 4 BayBO wird geregelt, dass der Geldbetrag für die Ablöse:
- die Herstellung zusätzlicher oder die Instandhaltung, die Instandset-

zung oder die Modernisierung bestehender Parkeinrichtungen ein-
schließlich der Ausstattung mit Elektroladestationen,

- den Bau und die Einrichtung von innerörtlichen Radverkehrsanlagen, 
die Schaff ung von öff entlichen Fahrradabstellplätzen und gemeindli-
chen Mietfahrradanlagen einschließlich der Ausstattung mit Elektro-
ladestationen,

- sonstige Maßnahmen zur Entlastung der Straßen vom ruhenden 
Verkehr einschließlich investiver Maßnahmen des öff entlichen 
Personennahverkehrs,

eingesetzt werden muss.
Somit war vom Gemeinderat zu entscheiden, ob eine Stellplatzablöse 
gewährt wird und wenn ja, den Betrag für die Ablöse festzulegen.
Außerdem war zu überlegen, ob für die Gemeinde Greußenheim eine 
Stellplatzsatzung vorzusehen wäre.
Eine Gemeinderätin war der Meinung, dass dies im privatrechtlichen Be-
reich liegt und die Gemeinde sich nicht einmischen sollte.
Es entstand eine rege Diskussion über die Ablösung der Stellplätze. Das 
Gremium war sich einig, dass die Stellplatzablösemöglichkeit nicht um-
gesetzt werden kann.
Die Bürgermeisterin erwähnte, dass die Gemeinde wegen fehlender 
Stellplätze andere Bauvorhaben abgelehnt hatte.

Beschluss: Der Gemeinderat Greußenheim beschloss, dass eine Stell-
platzablöse gewährt wird.

Mehrheitlich abgelehnt: Ja 0  Nein 9  

Ein Gemeinderat war abwesend.

Da in der Sitzung einige Unklarheiten bestanden, ergänzte Alexander 
Luft, Bauamt, den Sachverhalt. Die Stellplatzablöse bei Gewerbetreiben-
den schaff t keinen Präzedenzfall – anders, als wenn es bei einem Wohn-
haus wäre - , weil hier eine Begründung gegeben werden kann.
Da sich der Sachverhalt geändert hat, waren einige Gemeinderatsmit-
glieder der Meinung, dass der Beschluss aus der letzten Sitzung nicht 
mehr stimmig war und es aufgrund des neuen Sachverhaltes erneut 
über eine Stellplatzablöse beschlossen werden sollte. 
Es wurde bemängelt, dass sich die Gemeinde für sich selbst Stellplätze 
im Straßenbereich für die Geisberghalle anrechnen lassen will, sich aber 
gegen die Stellplatzablöse bei Privaten wendet.
Es wurde nochmals darauf hingewiesen, dass dies eine privatrechtliche 
Angelegenheit ist und nichts mit der Gemeinde zu tun hat. 
Die Erste Bürgermeisterin ergänzte, dass es auch noch andere Gewer-
betreibende im Ort gibt, die das gleiche Recht hätten. Es gibt viele Höfe 
in Greußenheim, in denen keine Autos der Eigentümer parken, sondern 
die Autos auf der Straße abgestellt werden. Sie ist bereit, eine Lösung zu 
fi nden, aber nicht auf die Schnelle und unter Druck. 

Geschäftsstellenleiter Thomas Aufmuth stellte zur Rechtssystematik 
klar, dass die Nachweispfl icht von Stellplätzen keine Privatsache ist, son-
dern eine öff entlichrechtliche Pfl icht. Jedoch erlaubt der Gesetzgeber, 
ähnlich wie bei der Übernahme von Abstandsfl ächen, dass jemand auf 
fremdem Grundstück der Verpfl ichtung nachkommen kann, wenn dies 
privatrechtlich über eine Grunddienstbarkeit gesichert ist. Wenn vier 
Parkplätze in den Planunterlagen eingezeichnet waren, dann sind diese 
auch zu erstellen und vorrangig zu nutzen. 
Einige Mitglieder des Gremiums wiesen darauf hin, dass eine Gleichbe-
handlung erfolgen sollte, da auch schon in der Vergangenheit Stellplätze 
abgelöst wurden. 
Die Bürgermeisterin verwies allerdings darauf, dass die Gemeinde keine 
Möglichkeit hat, andere Stellplätze anzubieten, da diese in einem Radius 
von 300 m zur Verfügung gestellt werden müssen. 
Bürgermeisterin Kuhn unterbrach die Diskussion und schlug vor, diesen 
Tagesordnungspunkt zu vertagen, um die Parkplatzsituation zu über-
prüfen. Das Gremium war hiermit einverstanden.

5.2 Bekanntgabe der im Genehmigungsfreistellungsverfahren 
behandelten Bauantrag auf der Fl.Nr. 5983/13, An der Point 24
Bauverzeichnis Nr.: 2022/14 Grh
Auf der Fl.Nr. 5983/13, An der Point 24, 97259 Greußenheim, wird eine 
Terrassenüberdachung errichtet. Die Fest-setzungen des Bebauungs-
plans werden eingehalten.

5.3 Tektur zum Bauantrag Neubau eines Logistikgebäudes auf der 
Fl.Nr. 19277, Am Biotop 6
Am 24.10.2022 ist bei der Verwaltung eine Tektur zum Bauantrag Neu-
bau eines Logistikgebäudes auf der Fl.Nr. 19277, Am Biotop 6, eingegan-
gen. Der ursprüngliche Bauantrag wurde in der Gemeinderatssitzung 
vom 18.11.2021 behandelt und das gemeindliche Einvernehmen erteilt.
Das Landratsamt hat die Prüfung durchgeführt und somit haben sich 
Änderungen ergeben, die mit der Tektur abgearbeitet werden sollen. Mit 
der Tektur wurden auch Befreiungen von den Festsetzungen des Bebau-
ungsplans beantragt.
Öff entliche Grünfl äche: Der Bebauungsplan „Untere Mühle“ passt im 
Bereich „Am Biotop 6“ nicht mit der tatsächlichen Situation überein. Die 
Straße mit dem Wendehammer wurde nicht gebaut. Das Grundstück 
wurde größer als im Bebauungsplan dargestellt hergestellt. Nach der 
Aktenlage im Archiv wurde die Baugenehmigung für das Hauptgebäude 
am 29.03.1994 erteilt. Der Bebauungsplan wurde am 26.07.1993 rechts-
kräftig. Man kann davon ausgehen, dass die Planung des Gebäudes vor 
Erschließung des Baugebiets erfolgte.
Durch die tatsächlichen Grundstücksgrenzen liegen die öff entlichen 
Sukzessionsfl ächen auf einem Privatgrundstück und wurden somit nicht 
hergestellt. Das Landratsamt forderte die Bauherrschaft mit Schreiben 
vom 11.04.2022 auf, eine geeignete Stelle für die Kompensationsmaß-
nahmen bzw. Ausgleichsfl ächen herzustellen. Solche Flächen wurden im 
Bauantrag nicht ausgewiesen, da die vorzufi ndende Situation anders ist, 
wie damals im Bebauungsplan festgesetzt wurde. 
Das Planungsbüro begründete dies, dass es lediglich eine Teilfl äche von 
515,3 m² betriff t und das Gelände an anderen Stellen stark durchgrünt 
ist. Daher ist die beantragte Befreiung städtebaulich vertretbar.

Löschwasserbehälter und Feuerwehrzufahrt:
Der vorher geplante Löschwasserbehälter ragte in die Anbauverbots-
zone rein. Das Staatliche Bauamt hat einer Befreiung zu Verringerung 
der Anbauverbotszone nicht zugestimmt und somit musste der Lösch-
wasserbehälter in der Form und Lage verändert werden. 
Der Löschwasserbehälter und die Feuerwehrzufahrt liegen außerhalb 
der Baugrenze und benötigen eine Befreiung von den Festsetzungen 
des Bebauungsplans. Im Schreiben vom Staatlichen Bauamt wurde 
hingewiesen, dass die Errichtung des Löschwasserbehälters außerhalb 
der 20 m-Anbauverbotszone nach Art. 23 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 Ba-yStrWG 
erfolgen soll. Die aktuelle Planung hat eine Entfernung von ca. 15 m zur 
Staatsstraße. Off ensichtlich war sich hier der Planer nicht im Klaren, 
dass es sich hier um keine Kreisstraße handelt, für die eine 15 m-Anbau-
verbotszone gilt. 
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Die Gemeinde kann das Einvernehmen zur Befreiung für das Überschrei-
ten der Baugrenze, aber nicht zur 20 m-Anbauverbotszone, beschließen. 
Über die Befreiung zur Anbauverbotszone darf nur das Landratsamt mit 
Mitwirkung des Staatlichen Bauamts entscheiden.
Aus Sicht der Verwaltung waren die gestellten Befreiungen mit den vor-
zufi ndenden Gegebenheiten vertretbar. 
Die öff entliche Grünfl äche sollte in den Bebauungsplan eingezeichnet 
werden. Die Ausgleichsfl äche wurde damals von der Gemeinde ange-
pfl anzt. 
Aufgrund dessen wurde der Tagesordnungspunkt zurückgestellt.

5.4 Bauantrag zum Abbruch der bestehenden Halle und Neben-
gebäude mit Neubau von drei Mehrfamilienwohnhäusern auf der 
Fl.Nrn. 5721/2, 5753 und 5754/2, Würzburger Straße 20a
Am 05.10.2022 ist ein Bauantrag zum Abbruch der bestehenden Halle 
und Nebengebäude mit Neubau von drei Mehrfamilienwohnhäusern 
auf der Fl.Nr. 5721/2, 5753 und 5754/2 bei der Verwaltung eingegangen. 
Das Bauvorhaben befi ndet sich nicht im Geltungsbereich eines Bebau-
ungsplans und somit richtet sich die Genehmigungsfähigkeit nach § 34 
BauGB.
Prüfung: Beim Bauvorhaben handelt es sich um drei Mehrfamilienhäu-
ser mit insgesamt 16 Wohneinheiten. Nach dem Abriss der bestehenden 
Gebäude wird geplant, drei neue Gebäude herzustellen. Die vorhandene 
gemeindliche Boccia Bahn wird ebenfalls entfernt. Die Gebäude sollen 
ohne Keller im modernen Stil mit begrünten Flachdächern erstellt wer-
den. Vom geplanten Geländer beträgt die Gebäudehöhe ca. 9,28 m. Das 
2. Obergeschoss soll mit einem Rücksprung (Staff elgeschoss) errichtet 
werden. Die Nachbarunterschriften wurden eingeholt und infolgedes-
sen beteiligt.
Bei Mehrfamilienhäusern muss ab der dritten Wohneinheit ein Spiel-
platz errichtet werden. Nördlich der Fl.Nr. 5721/2 soll der Spielplatz 
entstehen. Die Größe des Spielplatzes beträgt 84,47 m² und entspricht 
den Größenanforderungen je 25 m² Wohnfl äche 1,5 m² Kinderspielplatz-
fl äche herzustellen.
Es sollen auf den Fl.Nr. auch 16 Stellplätze entstehen. Da keine Stellplatz-
satzung vorhanden ist, wird die Garagenstellplatzverordnung herange-
zogen. Bei Mehrfamilienhäusern muss 1 Stellplatz pro Wohneinheit mit 
hiervon in Vomhundertsätzen für Besucher bereitgestellt werden (Anla-
ge Nr. 1.2 GaStellV). Somit ergibt sich ein Bedarf von 18 Stellplätzen bei 
16 Wohneinheiten. Ein Ablöseantrag wurde nicht gestellt. 
Abstandsfl ächen wurden auf dem eigenen Grundstück nachgewiesen. 
Im Bauantrag wurde auf eine bestehende Abstandsfl ächenübernahme 
verwiesen, aber im Plan nicht dargestellt. Diese muss das Landratsamt 
mit der Einsicht in die Grundbücher prüfen. 
Prüfung der Versorgung: Aktuell wurde das Anwesen mit einem Ka-
nal- und Wasseranschluss versorgt. Die neuen Gebäude benötigen evtl. 
einen eigenständigen Kanal- und Wasseranschluss. Ein Entwässerungs-
plan wurde dem Bauantrag nicht beigefügt. Generell hat jedes bebau-
te Grundstück laut Satzung einen Anspruch auf Kanal- und Wasseran-
schluss.
Ein Vermessungsantrag wurde beim Amt für Digitalisierung, Breitband 
und Vermessung zur Grundstücksteilung gestellt. Die Fl.Nr. 5738 hat 
ein Teil der Fl.Nr. 5721/2 bekommen und es wurde eine neue Grenze 
gezogen. Somit würde sich ein Gebäude auf der Fl.Nr. 5721/2, eins auf 
Fl.Nr. 5753 und das letzte auf zwei Fl.Nr. 5753 und 5754/2 befi nden. Zur 
öff entlichen Fläche grenzt die Fl.Nr. 5721/2 und für diese wurden bereits 
ein Wasser- und Kanalanschluss gelegt. Mit der Teilung der Grundstücke 
wurde die Fl.Nr. 5738 (Würzburger Straße 20), Fl.Nr. 5754/2 und Fl.Nr. 
5753 zum Hinterlieger-Grundstück. 
Aus jetziger Sicht ist kein neuer Wasser- oder Kanalanschluss durch die 
Gemeinde herzustellen.
Fazit: Das Bauvorhaben ist baurechtlich in drei Punkten kritisch zu be-
trachten. 
1. Dachform als Flachdach. In der näheren Umgebung sind keine Wohn-
häuser mit Flachdächern vorhanden. 
2. Fehlende zwei Stellplätze. Diese müssten auf der Grundstücksfl äche 
nachgewiesen werden. Bei größeren Wohneinheiten wäre es sinnvoll 
gewesen, mit zwei Stellplätzen zu planen. Durch die fehlende Stellplatz-

satzung in der Gemeinde Greußenheim liegt dies nicht in der Hand der 
Gemeinde.
3. Es liegt dem Bauantrag kein Antrag auf Verschmelzung der Flurnum-
mern bei und somit hat das Haus 1 und Haus 2 keine gesicherte Erschlie-
ßung. Bis dies geklärt wurde, sollte das gemeindliche Einvernehmen 
nicht erteilt und erst zur Prüfung an das Landratsamt weitergegeben 
werden.

Beschluss: Das gemeindliche Einvernehmen zum Abbruch der bestehen-
den Halle und Nebengebäude mit Neubau von drei Mehrfamilienwohn-
häusern auf der Fl.Nrn. 5721/2, 5753 und 5754/2 wurde erteilt.

Mehrheitlich abgelehnt Ja 0  Nein 10  

6. Veröff entlichung der Sitzungsprotokolle
Ein Gemeinderat teilte mit, dass sich ein Bürger bei ihm beschwert hät-
te, dass die Sitzungsprotokolle nicht auf der Homepage einzusehen wä-
ren. In anderen Gemeinden wäre dies der Fall. Die Protokollantin, die 
gleichzeitig für die Homepage und auch für das Mitteilungsblatt zustän-
dig ist, erwiderte, dass die Protokolle im Mitteilungsblatt vollumfänglich 
abgedruckt werden. Die Mitteilungsblätter können auf der Homepage 
eingesehen werden.

7. Geparktes Auto am Spielplatz
Das abgestellte Auto am Spielplatz wurde bereits dreimal der Polizei ge-
meldet. Das Landratsamt ist hierfür zuständig, nicht die Gemeinde.

8. Terminverschiebung der Gemeinderatssitzung
Ein Gemeinderat fand kein Verständnis dafür, dass diese Sitzung ver-
schoben wurde. Die Bürgermeisterin erklärte, der eingeladene Rechts-
anwalt hatte kurzfristig am Abend zuvor abgesagt, daher konnte dies 
nicht mehr geändert werden.

9. Kosten für Theke und Kegelbahn
Bürgermeisterin Karin Kuhn ergänzte auf die Nachfrage, dass die Theke 
bereits vom Vereinsring bezahlt wurde und die Kegelbahn noch in Teil-
beträgen in den Jahren 2023 und 2024 bezahlt wird.

10. Beschwerden über Lautstärke der Kegelbahn
Es liegen Beschwerden über die Lautstärke der Kegelbahn vor. Dies ist 
zu laut. Die Erste Bürgermeisterin hatte diesbezüglich bereits mit der 
Firma Waldhauer gesprochen. Dass die Kegelbahn so laut ist, hätte die 
Firma vorher mitteilen müssen, so die Bürgermeisterin. Die Firma Wald-
hauer äußerte sich hierzu nicht. 

11. Gewerk Außenfassade an der Geisberghalle
Einem Gemeinderat sind Wellen an der Außenfassade der Geisberghalle 
aufgefallen. Bürgermeisterin Kuhn bestätigte dies und teilte mit, dass 
dies noch nicht abgenommen wurde und eine Stellungnahme noch er-
stellt werden muss. Es könnte sein, dass die Schäden noch innerhalb der 
Toleranzgrenze liegen. Dies muss geprüft werden.
Die nasse Fläche am Gebäude wurde bereits reklamiert.

AUS DER GEMEINDERATSSITZUNG 
VOM 13.12.2022:

1. Bebauungsplan "Obere Mühle", Satzungsbeschluss nach § 10 
Abs.1 BauGB
Die Abwägung der Stellungnahmen zum Bebauungsplan „Obere Mühle“ 
wurde in der Sitzung des Gemeinderats vom 08.07.2022 durchgeführt.

Beschluss: Der Gemeinderat Greußenheim nahm Kenntnis vom fortge-
schriebenen Entwurf des Bebauungsplans „Obere Mühle“ mit Begrün-
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dung und Umweltbericht vom 29.04.2021, redaktionell geändert am 
18.11.2021, und beschließt diesen nach § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung.

Einstimmig beschlossen Ja 12  Nein 0  

2. Wasserabrechnung für Dezember 2021
Aus dem Gemeinderat war darauf hingewiesen worden, dass im Vorjahr 
die Wasserablesebriefe bereits im November letzten Jahres verschickt 
wurden. Da zum 01.01.2022 eine Gebührenerhöhung erfolgte, würde 
ggf. mit der Ablesung 2022 Wasser zum höheren Preis bezahlt werden, 
welches noch 2021 bezogen wurde. Geschäftsstellenleiter Thomas Auf-
muth wies darauf hin, dass es hier keine salomonische Lösung gibt, weil 
die Bürger nicht einheitlich zu einem bestimmten Zeitpunkt abgelesen 
haben. Zudem sei der Wasserablesebrief, wie er vom Softwarehersteller 
geliefert und auch verwendet wurde, nicht optimal: Es werde nur eine 
Frist vorgegeben, bis wann die Meldung erfolgen solle, aber nicht, wie 
man es z. B. vom Strombereich kennt: Datum der Ablesung (z. B. 31.12.) 
plus ein später liegendes Datum (z. B. 07.01.). Er verwies darauf, dass 
auch in Margetshöchheim das Formular in gleicher Weise wie in Greu-
ßenheim verwendet wird. Das Formular lässt sich ändern, wobei es in 
Jahren ohne Preisänderung ohne Belang ist.

Da nicht jeder gleichzeitig abgelesen hat, sind die Voraussetzungen un-
terschiedlich und der Sachverhalt im Nachhinein nicht mehr zu regeln.

3. Information, Beratung und evtl. Beschlussfassung über den 
Antrag auf Stellplatzablöse des Anwesens Birkenfelder Straße 6
Die Bürgermeisterin hat zusammen mit der Verwaltung die gesamte Stell-
platzsituation im Ort geprüft und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass 
eine Stellplatzablöse in dieser besonderen Situation möglich ist. Die be-
sondere Situation ist bedingt durch Gewerbetreibende in diesem Haus, 
die für die Nahversorgung für den Ort Greußenheim elementar wichtig 
ist. Deshalb würde sie eine Stellplatzablöse dem Gemeinderat empfeh-
len. Über die Höhe der Ablösesumme entscheidet der Gemeinderat.
Die Erste Bürgermeisterin schlug dem Gremium 9.000 € vor. 
Eine Gemeinderätin empfand diese Summe zu hoch, da in den umlie-
genden Gemeinden niedrigere Ablösesummen gezahlt wurden.
Ein Gemeinderat schlug einen Betrag von 5.000 € vor. 
Bürgermeisterin Karin Kuhn ergänzte, dass an die gesamte Gemeinde 
für die Zukunft gedacht werden muss. Keiner der Eigentümer muss 
Grund für Stellplätze zur Verfügung stellen. Die Kosten für Grundstück 
und Erstellung von Stellplätzen liegt bei weitem über 5.000 €. 
Alexander Luft, Bauamt, erwähnte, dass ein Bauantrag für einen Stell-
platz am Brunnen vorliegt, der geprüft werden muss. Sollte der Stell-
platz dort möglich sein, wären 5 Stellplätze abzulösen, statt 6 Stell-
plätzen.
Die Erste Bürgermeisterin erklärte, dass Stellplätze am Friedhof unter-
halb des Birnbaums geschaff en werden könnten. 
Ein Gemeinderat schlug einen Kompromiss zwischen 5.000 € und 9.000 €
vor, dies wären somit 7.250 €.
Die Erste Bürgermeisterin schlug 8.000 € vor. Somit erfolgen zwei Be-
schlüsse:

Beschluss: Der Gemeinderat Greußenheim beschloss, dass eine Stell-
platzablöse gewährt wird.

Einstimmig beschlossen Ja 12  Nein 0  

3.1 2. Beschlussfassung über den Antrag auf Stellplatzablöse des 
Anwesens Birkenfelder Straße 6

Beschluss: Der Gemeinderat Greußenheim beschloss pro Stellplatz einen 
Ablösebetrag von 8.000 €.

Mehrheitlich beschlossen Ja 8  Nein 4  

4. Bauanträge, Genehmigungsfreistellungsanträge

4.1 Bauantrag zum Wohnhausanbau und Neubau eines Carports auf 
der Fl.Nr. 138, Kiesgasse 10
Am 14.10.2022 ist ein Bauantrag zum Wohnhausanbau und Neubau ei-
nes Carports auf der Fl.Nr. 138, Kiesgasse 10, bei der Verwaltung einge-
gangen. Das Grundstück befi ndet sich nicht im Geltungsbereich eines 
Bebauungsplans und somit richtet sich die Genehmigungsfähigkeit nach 
§ 34 BauGB.
Bei der Durchsicht der Unterlagen wurde festgestellt, dass noch ein An-
trag auf Abweichung (Art. 63 Abs. 1 Satz 1 BayBO) fehlt. Dieser wurde 
am 08.11.2022 nachgereicht und somit läuft die Frist ab dem Zeitpunkt.
Der Anbau an das bestehende Gebäude wäre ein ca. 2,40 breiter und 
ca. 6,00 m langer Windfang mit Speisekammer an der östlichen Gebäu-
dekante. Im nördlichen Teil soll eine Stützmauer errichtet werden. Das 
Carport schließt am Gebäude mit dem Dach an und dieses wird bis zum 
Nachbargebäude geführt. Die Höhe des Carports beträgt vom Straßen-
belag ca. 3,87 m und somit wurde ein Abweichungsantrag an das Land-
ratsamt gestellt.
Die Staufl äche vor Garagen soll dazu dienen, dass Fahrzeugführer/innen 
in die Straße einsehen können und nicht sofort im Straßenraum stehen. 
Der Carport liegt ca. 2,75 m an der ungünstigen und ca. 2,92 m bei der 
günstigen Stelle (Nachbar) von der Grundstücksgrenze entfernt. Das 
Gebäude des Nachbarn wurde ca. 1,00 m von der öff entlichen Straße
errichtet. Damit ist ein Einsehen in den Straßenraum auch mit mehr 
Stauraum erschwert. Eine Unterschreitung der Staufl äche von 16,5 cm 
ist städtebaulich vertretbar.
Die Nachbarn haben dem Vorhaben zugestimmt. Aus Sicht der Verwal-
tung bestanden keine Bedenken zum Bauvorhaben.

Beschluss: Das Einvernehmen zum Wohnhausanbau und Neubau eines 
Carports auf der Fl.Nr. 138, Kiesgasse 10, wurde erteilt. Zur Unterschrei-
tung der Staufl äche vor der Garage wurde ebenfalls das Einvernehmen 
erteilt.

Einstimmig beschlossen Ja 12  Nein 0  

4.2 Bauantrag zur Errichtung einer Dachgeschosswohnung mit Errich-
tung von zwei Dachgauben auf der Fl.Nr. 119, Birkenfelder Straße 9
Am 15.11.2022 ist bei der Verwaltung ein Bauantrag zur Errichtung einer 
Dachgeschosswohnung mit Errichtung von zwei Dachgauben auf der 
Fl.Nr. 119, Birkenfelder Straße 9, eingegangen. Die Genehmigungsfähig-
keit richtet sich nach § 34 BauGB.
Die bestehende Dachneigung und Höhe soll beibehalten werden. Ge-
plant ist, zwei Schleppgauben an den Traufseiten zu errichten. Diese ha-
ben eine Länge von 6,86 m und somit mehr als 1/3 der Gesamtlänge des 
Gebäudes und somit wurde ein Bauantragsverfahren notwendig. Die 
Dachgauben dienen der Vergrößerung des Innenraums, um Wohnraum 
zu schaff en.
Im Innenhof werden zwei Stellplätze errichtet und somit nachgewiesen. 
Die notwendigen Berechnungen wurden eingereicht. Die Nachbarn ha-
ben dem Vorhaben zugestimmt. Aus Sicht der Verwaltung fügt sich das 
Gebäude in die Eigenart der näheren Umgebung ein und somit beste-
hen keine Bedenken.

Beschluss: Das gemeindliche Einvernehmen zu Errichtung einer Dachge-
schosswohnung mit Errichtung von zwei Dachgauben auf der Fl.Nr. 119, 
Birkenfelder Straße 9, wurde erteilt.

Einstimmig beschlossen Ja 12  Nein 0  

4.3 Bauantrag zum Neubau eines Erweiterungsbaus auf der Fl.Nr. 
19174/3 u. 19174/5, Frühlingstr. 13/ 13a
Am 16.11.2022 ist bei der Verwaltung ein Bauantrag zum Neubau eines 
Erweiterungsbaus auf der Fl. Nr. 19174/3 und Fl. Nr. 19174/5, Frühling-
straße 13 und 13a eingegangen. Das Grundstück befi ndet sich nicht im 
Geltungsbereich eines Bebauungsplans und somit richtet sich die Ge-
nehmigungsfähigkeit nach § 34 BauGB.
An ein bestehendes Wohnhaus soll ein Anbau werden und dadurch eine 
zweite Wohneinheit entstehen. Der Anbau wird über zwei Fl. Nr. erstellt, 
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die der Bauherrschaft gehört. Für die neue Wohneinheit wird ein Stell-
platz in der neuen Garage nachgewiesen und somit werden insgesamt 
drei Stellplätze auf dem Grundstück vorhanden sein.
Aus Sicht der Verwaltung bestehen keine Bedenken gegen das Vorha-
ben, da es sich in die Eigenart der umgebenden Bebauung einfügt und 
die Nachbarn dem Vorhaben zugestimmt haben.

Beschluss: Das gemeindliche Einvernehmen zum Neubau eines Erweite-
rungsbaus auf der Fl. Nr. 19174/3 und Fl. Nr. 19174/5 wurde erteilt.

Einstimmig beschlossen Ja 12  Nein 0  

4.4 Bauantrag zum Ausbau einer bestehenden Scheune zur 
Wohnnutzung auf der Fl.Nr. 139, Kiesgasse 12
Am 30.11.2022 ist bei der Verwaltung ein Bauantrag zum Ausbau einer 
bestehenden Scheune zur Wohnnutzung auf der Fl. Nr. 139, Kiesgas-
se 12, eingegangen. Die Genehmigungsfähigkeit richtet sich nach § 34 
BauGB.
Das Gebäude wird gedämmt und innen umgebaut. Die Außenwirkung 
ändert sich kaum. Einen Nachweis über Stellplätze wurde dem Antrag 
angefügt. Es werden insgesamt vier Stellplätze für die Ausstellungsfl ä-
che und Wohneinheiten im Innenhof nachgewiesen. Außerdem ist die 
Bauherrschaft in Gesprächen, weitere Stellplätze zu sichern. 
Aus Sicht der Verwaltung spricht nichts gegen das Entstehen von Wohn-
raum im Innerort. Da keine Beeinträchtigung ersichtlich ist und die 
Nachbarn dem Vorhaben zu-gestimmt haben, kann das Einvernehmen 
erteilt werden. 

Beschluss: Das gemeindliche Einvernehmen zum Ausbau einer bestehen-
den Scheune zur Wohnnutzung auf der Fl. Nr. 139, Kiesgasse 12 wurde 
erteilt.

Einstimmig beschlossen Ja 12  Nein 0  

5. Angebot für Kirchturmuhr
Ein Gemeinderat berichtete, dass der Motor der Kirchturmuhr defekt 
ist. Aktuell schlägt sie nur zur halben und vollen Stunde. Er fragte das 
Gremium, ob diese repariert werden sollte. Die Kosten belaufen sich für 
den Motor auf ca. 1.000 €. Das Gremium stimmte zu, dass Angebote 
eingeholt werden sollen. 

6. Pressebericht über die Bürgerversammlung
Ein Gemeinderat bat um Korrektur des Presseberichts in der Main-
Post, da dieser falsche Angaben hatte. Die erwähnte Verschuldung von 
500.000 € war aus dem Jahr 2021. Die Baukosten für die Geisberghalle 
wurden in Höhe von 1,9 Mio. € genannt, auch dies war im Jahr 2021. Die 
Baukosten liegen allerdings weit darüber. 
Die Erste Bürgermeisterin erwiderte, dass sie keinen Einfl uss auf Presse-
berichte hat.
Der Gemeinderat möchte dies allerdings dann im Mitteilungsblatt ver-
öff entlicht haben.

7. Aktueller Stand zu den Sirenen im Ort
Ein Gemeinderat fragte nach dem aktuellen Stand der neu geplanten 
Sirenen. Es sollten die Standorte festgelegt werden. 
Die Erste Bürgermeisterin erwiderte, dass es ein neues Förderprogramm 
in Zukunft geben soll, es muss allerdings noch abgewartet werden, bis 
dieses vorliegt. 
Alexander Luft, Bauamt, hatte mehrmals bei der Firma Hörmann An-
gebote angefordert. Diese sind überlastet, daher liegt auch noch kein 
aktuelles Angebot vor. 

Gekürzte Fassung. Ausführliche Protokolle können im Rathaus einge-
sehen werden. Die Genehmigung der Protokolle ergeht in der nächsten 
Gemeinderatssitzung. Eventuelle Einwände werden ggf. im folgenden 
Mitteilungsblatt richtig gestellt.

Fotomotiv 
aus Greußenheim

Leserinnenfoto von Heike Wörner

Musikverein
Greußenheim e.V.
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Adam Stegerwald Kreis e.V.
NEUE LEITUNG 
des Adam Stegerwald Kreises e.V. (ASK) mit dem Sitz in Würzburg

Neuwahlen und Rechenschaftsbericht nach der Covid-Pandemie

Auf der letzten Mitgliederversammlung des ASK am 16.11.2022, 
die nach der letzten Versammlung 19.10.2018 endlich wie-
der in Präsenz stattfi nden konnte, wurde MdB Paul Lehrieder 
(Gaukönigshofen)  als neuer 1.Vorsitzender gewählt. Als Stell-
vertreter wurde Dr. Christoph Bauer (Würzburg) bestätigt. Als 
weitere Stellvertreter wurden Prof. Dr. Walter Eykmann, MdL 
a.D. (Würzburg) und Ulrike Langhans (Würzburg) vom Arbeits-
kreis Arbeitnehmer (CSA) gewählt. Als Beisitzer wurden Thomas 
Rützel, Kreisrat und Bürgermeister a.D. und Margot Senger aus 
Greußenheim bestätigt. Die scheidende langjährige 1.Vorsit-
zende Marion Seib, MdB a.D. stellte sich als Beisitzerin weiterhin 
zur Verfügung. Robert Kiesel (MdL a.D.) und Manfred Ach (MdL 
a.D.) standen nicht mehr als Stellvertreter zur Verfügung. Als 
Kassenprüfer wurden Rüdiger Braun (Direktor a.D.) und Marian 
Reusch wiedergewählt. Nachdem Seib über die bisherigen er-
folgreichen Tätigkeiten des ASK, die wegen der Corona-Pande-
mie  leider nicht durch persönliche Treff en stattfi nden konnten, 
berichtete, bedankte sich Prof. Dr. Eykmann ausdrücklich für 
die geleistete Arbeit und war froh, dass Seib dem ASK weiterhin 
als erfahrene Beisitzerin zur Verfügung steht.  Hervorzuheben 
war neben der Präsenz des ASK bei verschiedenen Veranstal-
tungen und der Erstellung einer neuen Satzung insbesondere 
die Erstellung einer Denkschrift „100 Jahre Essener Rede“ von 
Adam Stegerwald aus dem Jahre 1921 , die durch eine großzü-
gige Spende des Ehepaares Marion und Hans Seib ermöglicht 
wurde und von Marion Seib im Jahre 2020 für den ASK heraus-
gegeben wurde.

Der Adam Stegerwald Kreis e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der sich 
vorrangig der politischen Bildung widmet und sich den Zielen des ehe-
maligen Greußenheimer bundesweit tätigen Politikers und Gewerk-
schaftsführers Adam Stegerwald verbunden fühlt. Dazu gehören die 
Sicherung der sozialen Marktwirtschaft und Verhinderung von Mono-
polen, die Führung der christlichen Soziallehre und die gerechte Teil-
habe am Wirtschaftsleben und die Förderung der Bildungschancen 
der Kinder und die Möglichkeiten des lebenslangen Lernens. Weitere 
Informationen unter www.adamstegerwaldkreis.de. 
Für den ASK:
Thomas Rützel, Greußenheim
Beisitzer

PROFIROLL SCHURICHT GMBH | Oberdürrbacher Straße 4 | 97209 VeitshöchheimQualität aus Meisterhand
Mitglied der Rollladen- und Sonnenschutzinnung

Schnelle und zuverlässige 
Reparatur und Wartung für Rollläden, 
Markisen und Insektenschutz

ANZEIGEN

Viva Nova
NEUE SÄNGER*INNEN 
SIND HERZLICH WILLKOMMEN BEI VIVA NOVA

Auch wir von Viva Nova leiden an den Auswirkungen der Corona-
Pandemie. Durch die Corona-Schutzmaßnahmen waren Chorproben 
zeitweise kaum möglich.

Die letzten Jahre haben die Chorlandschaft verändert. Das gemein-
same Singen, welches jahrhundertelang als gesund galt, wurde plötz-
lich als Gesundheitsgefahr stigmatisiert.

Singen ist mit das Gesündeste, was man im Leben machen kann. Sin-
gen hat einen heilenden Einfl uss bei Long-Covid-Erkrankungen, stärkt 
das Immunsystem und fördert die Ausschüttung von Glückshormonen!
Singende Menschen leben nachweislich länger! Gute Vorsätze umzu-
setzen war noch nie so einfach. Kommt vorbei und singt mit.

Unsere Chorproben fi nden jeden Mittwoch von 20:00 bis 21:30 Uhr 
im Pfarrheim in Greußenheim statt. Damit die Probe pünktlich begin-
nen kann treff en wir uns möglichst um 19:45 Uhr.

Wenn Du gern bei uns mitsingen möchtest, nur Mut! Du bist herzlich 
eingeladen, bei der nächsten Probe hereinzuschauen! 

Um den Einstieg zu erleichtern, bieten wir ab Februar 2023 jeden
1. Mittwoch im Monat ein „off enes Singen“ zusammen mit Viva 
Nova an. Hierbei können Neu- oder Wiedereinsteiger ausprobieren, 
wie viel Spaß das Singen in unserer Chorgemeinschaft macht.

Wir freuen uns auf Dich!
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JUBILÄUM 125 JAHRE OGV - 
Neuwahlen und Ehrungen für langjährige Mitglieder 
bei der letzten Jahreshauptversammlung 2023

Auf der letzten Jahreshauptversammlung im Dezember 2022 
konnte 1. Vorsitzender Arnulf Duscha die Mitglieder endlich 
wieder in Präsenz begrüßen. Diese Gelegenheit nutze Duscha, 
um die Ehrungen langjähriger Mitglieder im Rahmen der in 
2020 ausgefallenen 125-Jahr-Feier der Gründung des Obst- und 
Gartenbauvereins Greußenheim nachzuholen. 

Neunzehn Ehrennadeln in Silber für mindestens 25 Jahre Mit-
gliedschaft, zwölf Ehrungen für 40-jährige Mitgliedschaften mit 
der Ehrennadel in Gold und sieben Ehrennadeln mit Kranz für 
mindestens 50 Jahre Mitgliedschaft, und sogar drei Ehrungen 
mit Ehrennadeln am Bande für mehr als 60 Jahre Mitgliedschaft.

Die Ehrungen übernahm dabei der Stellvertr. Vorsitzende des Be-
zirksverbandes  für Gartenbau und Landespfl ege, Klaus Körber
aus Erlabrunn. Die Geehrten zeigten sich sehr erfreut und dem 
Verein verbunden. 

Die Jahreshauptversammlung wurde durch eine Blumen-
verlosung und eine Fotoschau über die Aktivitäten der letzten 
3 Jahre des Vereins durch Thomas Rützel bereichert. Insbe-
sondere die ehrenamtlichen Arbeiten bei der Herstellung des 
neuen Wein-Gartens Valfabbrica  in der Röthe und des neuen 
Wildkräutergartens am Süßen Brünnle zeigten anschaulich, mit 
welchem Engagement sich der Verein an der Verschönerung des 
Dorfes beteiligt.

Bei der Neuwahl der Vorstandschaft wurden Arnulf Duscha als 
1. Vorsitzender und Ingrid Oppmann als Stellvertreterin, Günter 
Hetzer als Kassier und Alisia Hetzer als Schriftführerin bestätigt. 
Günter Hetzer wird künftig unterstützt von Marco Seubert. Elke 
Freudenberger, Sabrina Kataneh, Thomas Rützel (Arbeitskreis 
Heimat- und Geschichtspfl ege), Marco Seubert und Alfred Wolf 
stehen als Beisitzer und Karl Lother als Kassenprüfer zu Verfü-
gung.  Arnulf Duscha bedankte sich bei den ausgeschiedenen 
Beisitzerinnen/-er  Elsbeth Keller; Gertrud Volkenstein und Gerd 
Rathmann mit einem Geschenk.

Ehrung für mehr als 60 Jahre Mitgliedschaft:

2. Vorsitzende Ingrid Oppmann, Bgm. Karin Kuhn, Kurt Platz, 1. Vorsitzender
Arnulf Duscha, Edgar Kohl, Klaus Körper, sitzende Oskar und Christa 
Reuther 

Obst- und 
Gartenbauverein
Greußenheim 1895 e.V.

GREUSSENHEIM - 
DER SCHULHAUS-
NEUBAU VON 1965
Am alten Schulhaus von 1880 
hatte die Gemeinde immer wie-
der kleinere Reparaturarbeiten durchführen lassen. Am 19. Januar 1955 
weist Schulleiter Hauptlehrer Wolter anlässlich eines Schulratsbesu-
ches wegen der zunehmenden Schülerzahl auf fehlende Klassenräume 
hin. Zu Beginn des Schuljahres 1955/56 konnte man die Schulraumnot 
nicht mehr ignorieren. Die 1. Klasse (1. und 2. Schülerjahrgang) mit 40 
Schülern war in einem denkbar ungeeigneten Raum untergebracht. Die 
Gemeindeverwaltung dachte an einen Mauerdurchbruch in Richtung 
Gemeindezimmer. Diese Baumaßnahme sollte aber erst im nächsten 
Jahr angegangen werden. Am 25. Oktober 1955 besichtigte der Leiter 
des Gesundheitsamtes Würzburg das Klassenzimmer der 1. Klasse und 
stellte in seinem Bericht die unzureichenden räumlichen und hygieni-
schen Zustände der Schule dar. „Nachdem im kommenden Schuljahr 
die Schülerzahl um mindestens 10 Schüler steigen wird, sei dringend 
Abhilfe erforderlich“. Im Juli 1956 ließ die Gemeinde zur Vorlage an die 
Regierung wegen Umbau des dritten Schulsaales Pläne anfertigen. Am 
8. August 1956 stimmte das Schulamt dem Vorschlag der Gemeinde zu, 
die bisherigen Amtsräume der Gemeinde als Schulräume auszubauen. 
Mit dieser Umbaumaßnahme wurde in allen drei Schulsälen eine Wasch-
gelegenheit geschaff en und die Beleuchtungskörper wurden gegen Ne-
onröhren ausgetauscht. Ebenso wurde für den ersten Lehrsaal neues 
Schulgestühl angeschaff t. Am 6. Januar 1961 stellte der Schulleiter dem 
Gemeinderat die Schülerentwicklung der kommenden Jahre dar. Er 
verwies auf die mangelhaften räumlichen Verhältnisse und regte den 
Neubau eines Schulhauses an. Am 2. Februar 1961 wurden bei einer 
Gemeinderatssitzung mit Landrat Dr. Wilhelm die schulischen Raum-
probleme gründlich diskutiert. Der Landrat plädierte für einen Neubau 
und regte an, zunächst die Platzfrage dafür zu klären. Am 18. November 
1961 machte der Schulleiter den Gemeinderat darauf aufmerksam, dass 
ab dem Schuljahr 1962/63 die Schule vierklassig sein werde und des-
halb einen weiteren Unterrichtsraum benötige. Als Provisorium schlug 
er dafür das Sängerheim vor. Am 6. Mai 1962 fand eine Besprechung 
zwischen dem Gemeinderat, dem Architekten Manfred Scharnberger, 
dem Schulleiter und dem Ortsgeistlichen statt. Man schlug eine Ge-
samtplanung von sechs Schulsälen nebst allen übrigen Fachräumen und 
Einrichtungen vor. Der erste Bauabschnitt sollte drei Schulsäle, Heizung, 
Werkraum, Schulküche, Lehrerzimmer, Lehr- und Lernmittelzimmer 
umfassen. Mit dem Bau sollte im Jahr 1963 begonnen werden. Die Not-
wendigkeit eines Schulneubaus war unbestritten. Probleme entstanden 
bei der Wahl eines geeigneten Bauplatzes. Schließlich einigten sich der 
Gemeinderat und die Schulabteilung der Regierung von Unterfranken 
auf den Platz am Geisberg. Die Gesamtkosten für den Neubau wurden 
auf 575.000 DM berechnet. Nach langer Diskussion gelang es dem kom-
missarisch beauftragten Schulleiter, Herrn Diethelm Iff , die Gemein-
deräte davon zu überzeugen, dass für das neue Schulhaus auch neue 
Schulmöbel erforderlich waren. Allerdings wurde die Einrichtung der 
Schulküche wegen fi nanzieller Schwierigkeiten um ein Jahr verschoben. 
Das neue Schulgebäude wurde am 12. September 1965 eingeweiht und 
im Oktober bezogen. Es bestand aus vier Klassenzimmern, einer Schul-
küche, einem Werkraum und einem Gruppenraum. Ferner standen je-
weils ein Schulleiter-, Lehrer- und Lehrmittelzimmer zur Verfügung. Der 
neu ernannte Schulleiter war Hauptlehrer Walter Demling. Im Schuljahr 
1966/67 wurde die Schule fünfklassig. Der Werkraum musste deshalb 
als weiteres Klassenzimmer dienen. Die Einrichtung der Schulküche wur-
de angeschaff t. Im Schuljahr 1968/69 stiegen die Schülerzahlen auf 229 
an. Deshalb wurden der Schule nun sechs Klassen genehmigt. Im alten 
Schulhaus (von 1880) musste daher wieder ein Klassenzimmer herge-
richtet und ausgestattet werden. Auch der Werkraum wurde nun im al-
ten Schulhaus eingerichtet. 
Das 1965 erbaute und sanierungsbedürftige Schulgebäude wurde im De-
zember 2022 für den Neubau eines „Haus der Begegnung“ abgerissen.
Quelle übernommen von: Fritz Mittenhuber, Rektor i.R. Waldbüttelbrunn, Von 
der Dorfschule zum Schulverband, dargestellt an der Schulgeschichte von 
Greußenheim, Abschn. 7.5
Thomas Rützel, AK Heimat- und Geschichtspflege
www.ogv-greussenheim.de
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ABTEILUNG BREITENSPORT
IHR SENIOREN FREUNDLICHER 
SPORTVEREIN

Sportverein
Greußenheim 1946 e.V.

Gesund bewegt mit dem SpassVitalGemeinsam ©

Freude an Bewegung für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und 
Senioren in der Geisberghalle

MERIDIAN-DEHNÜBUNGEN
MONTAG: 18:30 -19:30 Uhr  
Hildegard Fischer, Shiatsu-Praktizierende m. abgeschl. Prüfung

Die Dehnübungen haben ihren Ursprung in der Traditionellen 
chinesischen Gesundheitslehre. Es sind Übungen, die gezielt 
den Energiefl uss im Körper stimulieren und harmonisieren. 
Sie helfen uns zu entspannen und regen die Organfunktionen 
an. Ist dieser Energiefl uss durch Einfl üsse wie Stress, Sorgen, 
Überbelastung gestört, sind Unwohlsein, Schmerzen, Müdig-
keit, etc. oft die Folgen. 

Bitte mitbringen:  warme Socken, Wolldecke.

Beginn: 30.01.2023,   10 x in der Geisberghalle

Kursgebühr: für Mitglieder in der Sparte 16,00 €
für Mitglieder: 20,00 €,     für Nichtmitglieder: 35,00 €

Anmeldung: Hildegard Fischer: Mobil: 0171-683 1212

Die Kursgebühr überweist ihr bitte zu Beginn des Kurses auf 
das Konto des SVG. 
Verwendungszweck: Meridian-Dehnübungen Beginn 30.01.23
Raiff eisenbank Höchberg IBAN: DE41 7906 3122 0003 5126 81

WIRBELSÄULENGYMNASTIK - FÜR SIE UND IHN
DONNERSTAG: 9:30 Uhr 

mit Christa Öchsner Übungsleiterin mit Präventionsausbildung

Beginn: 9. Februar 2023,  10 x in der Geisberghalle
  (am 23.02,2023 entfällt die Stunde)

Kursgebühr: für Mitglieder in der Sparte Turnen frei.
für Mitglieder 20,00 € für Nichtmitglieder 30,00 €

Anmeldung: Christa Öchsner, bitte per WhatsApp unter Mobil: 
0151-119 114 35 oder per Mail breitensport-svg1946@gmx

Die Kursgebühr überweist ihr bitte zu Beginn des Kurses auf 
das Konto des SVG. 
Verwendungszweck: Wirbelsäulengymnastik Beginn 09.02.23

Raiff eisenbank Höchberg  IBAN: DE41 790631220003512681

Das gesamte Angebot der Abteilung Breitensport auf der HP 
des SVG www.sv-greussenheim.de. 

Mit sportlichen Grüßen 

Ihre, eure Christa Öchsner, Vorstand Breitensport, 
breitensport-svg1946@gmx.de,  Sport VEREIN-T-

YOGASTUNDE – FÜR KINDER VON 6 – 10 JAHREN
ein Zusatzangebot in den Faschingsferien

Ihr Kind kann spielerische Bewegung und Entspannung als 
Gegensatz zum leistungsorientierten Alltag praktizieren. Es be-
kommt Raum, sich aus der Reizüberfl utung zu lösen und sei-
ne eigene Kreativität ausleben zu dürfen. Durch Bewegungs-
spiele, Yoga-Tierfi guren, Phantasiereisen und Märchen wird 
Ihr Kind spielerisch angehalten, „tief“ durchzuatmen und nach 
„innen“ zu lauschen. Zudem kräftigen die Übungen den Körper 
und stärken den Geist.

Kursleiter: Ricky Böhm-Hennes, Yogalehrer 

Ferien-Kurstag:   Freitag, 24.02.2023, von 16:00 – 17:00 Uhr
in der Geisberghalle

Kursgebühr:   Mitglieder: 3,00 €, Nichtmitglieder: 5,00 €

Verbindliche Anmeldung,  die Teilnehmerzahl ist begrenzt,
bei Ricky Böhm-Hennes Tel. 0170-955 5494. 

Den Betrag bitte vor Ort bezahlen.

FIT FOR KIDS
Aufgrund der Faschingsveranstaltungen in unserer frisch reno-
vierten Geisberghalle kann ab dem 04.02.2023 kein Kindertur-
nen mehr stattfi nden. Wir freuen uns jedoch darauf, nach den 
Faschingsferien am 03.03.2023 wieder starten zu können.

Dann unter einem neuen Namen und 
mit unserem neuen Logo: „Fit for Kids“

Ein neuer Name heißt aber keineswegs 
weitere Änderungen. Der Rest bleibt 
beim Alten. Wir treff en uns freitags in der 
Halle.  Von 16-17 Uhr die 3-6-Jährigen, ab 
17 Uhr für eine Stunde die 6-12-Jährigen. 

Wir freuen uns auch weiterhin auf viele sportbegeisterte Kids.

Eure Übungsleiterinnen Francesca-Laura und Sandra

PRÄSENTATION UND TOMBOLA
Leitbild SVG – Termin reservieren!

Sonntag, 29.01.2023, um 14:30 Uhr in der Geisberghalle

• Das Leitbild wird der Öff entlichkeit 
präsentiert!

• Die Preise für die Teilnehmer der Um-
frage werden ausgelost!

• Rahmenprogramm mit Vertikaltuch 
und Karate

• Alle Greußenheimer sind zur Info-
Veranstaltung eingeladen! 

• Für Kaff ee und Kuchen ist gesorgt.
Im Rahmen einer Informationsveranstaltung werden wir das 
Leitbild des SVG erstmals der Öff entlichkeit vorstellen. Dazu 
sind alle interessierten Greußenheimer herzlich eingeladen,
allen voran Diejenigen, die an der Umfrage teilgenommen 
haben.

Das Herzstück der Veranstaltung ist die Präsentation unse-
res Leitbildes mit unserer Vision, unserer Mission und unse-
ren Werten als Leitlinien unseres Handelns. Das Rahmenpro-
gramm bilden zwei Vorführungen unserer SportlerInnen, die 
zum einen Figuren am Vertikaltuch zeigen und zum anderen 
Einblicke in die Karate Kampfkunst geben. Unter allen, die an 
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der Umfrage teilgenommen haben und ihre E-Mail-Adresse 
angegeben haben, werden Preise im Rahmen einer Tombola 
verlost. Für Kaff ee und Kuchen ist zudem bestens gesorgt.

Wir wünschen bereits heute viel Glück bei der Ziehung der Lose!

Ansprechpartner bei Fragen rund um das Leitbild: 
Dr. Manfred Gram, Vorstand Organisation und Repräsentation.

EHRUNGEN- MITTEILUNGEN DES VEAB
Bedingt durch die Corona-Pandemie konnten letztmals am 
05.02.2019 Ehrungen langjähriger Mitglieder erfolgen. Durch 
die Aufhebung der Corona-Beschränkungen war es möglich, 
unser Sportaculum wieder durchzuführen, und zwar am 02.+ 
03.07.2022 anlässlich des 75+1 Vereinsjubiläums. In den Jahren 
2019-2022 sind 104 treue, verdiente und langjährige Mitglieder 
zur Ehrung angestanden, die wir im Rahmen des Sportaculums 
für 20-60-jährige Mitgliedschaft ehren durften. (siehe auch Bil-
der auf der Homepage des SVG) www.sv-greussenheim.de 

Herr Manfred Öchsner wurde aufgrund seiner langjährigen 
herausragenden Verdienste insbesondere als Vorstandsvor-
sitzender von 03/2004-05/2012 und kommissarischer Vor-
standsvorsitzender von 01/2015-03/2017 zum Ehrenvorstand 
ernannt.  

Foto: Constanze Hirschmann
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Elf langjährige, verdiente Mitglieder 
wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt, und zwar:

Herr Frank Beck, Herr Dirk Gehr, Herr Alois Kühnlein, Herr 
Wolfgang Kuhn, Herr Fridolin Redelberger, Herr Dieter Sendel-
bach, Herr Rainer Sendelbach, Frau Margot Senger, Herr Artur 
Seubert, Herr Hermann Spitznagel und Herr Walter Spitznagel   

Zu halb- bzw. runden Geburtstagen konnte der SVG folgenden 
Ehrenmitgliedern sowie einem Ehrenvorstand gratulieren:

Herrn Walter Spitznagel, Herrn Rainer Sendelbach, Herrn Artur 
Seubert und unserem Ehrenvorstand Herrn Herbert Senger

An dieser Stelle nochmals herzlichen Glückwunsch!

Unser langjähriges Mitglied, Frau Simone Mahler, die seit 
mehr als 30 Jahren Mitglied des SVG ist, hat sich, bevor sie das 
Amt der Schriftführerin seit 2010 bekleidet, aktiv im Tennis 
und Breitensport eingebracht. Durch die Neustrukturierung 
der Aufgabengebiete im Bereich der Vorstandschaft war Si-
mone auch Mitglied der Vorstandschaft bis zur Niederlegung 
ihres Amtes im Mai 2022. Liebe Simone, für all das, was du 
ehrenamtlich für den SVG getan hast, danken wir dir noch-
mals recht herzlich. Ein großes Dankeschön auch an deinen 
Dieter, der auf manches verzichtet hat und dich so großartig 
unterstützte. Denken wir nur an die großartigen Essen, die 
ihr organisiert habt. Simones besonderer Einsatz wurde bei 
der Sonderehrung im Schloss Grumbach in Rimpar mit dem 
DFB-Sonderpreis gewürdigt. Ohne das Engagement tausen-
der ehrenamtlicher Mitarbeiter wäre der Amateursport in der 
heutigen Zeit nicht denkbar. Der BFV-Vizepräsident zitierte 
Hans-Peter Briegel: „Im Vordergrund spielt sich einer auf, im 
Hintergrund alles ab“. Auch der Verbandsehrenamtsreferent 
dankte den „Helden des Ehrenamtes“. 

Ein zufriedenes, gesundes
und erfolgreiches Neues Jahr 

wünscht 

die Vorstandschaft des SVG
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In Margetshöchheim:

Ausbildung zum 

Kaufmann / Kauffrau (m/w/d)

für Versicherungen und Finanzen

Mehr Informationen unter www.fritzufritz.de

Freude schenken
1 4 . F E B R U A R

B E S T E L L U N G E N U N T E R
G A E R T N E R E I H U P P - S H O P . D E / 0 9 3 1 4 0 7 1 4 0
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ÖFFNUNGSZEITEN:
Jeden 1. Mittwoch im Monat    9:00 - 10:30 Uhr
Donnerstag   17:00 - 18:30 Uhr
Sonntag       9:45 - 10:45 Uhr

Öff entliche Bücherei 
Hettstadt
Altes Rathaus 1. OG, Würzburger Str. 47, 97265 Hettstadt
Tel. 0931-205 86 10  E-Mail: buecherei-hettstadt@gmx.de
www.buecherei-hettstadt.jimdo.de

Kath. öff entl. Bücherei 
Greußenheim
Kirchplatz 2, 97259 Greußenheim
Tel. 09369-98 08 28  E-Mail: koeb-greussenheim@web.de
www.pg-sankt-kilian.de/greußenheim/kath-öff entliche-bücherei

VORLESENACHMITTAG
"Wintergeschichten"

Donnerstag, 02. Februar 2023, von 15:30 - 16:30 Uhr

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Wir freuen uns auf euch!

Euer Bücherei-Team

SCHON GEWUSST?
Mit der bibkat App könnt ihr vom Smartpho-
ne aus direkt auf unseren Online-Katalog 
zugreifen und erhaltet Mitteilungen und 
Erinnerungen direkt angezeigt.

Stöbern, vormerken, verlängern und alle aktuellen Infos rund 
um unsere Bücherei für euch.

Erhältlich im AppStore und bei Google Play

Bei Fragen kommt einfach vorbei - Ich freue mich auf euren Besuch!

Euer Schmöker Rabe

Foto: KÖB Greußenheim

Neues auf dem Büchertisch

 Die Anomalie

 Eine Frage der Chemie

 Die Mauersegler

 Maksym

 An den Ufern von Stellata

Neues auf der Tonie-Box

 Das NEINhorn

 Bibi Blocksberg

 Pippi Langstrumpf

 Die Eiskönigin II

… und viele mehr

ANZEIGEN

ÖFFNUNGSZEITEN:
Mittwoch 

18:00 - 19:00 Uhr

Freitag

15:00 - 17:00 Uhr
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INFOVERANSTALTUNGEN 
Die Städtische Wirtschaftsschule Würz-
burg – der direkte Weg in die berufl iche 
Ausbildung oder an die FOS

Sie suchen für Ihr Kind nach einem Weg 
zur Mittleren Reife, die auf dem Ausbil-
dungsmarkt hoch anerkannt ist, gleicher-
maßen aber auch den Übertritt an die 
FOS ermöglicht? Dann sind Sie an der 
Städtischen Wirtschaftsschule Würzburg 
genau richtig. 

Die vier- und fünfstufi ge Form unserer 
Schulart beginnt in der 6. oder 7. Jahr-
gangsstufe und der Schulbesuch endet 
in beiden Fällen mit der Mittleren Reife 
nach der 10. Klasse. Die zweistufi ge Form 
der Wirtschaftsschule beginnt mit der 10. 
und endet mit der 11. Jahrgangsstufe. Der 
Übertritt ist unter Beachtung der jeweili-
gen Eingangsvoraussetzungen sowohl 
von der Mittelschule, der Realschule als 
auch vom Gymnasium möglich. Das gilt 
übrigens auch noch für den Eintritt die 
Jahrgangsstufen 8 und 9. 

Unsere Schule, eine berufsvorbereitende 
Schule mit Vollzeitunterricht, bietet einer-
seits ein breites Spektrum an allgemein-
bildenden Fächern und vermittelt ande-
rerseits eine fundierte wirtschaftliche 
Grundbildung. Das Anforderungsniveau 
liegt zwischen dem der Mittelschule und 
des Gymnasiums. Die an der Wirtschafts-
schule erworbenen theoretischen und 
praktischen Kenntnisse, zum Beispiel im 

Fach Übungsunternehmen, machen un-
sere Absolventinnen und Absolventen zu 
gern gesehenen Auszubildenden in sämt-
lichen kaufmännischen Berufen oder im 
Verwaltungssektor. Darüber hinaus ste-
hen alle anderen Ausbildungsberufe oder 
Berufsfachschulen off en, die die Mittlere 
Reife voraussetzen. Weiterhin ist nach 
dem erfolgreichen Abschluss an unserer 
Schule der Übertritt an die FOS oder das 
Gymnasium bei Erreichen der jeweiligen 
schulartspezifi schen Voraussetzungen 
möglich. 

Selbstverständlich können Schüler/innen 
aller Jahrgangsstufen die Off ene Ganz-
tagsschule besuchen, die ein kostenfrei-
es Bildungs- und Betreuungsangebot am 
Nachmittag bietet. 

Der Informationsabend zum Übertritt 
fi ndet am Donnerstag, 02.02.2023 statt. 

Der Tag der off enen Schultüren ist für 
Samstag, 11.03.2023 geplant. 

Für eine persönliche Beratung stehen wir 
gerne zur Verfügung. 

Folgende Kontaktmöglichkeiten können 
Sie hierfür nutzen:

Homepage:
https://wirtschaftsschule.dv-schulen.de 

E-Mail: info@wirtschaftsschule-wuerzburg.de

Telefon: 0931 2004711

Wir freuen uns auf Sie

Städtische Wirtschaftsschule Würzburg

INFOVERANSTALTUNGEN 
Herzliche Einladung!
Am Mittwoch, 1. März 2023, laden wir 
alle Grundschülerinnen und –schüler der 
4. Klasse und alle Mittelschülerinnen und 
-schüler der 5. Klasse sowie deren Eltern 
ein zu einem 

Schnuppernachmittag
dieser fi ndet statt von

15:30 Uhr bis ca. 17:30 Uhr.

Während die Schülerinnen und Schüler 
ein abwechslungsreiches Programm mit 
verschiedenen Stationen/Workshops 
durchlaufen, gewinnen sie einen ersten 
Eindruck von unserer Schule.

In der Zwischenzeit werden die Eltern 
vom Elternbeirat mit Kaff ee und Kuchen 
bewirtet und können dabei mit der Schul-
leitung, mit Lehrkräften oder mit anderen 
Eltern ins Gespräch kommen.

Zudem möchten wir Sie als Eltern gerne 
einladen für 

Montag, 6. März 2023, 
um 19:00 Uhr 

zu unserem Informationsabend

in der Aula unserer Schule. 

Hier erhalten Sie einen Überblick über 
unsere Schule und ihre Angebote sowie 
über die Aufnahmemodalitäten.

Wir gehen aufgrund des momentanen In-
fektionsgeschehens davon aus, dass wir 
beide Veranstaltungen in Präsenz in der 
Schule durchführen können. Bitte sehen 
Sie aber sicherheitshalber vor den ge-
nannten Terminen nochmals auf unserer 
Homepage www.realschule-hoechberg.de 
nach, ob sich Änderungen ergeben haben. 

Wir freuen uns auf euren/Ihren Besuch!

Leopold-Sonnemann-
Realschule Höchberg

www.oxfam.de/hunger
JETZT SPENDEN!

LEBENS-

HUNGRIG
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NEUES JAHRESPROGRAMM 
der kommunalen Jugendarbeit
Die Kommunale Jugendarbeit hat wieder ein buntes Angebot-
sprogramm zusammengestellt. So sind beliebte Klassiker wie 
Zaubern, Sport, Kunst und Einblicke in die Medienwelt mit da-
bei. Aber auch neue Angebote wie Schoko Schoko oder Tie-
risch Wild werden den ein oder anderen locken. 

Und die Ferienfreizeit „Circus Wirbelwind“ darf natürlich auch 
nicht fehlen – diesmal in Rottendorf zu Gast.

Das Programm ist ab voraussichtlich Mitte Januar in gedruck-
ter Form in den Gemeindeverwaltungen sowie in den Jugend-
zentren und Büchereien im Landkreis erhältlich und kann ab 
sofort auch unter www.jugend-landkreis-wue.de (Stichwort: 
Jahresprogramm der Jugendarbeit) herunter geladen werden. 

Anmeldungen sind ab sofort möglich. Die Anzahl der Plätze ist wie 
immer begrenzt und oft schnell ausgebucht. Schnell sein lohnt sich.

Anmeldeformulare gibt’s auf der Homepage: 
www.jugend-landkreis-wue.de unter Jahresprogramm der 
Jugendarbeit und können auch per 
E-Mail unter jahresprogramm@Lra-wue.bayern.de oder per 
Telefon 0931/8003-5831 angefordert werden. 

Weitere Angebote Ort Datum Alter

Schoko Schoko II Giebelstadt 05.04. 8-12

Filmeff ekte - Labor Waldbüttelbrunn 22.04. 8-11

Wendo – Mutter/Tochter Prosselsheim 29./30.04 7-10

HipHop-Culture Höchberg 30.05. 11-14

HipHop-Culture Eisenheim 01.06. 6-10

HipHop-Culture Veitshöchheim 02.06. 11-14

Tierisch Wild Helmstadt 24.06. 6-10

Wendo- Selbstbehauptungskurs 
für Mädchen Hettstadt 01.07. 10-13

Circus Wirbelwind Rottendorf 21.08.– 03.09. 9-17

Graffi  ti Workshop  Hettstadt 30.09. 13-20

ZaPPaloTT- 
Zauberworkshop II Kist 06.10. 9-12

Farbenspiel Workshop II Bergtheim 13./14.10. 8-12

Lichtmalerei im Winter Gerbrunn 02.11. 8-11

Schoko Schoko II Röttingen 03.11. 8-12

Farbenspiel Workshop I (Bergtheim)
Gips, Spachtelmasse, eine Leinwand, etwas Farbe und verschie-
dene Naturmaterialien – viel mehr braucht es nicht, damit da-
raus ein wahres Kunstwerk entstehen kann. Im Kreativ-Work-
shop „Farbenspiel“ kannst du deiner Fantasie freien Lauf lassen 
und die Leinwand in ein individuelles Meisterwerk verwandeln.
Termin: Freitag, 10.03.2023, von 14:30 - 17:30 Uhr und
Samstag, 11.03.2023, von 10:00 - 14:00 Uhr
Anmeldeschluss: 10.02.2023 Kosten: 20 €
Teilnehmende:  8 bis 12 Jahre; maximal 8 Plätze
Leitung: Eva Forner 

„Zaubern mit Zappalott“ I -  Frühjahr (Veitshöchheim)
Lerne mit ZaPPaloTT auf spielerische Art und Weise einige Zau-
berkunststücke zum mit nach Hause nehmen und erfahre dabei 
auch spannende Hintergründe der Zauberkunst. Werde selbst 
zum Zauberkünstler und verblüff e deine Familie und Freunde. 
Termin: Freitag, 17.03.2023  15:00 - 18:00 Uhr 
Anmeldeschluss: 17.02.2023 Kosten: 10 € 
Teilnehmende: 9 bis 12 Jahre; maximal 15 Plätze
Leitung: Zauberer ZaPPaloTT, Christian Hörner

Animationsfi lmlabor (Kürnach)
Kneten, Figuren animieren und Spaß haben! Bei diesem Work-
shop lernt ihr die Grundlagen von Stop-Motion-Animation 
und habt viel Zeit zum praktischen Experimentieren. Ihr bas-
telt und knetet eigene Charaktere, die ihr dann animiert. Die 
fi lmischen Ergebnisse gibt‘s einige Tage nach dem Workshop 
als Downloadlink (passwortgeschützt) per E-Mail - deshalb bei 
der Anmeldung bitte E-Mail-Adresse angeben. Die benötigte 
Technik ist vorhanden - eigene Kameras müsst ihr also nicht 
mitbringen.
Termin: Samstag, 25.03.2023  9:00 - 12:00 Uhr
Anmeldeschluss: 24.02.2023 Kosten: 15 €
Teilnehmende:  8-11 Jahre; maximal 6 Plätze
Leitung:  Christoph Kirchner

Amt für Jugend und Familie

ANZEIGE
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INFORMATIONSABEND 
ZUM ÜBERTRITT AN DIE REALSCHULE
Sehr geehrte Eltern, liebe Viertklässlerinnen der 
Grundschule und Fünftklässlerinnen der Mittelschule,

wir möchten Sie und euch ganz herzlich einladen zum

INFORMATIONSABEND
 „ÜBERTRITT an die REALSCHULE“

am Dienstag, 7. März 2023, um 19:00 Uhr
in der Pausenhalle unserer Maria-Ward-Schule.

Ab 17:30 Uhr können Eltern und Kinder im Rahmen von Haus-
führungen unser Schulhaus kennenlernen.

Zudem bieten wir

am Samstag, 11.02.2023, 
einen Tag der off enen Tür an.

Im Informationsteil für die Eltern um 19:00 Uhr informieren 
wir Sie über:

• Aufnahmebedingungen
• Ausbildungsrichtungen
• Abschlüsse und Schullaufbahn
• Schulprofi l
• Pädagogische Zielsetzungen
• Individuelle Förderung
• Schulleben und zusätzliche Angebote und Aktivitäten
• Off ene Ganztagesschule

und beantworten Ihre Fragen in persönlicher Beratung.

Alle Veranstaltungen sind abhängig von den zu diesem Zeit-
punkt gültigen Corona-Schutzmaßnahmen. Deshalb fi nden sie 
aktuelle Informationen auf der Startseite unserer homepage: 
www.mws-wuerzburg.de

Mit freundlichem Gruß

gez. Birgit Thum-Feige, RSDin i. K.

Schulleitung

Maria-Ward-Realschule 
Würzburg
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Realschule

www.st-ursula-schule-wuerzburg.de

Info-Abend Realschule:

Info-Abend Gymnasium:

Gymnasium: 

+ Sprachlicher Zweig

Realschule:

I, II, III a und III b

Vereinbaren Sie gerne individuelle Führungen 
sekretariat@schule-ursulinen.de oder 

ANZEIGEN
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Grund- und Mittelschule
Waldbüttelbrunn

SCHULEINSCHREIBUNG 2023
Liebe Eltern, 
liebe Erziehungsberechtigte unserer Schulneulinge,

wir laden Sie herzlich zur Schuleinschreibung 2023 ein.  
Sie fi ndet am Dienstag, 14. März 2023, wie nachfolgend be-
schrieben statt:

Waldbüttelbrunn (mit den Ortsteilen Roßbrunn und Mädelhofen)
Mittelschulgebäude Waldbüttelbrunn:  15:00-18:00 Uhr
(Einzeltermine werden den örtlichen Kindergärten mitgeteilt)

Hettstadt und Greußenheim
Schulgebäude Hettstadt: 15:00-18:00 Uhr 
(Einzeltermine werden den örtlichen Kindergärten mitgeteilt)

Wichtige Hinweise zum Ablauf:
- Das Einschulkind wird von den Eltern/Erziehungsberechtigten 

begleitet.
- Die Eltern erhalten über die betreff enden Kindergärten

einen 10-minütigen Einzeltermin (mit Raumangabe) für 
die Einschreibung an der Schule. 
Wir bitten diesen Termin genau einzuhalten, damit keine 
unnötigen Wartezeiten entstehen. 

- Wir freuen uns, dass sich die dritten Klassen nach den 
„Corona-Jahren“ in traditioneller Weise wieder um eine Be-
wirtung an den jeweiligen Einschreibestandorten kümmern.

- Um die Einschulungsformalitäten zu beschleunigen, 
stellen wir eine Woche vor dem Termin wieder wichtige 
Infos auf unserer Schulhomepage (www.schule-wald-
buettelbrunn.de) unter der Rubrik „Schuleinschreibung 
2023“ (zum Download) ein und bitten Sie um vorherige 
Kenntnisnahme.  Diese Kenntnisnahme wird zu Beginn 
der Einschreibung festgestellt und durch Ihre Unterschrift 
bestätigt. 

- Vor dem Eingang werden Sie von einer Lehrkraft in Emp-
fang genommen und zum Einschreibeplatz geleitet. 

Wichtige Unterlagen: 
(Bitte zur Einschreibung im Original bzw. in Kopie mitbringen)

- Geburtsurkunde oder Familienstammbuch
- ggf. Sorgerechtsbeschluss bei geteiltem/abweichendem 

Sorgerecht
- Nachweis der U9-Untersuchung
- Impfnachweis über die Masernschutzimpfung
- Informationsblatt des Kindergartens für die Grundschule

Allgemeine Hinweise zur Einschreibung:
Anzumelden sind alle Kinder, die bis zum 30.09. des Jahres der 
Einschulung 6 Jahre alt werden, also spätestens am 30. Sep-
tember 2017 geboren sind, sowie die Kinder, die im Vorjahr vom 
Schulbesuch zurückgestellt oder deren Einschulung verscho-
ben wurde.

Alle schulpfl ichtigen Kinder müssen an der staatlichen Grund-
schule Waldbüttelbrunn (mit ihren beiden Standorten Hettstadt 
und Waldbüttelbrunn) angemeldet werden, sofern sie in unserem 
Schulsprengel wohnen. Dies gilt auch dann, wenn Ihr Kind eine 
andere Schule besuchen wird (z.B. Maria-Stern-Schule, Mon-
tessorischule etc.) oder die Familie voraussichtlich umzieht. 

Bitte beachten Sie, dass Ihr Kind bei der Schulanmeldung per-
sönlich anwesend sein muss. 
Sollten Sie und Ihr Kind am Einschulungstermin verhindert sein, 
so vereinbaren Sie bitte bis spätestens 7. März 2023 einen ande-
ren Vorstellungstermin über unser Schulsekretariat.
Bitte beachten Sie folgende Vorgehensweise bei Wunsch auf Zu-
rückstellung* oder Verschiebung*: (*Hinweis: Von Zurückstellung spre-
chen wir bei den Kindern, die bis zum 30.06.2023 sechs Jahre alt werden. Von Ver-
schiebung sprechen wir bei den Kindern, die vom 01.07. bis 30.09.2023 sechs Jahre 
alt werden)

Möchten Sie eine dieser Möglichkeiten für Ihr Kind nutzen, so 
melden Sie sich bitte telefonisch bis Mitte Februar unter der 
Tel. 0931/4608720 im Sekretariat unserer Schule (täglich von 
08:00 – 12:00 Uhr). Unsere Lehrkraft, Frau Neumann, wird sich 
dann mit Ihnen telefonisch in Verbindung setzen, um einen Ge-
sprächstermin zu vereinbaren und das weitere Prozedere zu 
besprechen. Des Weiteren bietet Frau Neumann (Kooperations-
beauftragte Kindergarten-Grundschule) auch Beratungstermine 
für die Eltern an, deren Kinder zwischen dem 01.10.2017 und 
31.12.2017 (vorzeitige Einschulung auf Antrag) und zwischen dem 
01.01.2017 und 30.06.2017 (vorzeitige Einschulung auf Antrag 
nach Schulreifetest, amtsärztlicher Sonderbescheinigung und 
schulpsychologische Eignung) geboren sind.

Wir freuen uns darauf, unsere neuen ABC-Schützen am 14. März 2023 
im Rahmen der Schuleinschreibung persönlich kennenzulernen.

Mit freundlichen Grüßen
Manfred Glock, Rektor

HERZLICHE EINLADUNG 
Liebe zukünftige 5. Klässler, sehr geehrte Eltern, 

wir laden Euch und Sie hiermit ganz herzlich zu unserem 
Schnuppernachmittag mit anschließender Informations-
veranstaltung ein. 

Termin zum Schnuppern:  Do., 02.03.2023, 17:00 Uhr
Termin Infoveranstaltung:  Do., 02.03.2023, 19:00 Uhr

Auf https://www.jakob-stoll-realschule.de 

gibt es Einblicke in unseren Schulalltag, zahlreiche Informatio-
nen - vor allem auch zu vielen besonderen Projekten – sowie ver-
schiedene Interviews, die einen Eindruck von der Vielfalt unserer 
Schule vermitteln. Sollte es zu pandemiebedingten Veränderun-
gen kommen, werden wir Sie über die Homepage informieren.

Natürlich sind wir auch persönlich für Fragen unter der Num-
mer 0931/453450 (Sekretariat) für Sie erreichbar. 

Wir freuen uns sehr auf Euch und Sie! 

Jakob-Stoll Realschule
Würzburg

ANZEIGE
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Kinderhaus am
Geisberg Greußenheimm

Krabbelstube
Hettstadt
Für alle Kinder vom Säugling bis zur Einschulung
im Alten Rathaus, Würzburgerstr. 47

WIR SPIELEN ZUR ZEIT AM:
Wir spielen zur Zeit montags um 15:30 - 17:00 Uhr
und mittwochs 9:30 - 11:00 Uhr.
sowie zu unterschiedlich verabredeten Zeiten in kleinen Gruppen.

Für nähere Infos und einen Schnuppertermin, meldet euch 
telefonisch im Rathaus bei 

Frau Götz  Tel. 0931-468 61-12 oder 
Frau Väth Tel. 0931-468 61-17

Wir freuen und auf neue Familien!

MIT 
KINDERBÜCHERN 
FÜR VIELFALT 
UND GEGEN 
ROLLENKLISCHEES
Die Gleichstellungsstelle 
des Landratsamtes stellt 
den „Lesekoff er der kun-
terbunten Lebenswelten“ 
für Kindergärten und Kitas 
bereit.

Bildung ist der beste Weg, 
um Vorurteile abzubauen 
und Akzeptanz zu fördern. 
Deshalb hat Carmen Schiller, 
Kommunale Gleichstellungs-
beauftragte des Landkreises 
Würzburg, einen Bücherkoff er
zusammengestellt, der Kin-
dern Vielfalt und Gleichbe-
rechtigung näherbringen soll. 

Die Kinderbücher vermitteln in leicht verständlicher Sprache 
und altersgerechten Geschichten verschiedene Arten des Zu-
sammenlebens, unterschiedliche Lebensvorstellungen sowie 
die Vielfalt von Lebensrealitäten. Dabei wird mit nicht-zeitge-
mäßen Rollenklischees gebrochen.

So lernen Kinder von „Wiesel Theo“, dass es normal und gut ist, 
verschieden zu sein. Und gemeinsam mit Protagonistin Lena 
erfahren sie, in „Papas Seele hat Schnupfen“, dass nicht nur 
der Körper krank sein kann.

Der Lesekoff er ist für Kindergärten und Kindertagesstätten im 
Landkreis Würzburg gedacht. Als erstes lagen die Bücher im 
Kindergarten Wiesenwichtel in Hettstadt aus, danach wanderte
der Koff er weiter. Der kostenfreie Verleih kann von Kitas und 
Kindergärten angefragt werden. Ziel ist es, pädagogische Fach-
kräfte bei der Arbeit mit Kindern zu unterstützen. 

Interessierte können sich bei Carmen Schiller 
per Mail an: gleichstellung@lra-wue.bayern.de  melden.

Über den neuen Lesekoff er für die Kita LaRaLand freuten sich kürzlich 
(von links): Martina Flessenkemper vom Verlag minedition, Gleichstel-
lungsbeauftragte Carmen Schiller, Landrat Thomas Eberth, Praktikantin 
Leonie Lückel und KiTa-Leiterin Petra Heid. 

Lesekoffer
Kunterbunte 
Lebenswelten

Mit Ihrer Hilfe 
finden Kinder 

Platz zum 
Spielen.

Spenden
Sie unter

www.dkhw.de
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Kinderhaus
Blumenwiese Hettstadt

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG
des Fördervereins Kinderhaus Blumenwiese

Dienstag, 31. Januar 2023, um 19:30 Uhr im Kinderhaus.
Nicole Wollert, 1. Vorstand

EIN HERZLICHES DANKESCHÖN 
an unseren Förderverein

Die Vorfreude auf Weihnachten war sehr groß. Alle Gruppen 
hatten für die Eltern Geschenke gebastelt und eine kleine Vor-
führung einstudiert. Jede Gruppe hatte dann auch seine eige-
ne Geschenkübergabe für die Eltern organisiert.

Am 23.12. haben sich alle Kinder für die 
interne Weihnachtsfeier in der Bewe-
gungsbaustelle getroff en. Hier führte 
jede Gruppe noch einmal die einstudier-
ten Lieder, Tänze und Gedichte vor. An-
schließend wurden die, vom Elternbeirat 
fi nanzierten, Weihnachtsgeschenke ge-
meinsam ausgepackt. Bei Plätzchen und 
Punsch wurde der Vormittag gemeinsam 
beendet. Eine wundervolle Einstimmung 
auf die Festtage zu Hause.

An dieser Stelle möchten wir uns im Namen aller 
Kinder noch einmal recht herzlich für die Finanzierung der 
Geschenke bedanken.

K
in

de
rfas
chingEi

nla
dung

zum

am Sonntag

 12.02.2023
14.30 – 17.00 Uhr

in der Herzog-Hedan-Halle

Natürlich gibt es, wie immer, 

für alle Kinder ein 

abwechslungsreiches Programm.
(u.a. Auftritt „Tanzmäuse“ der Häracha)

Für das leibliche Wohl 
ist bestens gesorgt!

Auf viele maskierte Kinder und Erwachsene freut sich 

das Team vom Kinderhaus Blumenwiese aus Hettstadt

mit Elternbeirat und Förderverein.

EINTRITT
FREI!

BLUEBOX-ÖFFNUNGSZEITEN
(siehe auch unter www.jugendarbeit-hettstadt.de)

Dienstag 15:30 Uhr - 19:00 Uhr
Mittwoch 15:30 Uhr - 20:00 Uhr
Freitag 15:30 Uhr - 20:00 Uhr

JUZ
Gemeinde Jugendarbeit Hettstadt
Kontaktdaten: Vera Werner
Gemeindejugendpfl egerin/Sozialpädagogin (B.A.) 

Tel. 0931-468 61-26, Mob. 0170-657 63 54, jugendarbeit@hettstadt.de 

In den Faschingsferien, 20.02. – 24.02.2023,
ist das Jugendzentrum geschlossen. 

Hinweis: Aufgrund personeller Engpässe kann es kurzfristig zu 
Ausfällen im Jugendzentrum kommen. Bitte achtet stets auf 
Aushänge.

ABSCHIEDSRUNDE
Ich möchte mich an dieser Stelle für die wertvollen Erfahrungen 
und die tolle Zusammenarbeit bedanken und gerne zu Kaff ee, 
Früchtepunsch und leckeren Snacks einladen.

Dienstag, 31.01.2023, von 15:30 – 19:00 Uhr 
im Jugendzentrum Hettstadt 

Wir haben noch eine kleine Überraschung für Euch:
An diesem Abend könnt' Ihr die 

neue Gemeindejugendpfl egerin Hanna kennen lernen.

Alle sind recht herzlich eingeladen!
Ihre/Eure Vera  
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PUNKTE SAMMELN!
Mit PAYBACK bei Reiseland!

Reiseland GmbH & Co. KG
Spiegelstr. 9 • 97070 Würzburg • Tel.: 0931 355690
E-Mail: wuerzburg.spiegelstrasse@reiseland.de
www.reiseland-wuerzburg.de

 auch 
Sie von den 

!
Hier punkten und sparen!

Janina Hartung
Büroleitung

Besenreiser?

Privatpraxis & Ästhetikzentrum
Juliuspromenade 7, 97070 Würzburg

0931 / 70 52 66 70
info@gesundmituns.de
www.gesundmituns.de

mit Kochsalz
mit Laser

WILLKOMMEN IM ZENTRUM WÜRZBURGS

Weg mit den Äderchen!

sanft - effektiv - schmerzarm

entrum
Würzburg

0
.de
s.de
RZBURGS

Dr. Monika Schatz
endlich gesund schön.
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Sie erreichen die Nachbarschaftshilfe unter:
Tel. 0151 - 53 28 88 95
Montag und Freitag, 9:00 – 14:00 Uhr
oder per E-Mail: nachbarschaftshilfe@hettstadt.de

Unsere Angebote sind unentgeltlich und können von allen 
Bürgerinnen und Bürgern aus der Gemeinde genutzt werden. 
Die Ehrenamtlichen sind zur Verschwiegenheit verpfl ichtet.

Träger der Nachbarschaftshilfe ist die Gemeinde Hettstadt, die 
katholische Kirche St. Sixtus und die Evangelische Kirchenge-
meinde St. Matthäus.

Nicole Götz 
Koordinatorin Nachbarschaftshilfe

Nachbarschaftshilfe
Hettstadt

Nachbarschaftshilfe
Greußenheim

Seniorenvertretung
Hettstadt
Persönliche Ansprechpartner der Seniorenvertretung sind: Klaus Hild, 
Veronika Chodera, Cilly Falgner, Christine Ludwig, Theo Horn, Cornelia Jung.

Senioren-Kreis Hettstadt
SENIORENNACHMITTAG
Der nächste Seniorennachmittag beginnt am Donnerstag, 
9. Februar 2023, um 14:00 Uhr im Pfarrheim mit einem Got-
tesdienst.  Nach Kaff ee und Kuchen bringt Monika Kees beim 
Tanzen im Sitzen unsere Beweglichkeit, Koordination und 
Merkfähigkeit in Schwung und mit Liedern machen wir danach 
gemütlich weiter.

Das Bürgertaxi fährt.

Auf einen unterhaltsamen Nachmittag freut sich
Euer Seniorenkreis-Team

SENIORENSPRECHSTUNDE 
Bei der monatlichen Seniorensprechstunde können Seniorin-
nen und Senioren im persönlichen Gespräch mit einem Mit-
glied der gemeindlichen Seniorenvertretung Wünsche und 
Anregungen ganz niederschwellig mitteilen. Wer etwas auf 
dem Herzen hat, Verbesserungsvorschläge in Bezug auf das 
Gemeindeleben äußern möchte, kommt bitte zur genannten 
Uhrzeit in das Alte Rathaus (Schusterraum). Dort wartet ein 
Mitglied der gemeindlichen Seniorenvertretung mit einem 
off enen Ohr auf Sie.
Freitag, 10. Februar, von 10:00 – 11:00 Uhr
Ort: Altes Rathaus (Schusterraum)
Bitte aktuelle Corona-Reglungen beachten!
Keine Anmeldung erforderlich

In Notfällen möchten wir ältere, kran-
ke bzw. hilfsbedürftige Mitmenschen 
in Greußenheim unterstützen. 

Wir sind keine Konkurrenz zu irgend-
welchen bestehenden Organisationen. 

Selbstverständlich sind Verschwiegen-
heit, Unabhängigkeit, Ehrenamtlichkeit …

Kontaktaufnahme über:
Gem. Greußenheim, M. Sendelbach, Tel. 09369 - 98 16-0
Karin Kuhn, Tel. 09369 - 27 71
Angelika Rützel, Tel. 09369 - 20 90 10

HANDARBEITSKREIS
Wir treff en uns am Dienstag, 
7. Februar, ab 13:30 Uhr

Ort: Soleo Hettstadt,  WürzburgerStr. 49

Hobby teilen, Stricken, Sticken, Häkeln mit 
Kaff eeklatsch in fröhlicher Runde. FÜR ALLE!

Neue Mitglieder sind willkommen.

Wir freuen uns über ihr Kommen
Ihre Seniorenvertretung

INFORMATIONSANGEBOT
Informationsangebot zur Existenzgründung, 
Existenzerhaltung und Unternehmensnachfolge 
In Zusammenarbeit mit den AKTIVSENIOREN BAYERN e.V. wird 
der Sprech- und Informationstag für Klein- und Mittelbetriebe und 
Existenzgründer aus dem Landkreis Würzburg angeboten. 

Bei dieser ersten Orientierung wird mit dem interessierten Betrieb 
individuell und vertraulich eine Strategie für Möglichkeiten und 
Wege von Problemlösungen entwickelt (z.B. Planungs und Finanzie-
rungsfragen, Organisationsabläufe, Rechnungswesen, Marketing, 
Unternehmensübergaben, etc.). 

Dieses erste Orientierungsgespräch ist kostenlos. 

Nächster Sprechtag:
Donnerstag, 9. Februar, 9:00 - 12:00 Uhr
ZDI Mainfranken - Würzburg

Anmeldung bei:  Brigitte Schmid,  Tel. 0931 - 80 03 51 12
Landratsamt Würzburg, Kreisentwicklung
Weitere Informationen: www.aktivsenioren.de

AktivSenioren
Landratsamt Würzburg

Spiele-Team Hettstadt
SPIELENACHMITTAG
Am Mittwoch, 15. Februar 2023, um 14:00 Uhr, treff en sich 
die Spiele-Begeisterten ab 55 plus, im Pfarrhaus.

Bei verschiedenen Gesellschaftsspielen, z.B. Rummikub, Schaf-
kopf, Würfelspiel Zehntausend, Ubongo oder…haben wir Spaß 
und trainieren dabei auch noch unsere Gehirnzellen. Also, wer 
Lust hat mit zu spielen…schaut doch einfach mal vorbei.

Euer Spiele-Team
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BRIEF AN DIE GEMEINDEN
Liebe Pfarrgemeinde! 

Mit dem Aschermittwoch am 22. Februar beginnt dieses Jahr 
wieder die Fastenzeit. Es gehört zum Wesen der Fastenzeit, 
wieder neu seine Hoff nung auf Gott zu setzen. Ein Philosoph 
hat einmal gesagt: Wir alle sind „Sucher eines Weges, der brei-
ter ist als ich“.

Wie aber fi nden wir diesen Weg? Dazu nennt uns die Bibel 
einen wichtigen Schlüsselbegriff , nämlich „Umkehren.“ Dabei 
handelt es sich aber nicht um ein einmaliges und abgeschlos-
senes Ereignis, sondern um einen lebenslangen Vorgang, der 
immer wiederholt werden muss. Weil wir immer wieder vom 
Wege abkommen, können wir nicht leben ohne ständige Kurs-
korrekturen. Wir müssen also immer wieder umkehren.

Das große griechische Wort der Bibel für die Fastenzeit heißt 
metanoeite — denkt um, kehrt um. Das heißt nicht: Bleib der 
Alte, sondern ändere dich! Das heißt: Sei stets bereit, eine 
neue Richtung in dein Leben  hineinzubringen, neue Gedanken 
zuzulassen, die dich aus alten Gleisen kippen können. Kehr um, 
ändere dich, das heißt nicht nur Rückkehr in schon bestehende 
Ordnungen, stets angepasst   leben. Nein, das heißt: Brich neu 
auf! Lass Wandlung und  Veränderung zu! 

Deshalb hören wir beim Aufl egen des Aschenkreuzes: „Kehr‘ 
um und glaub‘ an das Evangelium“. Richtig verstanden, geht 
es dabei sowohl um  Abkehr, als auch um Hinwendung.

Unser Leben unterliegt nicht einem Zufall, nicht dem Einfl uss 
von Sternen.   Unser Leben liegt in der Hand dessen, der ge-
sagt hat: „Ich habe dich eingezeichnet in    meine Hände“.

Die Fastenzeit gibt Gelegenheit, aufmerksam auf das Wort Got-
tes zu hören. Hier werden uns neue Maßstäbe vermittelt, die 
unser eigenes Leben bereichern und der Welt ein menschli-
cheres Gesicht geben können. 

Ihr Pfarrer Julian

Aktuelle Informationen können Sie gerne auf unserer Homepage 
der Pfarreiengemeinschaft und in den Aushängen ersehen.

www.pg-sankt-kilian.de

St. Kilian
Kath. Pfarrereiengemeinschaft
Würzburg-West, Hettstadt, Greußenheim, 
Waldbüttelbrunn, Rossbrunn / Mädelhofen

Suche zuverlässige und freundliche Putzhilfe 
für 5-Personen-Haushalt in Hettstadt, 

ca. 3 Std. pro Woche.
Tel. 0176 / 32 15 97 89

ANZEIGEN
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GOTTESDIENSTE
Mi., 01.02. 19:00 Uhr  Messfeier 
Fr., 03.02. 16:00 Uhr  Hausbesuche m. Krankenkommunion
Sa., 04.02. 18:30 Uhr  Vorabendmesse mit Blasiussegen
Mo., 06.02. 09:00 Uhr  Messfeier
Di., 07.02. 19:00 Uhr  Rosenkranz
Mi.,  08.02. 19:00 Uhr  Messfeier
So., 12.02. 10:30 Uhr  Messfeier
Mo.,  13.02. 09:00 Uhr  Messfeier
Di., 04.02. 19:00 Uhr  Rosenkranz
Mi.,   15.02. 19:00 Uhr  Messfeier
Sa.,  18.02. 18:30 Uhr  Vorabendmesse
Mo., 20.01. 09:00 Uhr  Messfeier
Di.,   21.02. 19:00 Uhr  Rosenkranz
Mi., 22.02. 19:15 Uhr  Messfeier mit Aschenaufl egung
So., 26.02. 10:30 Uhr  Messfeier
Di.,  28.02. 19:00 Uhr  Rosenkranz
Die Gottesdienstordnung mit Intentionen für den Monat wird in 
der Kirche und im E-Markt Seubert zum Mitnehmen aufl iegen.

Zukünftig werden die Gottesdienstordnungen in der Kirche 
und in der Metzgerei Deppisch zum Mitnehmen aufl iegen.

Sprechstunde Pater Prassana in Greußenheim: 
Mittwoch, 18:00 - 18:45 Uhr 

Öff nungszeiten Pfarrbüro
Montag, 9:30 - 11:30 Uhr, Mittwoch, 15:00 - 17:30 Uhr

Beschäftigte im Pfarrbüro Greußenheim
Eva Spanheimer, E-Mail: pfarrei.greussenheim@bistum-wuerzburg.de

St. Bartholomäus
Kath. Pfarrgemeinde Greußenheim
Tel. 09369 - 23 95  E-Mail: pfarrei.greussenheim@bistum-wuerzburg.de
Kirchplatz 2, Greußenheim

GOTTESDIENSTE
Do., 02.02. 19:00 Uhr Anbetungsstunden
Fr.,  03.02. 18:00 Uhr  Messfeier m. Blasiussegen u. Kerzenweihe
So., 05.02. 10:30 Uhr Messfeier
Mo., 06.02. 15:00 Uhr  Eucharistische Anbetung (still)
Di., 07.02. 09:00 Uhr  Messfeier
Do., 09.02. 14:00 Uhr  Seniorengottesdienst
Sa., 11.02. 18:30 Uhr  Vorabendmesse 
So., 12.02. 19:00 Uhr  Taizé Feier 
Mo., 13.02. 15:00 Uhr  Eucharistische Anbetung (still)
Di., 14.02. 09:00 Uhr  Messfeier
Mi., 15.02. 18:30 Uhr  Wort-Gottes-Feier
So., 19.02. 10:30 Uhr  Messfeier
Mo., 20.02. 15:00 Uhr  Eucharistische Anbetung (still)
Mi, 22.02. 18:00 Uhr  Messfeier mit Aschenaufl egung
Fr., 24.02. 18:00 Uhr  Messfeier
Sa.,  25.02. 18:30 Uhr  Vorabendmesse
Mo.,  27.02. 15:00 Uhr  Eucharistische Anbetung (still)
    Hausgottesdienst zur Fastenzeit
Di.,  28.02. 09:00 Uhr  Messfeier
Die Gottesdienstordnung mit Intentionen für den Monat wird 
in der Kirche, Metzger, Hettstadter Lädele, Bosembo und der 
Sparkasse zum Minehmen aufl iegen.

Messbestellungen können entweder telefonisch oder über 
die in der Kirche aufgelegten Umschläge getätigt werden und 
dann in den Briefkasten des Pfarramtes eingeworfen werden.

Sprechstunde Pater Prassana in Hettstadt: 
Dienstags, 9:45 - 10:30 Uhr

Öff nungszeiten Pfarrbüro
Dienstags, 8:30 - 11:30 Uhr, Donnerstags, 16:00 - 18:00 Uhr

In dringenden Fällen, erreichen Sie  Pfarrer Julian unter: 
Tel. 0176 - 20 54 82 27.e

Beschäftigte im Pfarrbüro
Sylvia Derleth, E-Mail:  pfarrei.hettstadt@bistum-wuerzburg.de 

St. Sixtus
Kath. Pfarrgemeinde Hettstadt
Tel. 0931- 46 29 51  E-Mail: pfarrei.hettstadt@bistum-wuerzburg.de
Rathausplatz 4, Hettstadt

HERZLICHES VERGELTS GOTT 
an den Nachbarschaftsverein Hettstadt für den Betrag in 
Höhe von  200 €, welche er der Pfarrei St. Sixtus, für Caritas 
und Soziales gespendet hat.

Foto: Thomas Lorey

ÖKUMENISCHES TAIZÉ-GEBET
katholische Kirche Uettingen

12. Februar 2023, um 18:30 Uhr

Gebet mit meditativen Gesängen aus Taizé
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  Herzlichen Dank  
 

     allen Verwandten, Freunden, Nachbarn und Bekannten,  
     die unserem lieben Verstorbenen 

    
AAllbbrreecchhtt  WWoollff  

 
     auf seinem letzten Weg begleiteten und ihre Anteilnahme und ihr Mitgefühl durch persönliche  
     Worte, Karten, Blumen- und Geldspenden zum Ausdruck brachten. 

 
Besonderer Dank an Herrn Pfarrer Tiando, Herrn Zweiten Bürgermeister,  

     der Sozialstation Höchberg mit Tagespflege, der Freiwilligen Feuerwehr  
     und dem Radfahrverein Hettstadt. 
 
 
     Hettstadt, November 2022                Elfriede, Brigitte und Jürgen  
 
 

  
 
 

   
 

Herzlichen Dank 
 

  an alle, die uns ihre Anteilnahme durch Wort, Schrift und Geldspenden zum Ausdruck 
gebracht haben und ihn auf seinem letzten Weg begleiteten. 

 
 Besonderer Dank geht an Pfarrer Treutlein vom „Käppele“ für die würdevolle 

Gestaltung der Trauerfeier. 
 

AAuugguusstt  KKoohhll  
 

 
 

   Hettstadt, Dezember 2022     Bernhard und Gabriele 
         Margarete und Kurt 
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GOTTESDIENSTE
Matthäuskirche = Höchberg-Altort, 
Bonhoeff er-Gemeindehaus = Höchberg-Hexenbruch, 
Paul-Gerhardt-Haus = Waldbüttelbrunn

So., 29.01. Kirchentagssonntag, Gottesdienst
10:00 Uhr  mit Kleinkinderbetreuung, Bonhoeff er-Gemeindehaus
So.,  05.02. Gottesdienst mit Abendmahl, Angebot für Kinder,
10:00 Uhr  Paul-Gerhardt-Haus
So.,  12.02. Gottesdienst mit Kleinkinderbetreuung, KidsGo,
10:00 Uhr  Bonhoeff er-Gemeindehaus
So., 19.02 Gottesdienst mit Angebot für Kinder, 
10:00 Uhr  Matthäuskirche

St. Matthäus 
Evang.-Luth. Kirchengemeinde
Hettstadt, Höchberg, Waldbüttelbrunnn
Tel. 0931-487 25  E-Mail: pfarramt.hoechberg@elkb.de
www.hoechberg-evangelisch.de

Das Pfarramt, Am Trieb 13, 97204 Höchberg

Informationen zu den Hygieneregeln, dem geistlichen 
Newsletter und aktuellen Änderungen der 

Gottesdienstangebote fi nden Sie auf unserer Homepage.

www.hoechberg-evangelisch.de

ANZEIGEN

St. Bartholomäus
Evang. Kirchengemeinde 
Uettingen
Tel. 09369-23 91  E-Mail: pfarramt.uettingen@elkb.de
www.evangelische-kirchengemeinde-uettingen.de

Das Pfarramt im „Milchhäusle“ am Kirchplatz, Uettingen
Öff nungszeiten: Mittwoch von 8:30 - 10:30 Uhr

Vakanzvertretung haben übernommen:
für Pfarramtsführungs- und Verwaltungsangelegenheiten,
sowie für Kasualien (Beerdigungen, Taufen, Trauungen)  
in den Außenorten und die Konfi rmandenarbeit:
Pfarrerin Gundrun Mirlein, Remlingen
Tel. 09369 - 23 56 E-Mail. pfarramt.remlingen@elkb.de

GOTTESDIENSTE
So., 05.02. Septuagesimae
10:30 Uhr  Pf. Betschinske

So., 12.02. Sexagesimae
10:30 Uhr  Pf. Betschinske

So., 19.02. Estomihi
10:30 Uhr  Pf. Thorenz

So., 26.02. Invocavit
18:30 Uhr  Einladung in die kath. Kirche

So., 05.03. Reminiscere
10:30 Uhr  Pf. Betschinske

ÖKUMENISCHER SENIORENTREFF & CLUB 60
Herzliche Einladung 

an alle Senioren und Interessierte 
zum Club 60

am 14. Februar, um 14:00 Uhr
 im Barbarossasaal zur Faschingsfeier
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Notfallnummern, Ärzte und Apotheken

Tel. 0800 00 22 833

Notdienst der Apotheken
Notdienst jeweils von 8:00 Uhr 
bis 8:00 Uhr des Folgetages 

Hinweis: Die Termine könn  en sich kurzfristig ändern; 
es wird empfohlen, jeweils vorher anzurufen. Angaben ohne Gewähr. 

VHH=Veitshöchheim, WBB=Waldbüttelbrunn, MHH=Margetshöchheim, 
WÜ=Würzburg

Notfallnummern
Notruf 112 für Feuerwehr & Rettungsdienst
Notruf 110 für Polizei

Wasserschaden Hettstadt Tel. 0170-634 64 81
(Mo. - Do.  7:00 - 16:30 Uhr, Fr.  7:00 - 12:00 Uhr)
Außerhalb dieser Zeiten sowie sonn- und feiertags: 
Fa. MFN:    Tel. 0931-36 12 60

Bauhof Greußenheim:   Tel. 09369-98 16 14 

Telefon-Seelsorge:    Tel. 0800-111 0 111 (ev) 
    Tel. 0800-111 0 222 (rk) 
    Tel. 0800-111 0 333 (Kind)

Das Hilfetelefon  Tel. 08000-11 60 16
Beratung und Hilfe für Frauen "Gewalt gegen Frauen"

Giftnotrufzentrale Bayern: 
München    Tel. 089-192 40 
Nürnberg    Tel. 0911-398 24 51 

Sperren von Kreditkarten:  Tel. 116 116
Eurocard, Visacard, American Express

ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST
Der Kassenärztliche Bereitschaftsdienst 
ist erreichbar unter der Rufnummer 116117.
Ohne Vorwahl, deutschlandweit, kostenlos 
(Festnetz & Handy) 

Bereitschaftspraxis im Juliusspital in Würzburg
– neben der Notaufnahme in der Koellikerstraße:

Kinder- und jugendärztlicher Bereitschaftsdienst: 
Tel. 0700-35 07 00 35

Zahnärztlicher Notdienst: www.notdienst-zahn.de

Fr., 27.01. Eulen-Apotheke, 0931 54242, Augustinerstr. 5, Würzburg
  St. Rochus-Apo., 0931 299320, Versbacher Str. 108, Würzburg
Sa., 28.01. Nikolaus-Apotheke, 0931 92133, Nikolaus-Fey-Str. 1, VHH 
  Rathaus-Apotheke, 09369 2755, Wrzburger Str. 6, Uettingen
So., 29.01. Grombühl-Apotheke, 0931 2877011, Brückner Str. 3, Würzburg
Mo., 30.01. St. Laurentius Apotheke, 0931 461354, Rathausplatz 4, Zell
  Apotheke am Rosengarten, 09306 3125, Am Rosengarten 22, Kist 
Di., 31.01. St. Margareten-Apotheke, 0931 46984, Zeller Str. 2, MHH
  Brunnen-Apotheke, 0931 3043020, August-Bebel-Str. 55-59, WBB
Mi., 01.02. Bavaria Apotheke, 0931 48444, Hauptstr. 34, Höchberg
  easyApotheke, 0931 80997740, Unterdürrbacherstr. 6, Würzburg 
Do., 02.02. Kronen-Apotheke am Dom, 0931 50153, Domstr. 21, Würzburg
  St. Georgs-Apotheke, 0931 64067, Wenzelstr. 7, Würzburg
Fr., 03.02. Elisabeth-Apotheke, 0931 42266, Frankfurter Str. 62 A, Würzburg
  Privilegierte Hirsch-Apo., 0931 52023, Juliuspromenade 2, Würzburg

Sa., 04.02. City-Apotheke, 0931 17333, Haugerpfarrgasse 1, Würzburg
  Franken-Apotheke, 0931 71722, Wittelsbacherstr. 6, Würzburg
So., 05.02. Residenz-Apotheke, 0931 53010, Theaterstr. 12, Würzburg
  St. Martin-Apotheke, 09369 980280, Würzburger Str. 3, Helmstadt
Mo., 06.02. Hof-Apotheke zum Löwen, 0931 42544, Zeller Str. 18, Würzburg
  St. Barbara-Apotheke, 0931 84214, Barbarastr. 23, Würzburg
Di., 07.02. Ringpark-Apotheke, 0931 99157150, Schweinfurterstr. 7, Würzburg
Mi., 08.02. St. Kilians-Apotheke, 0931 54940, Sanderstr. 3, Würzburg
  Rathaus-Apotheke, 09369 2755, Würzburger Str. 6, Uettingen
Do., 09.02. Nikolaus Apotheke, 0931 92133, Oberdürrbacher Str. 2, VHH
  Vitasano-Apo.Echter Galerie, 0931 54177, Juliuspromenade 64, WÜ
Fr., 10.02. Apotheke am Rosengarten, 09306 3125, Am Rosengarten 22, Kist
  Luitpold-Apotheke, 0931 50027, Rottendorfer Str. 4, Würzburg
Sa., 11.02. Brunnen-Apotheke, 0931 3043020, August-Bebel-Str. 55-59, WBB
  St. Laurentius Apotheke, 0931 461354, Rathausplatz 4, Zell
So., 12.02. Bavaria Apotheke, 0931 48444, Hauptstr. 34, Höchberg
  Storchen-Apotheke, 0931 43383, Frankfurter Str. 26, Würzburg
Mo., 13.02. Falken-Apotheke, 0931 91540, Kirchstr. 30, Veitshöchheim
  Röntgen-Apotheke, 0931 56905, Juliuspromenade 58, Würzburg
Di., 14.02. Riemenschneider-Apotheke, 09306 1224, Hauptstr. 19, Eisingen
  Karmeliten-Apotheke, 0931 59207, Marienplatz 1, Würzburg
Mi., 15.02. Eichendorff -Apotheke, 0931 7840796, Wölff elstr. 12, Würzburg
  Apotheke am Bahnhof, 0931 15215, Kaiserstr. 33, Würzburg
Do., 16.02. Eulen-Apotheke, 0931 54242, Augustinerstr. 5, Würzburg
  St. Martin-Apotheke, 09369 980280, Würzburger Str. 3, Helmstadt
Fr., 17.02. Anker-Apo., 0931 88082255, Friedrich-Spee-Str. 11, Würzburg
Sa., 18.02. Grombühl-Apotheke, 0931 2877011, Brückner Str. 3, Würzburg
So., 19.02. Adalbero-Apotheke, 0931 72624, Neubergstr. 2, Würzburg
  Rathaus-Apotheke, 09369 2755, Würzburger Str. 6, Uettingen
Mo., 20.02. Theater-Apotheke, 0931 52888, Ludwigstr. 1, Würzburg
  Kloster-Apotheke, 0931 64474, Klosterstr. 9, Würzburg
Di., 21.02. easyApotheke, 0931 80997740, Unterdürrbacherstr. 6, Würzburg
  Nikolaus Apotheke, 0931 92133, Oberdürrbacher Str. 2, VHH
Mi., 22.02. Brunnen-Apotheke, 0931 3043020, August-Bebel-Str. 55-59, WBB
  Kronen-Apotheke am Dom, 0931 50153, Domstr. 21, Würzburg
Do., 23.02. Bavaria Apotheke, 0931 48444, Hauptstr. 34, Höchberg
  Elisabeth-Apotheke, 0931 42266, Frankfurter Str. 62 A, Würzburg
Fr., 24.02. St. Margareten-Apotheke, 0931 46984, Zeller Str. 2, MHH
  City-Apotheke, 0931 17333, Haugerpfarrgasse 1, Würzburg
Sa., 25.02. Riemenschneider-Apotheke, 09306 1224, Hauptstr. 19, Eisingen
  Falken-Apotheke, 0931 91540, Kirchstr. 30, Veitshöchheim
So., 26.02. Hof-Apotheke zum Löwen, 0931 42544, Zeller Str. 18, Würzburg
  St. Barbara-Apotheke, 0931 84214, Barbarastr. 23, Würzburg
Mo., 27.02. Ringpark-Apo., 0931 99157150, Schweinfurterstr. 7, Würzburg
  St. Martin-Apotheke, 09369 980280, Würzburger Str. 3, Helmstadt
Di., 28.02. St. Kilians-Apotheke, 0931 54940, Sanderstr. 3, Würzburg

ANZEIGE
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Sicherheit auf 
Knopfdruck. 
Der Johanniter-Hausnotruf.
Jetzt bestellen!
johanniter.de/hausnotruf-testen
0800 32 33 800 (gebührenfrei)

Jetzt 4 Wochen gratis  
testen und bis zu 100 Euro
Preisvorteil sichern!*

* Gültig vom 06.02.2023 bis 19.03.2023. Der Preisvorteil  
ergibt sich aus entfallender Anschlussgebühr und kostenlosem 
Probemonat. 
Basisleistungen des Hausnotrufsystems nicht übernimmt.  
Diese Kosten werden im  1. Monat der Versorgung durch die 
Johanniter getragen. Zusatzleistungen im Komfort/Premium  
sind im1. Monat der Versorgung für alle Kunden gratis.

Frisorin Melanie mUller
Am Herrenacker 26 | Hettstadt

0931 4676152 | Termine nach vereinbarung



ANZEIGEN

Besser mit Makler.
Am besten mit uns.  

Erfahrung und überlassen 

Ihrer Immobilie.

Professioneller 

Ihrer Immobilie.

Tanja Deppe
Tel.: 0931 382-6164  
tanja.deppe@
sparkasse-mainfranken.de

Tel.: 0931 382-6165  
anna-lena.schmitt@
sparkasse-mainfranken.de
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